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Vorwort 

 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
mit Einführung des APG NRW im Herbst 2014 hat der Ge-
setzgeber festgelegt, dass die Kommunen in Nordrhein-
Westfalen alle zwei Jahre die Ergebnisse der örtlichen Pla-
nung nach dem APG NRW veröffentlichen. Dies ist nun der 
erste Bericht der Stadt Köln, basierend auf den Daten zum 
Stichtag 31.12.2015. 

Foto: CoellnColoer Fotostudio 
 

Die örtliche Planung umfasst nach dem APG NRW zum einen die Bestandsaufnahme der 
Angebote, zum anderen die qualitative und quantitative Bewertung. Des Weiteren sind die 
Maßnahmen zur Bereitstellung, Sicherung und Weiterentwicklung insbesondere der pflegeri-
schen Angebote, der komplementären Hilfen, wie hauswirtschaftliche und persönliche Hilfen, 
der Wohn- und Pflegeformen, der zielgruppenspezifische Angebotsformen sowie die Weiter-
entwicklung der örtlichen Angebotsstruktur mit inbegriffen. 
 
Dabei sind die übergreifenden Aspekte der Teilhabe, altersgerechten Quartiersentwicklung, 
des bürgerschaftlichen Engagements und Gesundheitswesens zu berücksichtigen. Für die 
örtliche Planung sind die im APG NRW genannten Ziele, wie z.B. Sicherstellung leistungsfä-
higer und nachhaltiger Unterstützungsstruktur, Sicherung des Selbstbestimmungsrechts und 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Pflegepersonen maßgeblich. Die Konzepte der Unter-
stützung und Pflege sind der Forderung der Unterstützung der Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben verpflichtet. 
Menschen, die Pflege in unterschiedlichem Ausmaß benötigen sowie ihre Angehörigen ste-
hen oftmals vor ganz neuen Herausforderungen. Es ist Aufgabe der Stadt, Betroffene und 
ihre Angehörigen gerade in eingeschränkten Lebenssituationen wirksam zu begleiten und zu 
unterstützen. Hierfür ist es erforderlich, eine verlässliche Einschätzung der aktuellen Bedin-
gungen wie auch der zukünftigen Entwicklungen unserer Unterstützungsangebote zu haben. 
Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Bericht nicht als ein Pflichtbericht zu verstehen, 
sondern ist eine wichtige Grundlage für unsere weiteren Planungen. 
 
Mir ist es wichtig, dass passgenaue Maßnahmen entwickelt werden, um Menschen in ihrem 
Lebensumfeld die erforderliche Unterstützung anzubieten. Ich freue mich, wenn sich mög-
lichst viele Akteure an der Weiterentwicklung der entsprechenden Konzepte beteiligen und 
innovative Angebote entwickeln, die dem Bedürfnis der Betroffenen und der Stadtgesell-
schaft Rechnung tragen. Hierzu dient der vorliegende Bericht als wichtige Grundlage. 
 
Ich wünsche Ihnen eine interessante und informative Lektüre, die Information und Anregung 
zugleich sein möge. 
 
Ihr 
 

 
 

Dr. Rau 
Beigeordneter  
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1 Zusammenfassung und Ausblick 

In Zukunft werden insgesamt mehr ältere Menschen in Köln leben. Es ist davon auszugehen, 
dass noch mehr ältere Menschen alleine wohnen und finanziell an der Armutsgrenze leben 
oder auf Sozialhilfe angewiesen sein werden. Die Zahl der Pflegebedürftigen - insbesondere 
die Zahl der hochaltrigen Pflegebedürftigen - und Demenzkranken wird steigen und damit 
auch der Pflegebedarf. Diesen Auswirkungen des demographischen Wandels zu begegnen 
ist eine große strategische Herausforderung, der sich die Stadt Köln stellt. 
 
Die meisten älteren Menschen haben den Wunsch, so lange wie möglich in der eigenen 
Wohnung leben zu können und den Umzug in eine Pflegeeinrichtung möglichst zu vermei-
den, mindestens aber ihn so lang wie möglich hinaus zu zögern. Diesen Wunsch hat die So-
zialverwaltung aufgegriffen und sich zum Ziel gesetzt, durch passgenaue Unterstützung je-
dem Einzelnen möglichst lange ein selbständiges Leben in der eigenen Wohnung zu ermög-
lichen. Mit diesem Ziel kommt sie auch dem gesetzlichen Auftrag „ambulant vor stationär“ 
nach. 
 
Zur Erreichung der o.g. Ziele fördert die Sozialverwaltung bereits seit vielen Jahren ver-
schiedene, aufeinander abgestimmte, integrierte Programme und Unterstützungsmaßnah-
men in den Stadtbezirken bzw. in den Stadtteilen. Insbesondere sind folgende Programme 
zu nennen: 

·  stadtweite aufsuchende Seniorenberatung (siehe Kapitel 4.3) 

·  43 Seniorennetzwerke (siehe Kapitel 4.4) 

·  Präventive Hausbesuche (siehe Kapitel 4.7) 

·  Häusliche Unterstützungsdienste für Menschen mit Demenz (siehe Kapitel 4.5) 
 
Angesichts der steigenden Zahl älterer Menschen und der sich ändernden Lebensbedingun-
gen sind diese Programme weiterzuentwickeln und dem demographischen Wandel anzu-
passen. 
 
Die steigende Zahl an Pflegebedürftigen und der erhöhte Pflegebedarf der Hochaltrigen 
wird - trotz der guten ambulanten Versorgungslandschaft in Köln - zu einem steigenden Be-
darf an vollstationären Dauerpflegeplätzen führen. Derzeit kann die Nachfrage nach einem 
Platz in einer vollstationären Dauerpflegeeinrichtung bedient werden (siehe Kapitel 3.7.4 
"Pflegebedürftige und Plätze in der vollstationären Dauerpflege bis 2025"). Nach einer rein 
linearen Fortschreibung1 der Bedarfe und der Rahmenbedingungen würden in Bezug auf den 
Bestand zum 01.01.2017 bis zum Jahr 2020 allerdings ca. 200 und bis zum Jahr 2025 ca. 
weitere 900 zusätzliche Plätze für eine vollstationäre Dauerpflege benötigt.  
 
Unabhängig davon, ob die in Zukunft pflegebedürftigen Menschen ambulant, von professio-
nellen Pflegediensten oder in der vollstationären Dauerpflege versorgt werden, ist auch von 
einem steigenden Bedarf an professionellen Pflegekräften auszugehen. Derzeit arbeiten in 
der professionellen Pflege ca. 12.000 Menschen im Umfang von insgesamt ca. 5.300 Voll-
zeitäquivalenten. Basierend auf Hochrechnungen von Prognos bzw. der Bertelsmann-Stif-
tung wird der Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften im Jahr 2025 zwischen 1.100 Vollzeit-
äquivalenten und 1.800 Vollzeitäquivalenten liegen. 
 

                                                
1 Bei der linearen Fortschreibung konnten nicht alle Einflussfaktoren angemessen berücksichtigt wer-
den wie z.B die Auswirkungen der Zuwanderung, die Auswirkungen des PSG II und III, ein Ausbau 
der ambulanten Versorgungsquote, die sich ändernde Wohnsituation älterer Menschen, etc. (siehe 
Kapitel 3.7.4) 
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2018 wird zur Stärkung und Steuerung des Zusammenwirkens der Programme und Maß-
nahmen mit professionellen Dienstleistungen, nachbarschaftlichen, familiären und zivilge-
sellschaftlichen Ressourcen das Programm „Seniorenkoordination im Stadtbezirk“ gestartet. 
 
Die Sozialverwaltung plant, die Zielgenauigkeit und Wirkung der gesamten Strukturen im 
jeweiligen Stadtbezirk, die Lebensqualität und die Teilhabemöglichkeiten der Menschen 
kleinräumig ab 2019 mit Unterstützung durch die Universität Köln zu evaluieren. Mit der Eva-
luation sollen auch die Einflüsse bzw. die Wechselwirkungen zwischen den o.g. Programmen 
auf die Ziele - inklusive des gesetzlichen und letztlich auch haushaltswirksamen Ziels „ambu-
lant vor stationär“ - beschrieben werden.  
 
Ein wichtiger Baustein im Hilfesystem zur Entlastung pflegender Angehöriger ist der Ausbau 
der Tagespflege. Der Ausbau führt zu einer Verbesserung der Versorgungssituation Kölner 
Seniorinnen und Senioren, die möglichst lange zuhause bleiben wollen. Es befinden sich 
bereits 5 neue Projekte (mit Standort) in konkreter Beratung des Amtes für Soziales und Se-
nioren. Mit der Fertigstellung ist in den nächsten ein bis zwei Jahren zu rechnen. 
 
Zur Zeit planen drei Anbieter in verschiedenen Stadtbezirken größere integrierte Versor-
gungseinrichtungen mit differenzierten Angeboten auf einem Gelände: vollstationäre Dauer-
pflege, Tagespflege, Pflegedienst, altengerechte Wohnungen (Servicewohnen) und ambu-
lante Wohngemeinschaften. 
 
Da der zukünftige Bedarf an vollstationären Dauerpflegeplätzen von mehr Faktoren abhängt, 
als bei den hier zugrunde gelegten Berechnungen zur Bedarfsermittlung berücksichtigt wer-
den konnten, plant die Sozialverwaltung für den nächsten Bericht, eine differenziertere Be-
darfsprognose mit externer Unterstützung erstellen zu lassen. Das hier vorgelegte Maßnah-
menprogramm ist dann neu zu bewerten. 
 
Um den sich abzeichnenden Mangel an Pflegekräften wirksam begegnen zu können, muss 
aus Sicht der Stadt Köln das Berufsfeld der Pflegekräfte z.B. durch bessere Arbeitsbedin-
gungen, leistungsgerechte Bezahlung und die Entwicklung von Karriereperspektiven deutlich 
attraktiver gemacht werden. Darüber hinaus sind Konzepte zur Steigerung der Ausbildungs-
kapazitäten in Köln zu erarbeiten und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt 
für Pflegekräfte zu ergreifen. 
 
Der Bedarf an professioneller Pflege wird aber auch stark von der (Weiter-)Entwicklung von 
passgenauen Pflegearrangements abhängen. Insbesondere auch, um dem zunehmenden 
Fachkräftemangel im pflegerischen Bereich zu begegnen. Hier sind anstelle der derzeit strikt 
voneinander abgegrenzten Bereiche der vollstationären Versorgung, der professionellen 
ambulanten Pflege und der informellen Pflege (Pflege durch direkte Bezugspersonen ohne 
pflegerische Ausbildung) integrierte Arrangements zu entwickeln, die die Betreuung durch 
professionelle ambulante Dienste, Familienangehörige und Ehrenamtlerinnen und Ehrenamt-
ler eng verzahnt sicherstellen.  
 
Darüber hinaus wird zukünftig auch die Digitalisierung in der Pflege eine immer größere Rol-
le spielen. Hierbei kann sowohl die Digitalisierung von Arbeitsprozessen als auch die Digita-
lisierung der eigenen vier Wände (smart home) eine Entlastung für die Pflegekräfte bedeu-
ten. 
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2 Einleitung 

2.1 Frühere Planungen und Berichte 

2.1.1 Pflegeplanung 

Seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 und des PfG NW 1996 lag der Fokus der Pfle-
geplanung auf den Angeboten der ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflege. 
Die sogenannten vorpflegerischen und niedrigschwelligen Angebote wurden im Rahmen der 
Pflegeplanung nachrangig betrachtet. Beiden Themenbereichen war jedoch eines gemein, 
sie wurden aus Sicht der Angebotsstruktur betrachtet und nicht aus Sicht des Bedarfs der 
Kölner Bürgerinnen und Bürger. Die Betrachtung aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist, 
wie in Kapitel 2.1.3 Perspektivwechsel 2008/2009 genauer beschrieben, die bessere Vorge-
hensweise für die Menschen in Köln. 
 
Zu den Stichtagen 31.03.1997, 15.12.1998 und 15.12.2000 wurden durch das Amt für Sozia-
les und Senioren Bestandserhebungen zum Pflegeangebot in Köln durchgeführt. Die Ergeb-
nisse der Bestandserhebungen sowie die daraus errechnete künftige Inanspruchnahme von 
Pflegeleistungen wurden von der Stadt Köln in drei Pflegebedarfsplänen veröffentlicht: 

·  Pflegebedarfsplan 1997/98 

·  Pflegebedarfsplan 2000 

·  Pflegebedarfsplan 2001-2006 
 
Seit Einführung der Bundesstatistik werden die Bestandserhebungen zur pflegerischen Ver-
sorgung alle zwei Jahre, beginnend mit dem Stichtag 15.12.2001, im Auftrag des Bundes 
durch die Länder (Pflegestatistik IT.NRW) durchgeführt. 
 
Die Novellierung des PfG NW 2003 hatte u.a. zur Folge, dass die Berechnung der künftigen 
Inanspruchnahme von Pflegeleistungen und damit die Erstellung eines Pflegebedarfsplans 
entfielen. Seitdem werden die Bestandsdaten des Kölner Versorgungsangebotes im Rahmen 
der im PfG NW gesetzlich vorgeschriebenen Marktbeobachtung fortgeschrieben. 
 
 
2.1.2 Seniorenplanung 

Angesichts der Tatsache, dass der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung 
ständig zunimmt und sich damit die Anforderungen an die Seniorenarbeit in Köln für die Zu-
kunft veränderten, hat das Amt für Soziales und Senioren im Jahr 2002 den „Plan für ein 
seniorenfreundliches Köln“ entwickelt, der den Altenplan von 1993 im Bereich der offenen 
Seniorenarbeit ablöste. 
 
In diesem Plan ist eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Angebote der offenen Senio-
renarbeit in Köln dokumentiert. Als Ergebnis dieses Plans wurden zum Beispiel im Jahr 2002 
die ersten SeniorenNetzwerke eingerichtet. 
 
Die Seniorenplanung fokussierte sich dabei auf Angebote wie Altentagesstätten und Alten-
klubs. 
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2.1.3 Perspektivwechsel 2008/2009 

Die Erfahrungen in der Pflege- und Seniorenplanung der Stadt Köln führten dazu, dass de-
ren Inhalte zu überdenken waren und der Mensch und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
der Planung gerückt ist. Dies bedeutete konkret, dass sich im Jahr 2009 die Pflege- und Se-
niorenplanung hin zur Sozialplanung für Seniorinnen und Senioren, heute Fachplanung für 
Senioren und behinderte Menschen entwickelt hat und immer mehr die notwendigen Ange-
bote für die Realisierung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ in den Fokus gerückt 
sind. 
 
Die Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen prüft, ob für alle Kölnerinnen und 
Kölner die notwendigen Angebote in ausreichender Zahl vorhanden und vernetzt sind, und 
zwar in ihrem/seinem direkten und für sie/ihn überschaubaren Umfeld (Stadtteil, Quar-
tier/Veedel o.ä.). Sie hat zum Ziel, dem einzelnen Menschen all die Angebote nahe zu brin-
gen, die sie/er in ihrer/seiner jeweiligen persönlichen Situation in ihrem/seinem jeweiligen 
sozialen Umfeld braucht, um so lange wie möglich in ihrer/seiner Wohnung leben zu können. 
 
Diese Herangehensweise zeichnet sich insbesondere darin aus, dass sie alle Personen-
gruppen in all ihrer Differenziertheit von Geschlecht über Herkunft, Religion und sexueller 
Ausrichtung bis hin zu besonderen Krankheitsbildern einschließt. Die stetige Verbesserung 
der Qualität der Angebote soll insbesondere durch entsprechende Vernetzung der Angebote 
erreicht werden. 
 
Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die Veröffentlichung des Kuratoriums Deut-
sche Altershilfe vom 25.03.2009 „Quartiersbezogene kommunale Altenhilfeplanung, KDA-
Eckpunktepapier für eine zukunftsgerechte Gestaltung der kommunalen Seniorenpolitik“2 in 
der die Entwicklung auf den Punkt gebracht wurde: 

„Leitlinien: Nicht Versorgung sondern: 
Wohnen und Mitwirken in den Focus rücken 

Strategien: Kleinräumig denken 
Partizipation ermöglichen 
Kooperationen schaffen 

Bausteine Wohnen im Focus 
Soziale Netzwerke stärken 
Ortsnahe Beratung schaffen 
Niedrigschwellige Dienste durch Hilfemix sichern 
Hilfe und Pflege kleinteilig und kleinräumig organisieren“ 

  

                                                
2 Das Eckpunktepapier zur Neuausrichtung kommunaler Altenhilfeplanung des Kuratoriums Deutsche 
Altershilfe finden Sie unter http://www.kda.de/news-detail/items/pm-2009-03-25.html 
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2.2 Aktuelle gesetzliche Rahmenparameter 

Mit Einführung des APG NRW im Herbst 2014 hat der Gesetzgeber nicht nur die Inhalte bzw. 
Themen und Ziele der örtlichen Planung der Kommunen genau festgelegt. Es wurde auch 
bestimmt, dass die Planungsergebnisse und Maßnahmenumsetzung beginnend mit den Da-
ten zum Stichtag 31.12.2015 alle zwei Jahre zu veröffentlichen sind. 
 
Des Weiteren kann die Kommune als Grundlage für eine verbindliche Entscheidung über 
eine bedarfsabhängige Förderung zusätzlicher teil- oder vollstationärer Pflegeeinrichtungen 
eine verbindliche Bedarfsplanung beschließen. Anfang 2015 hat sich das Fachamt gegen die 
verbindliche Bedarfsplanung und damit für den Bericht über die örtliche Planung ausgespro-
chen. 
 
Zum damaligen Zeitpunkt wurde für Köln kein zusätzlicher Bedarf an vollstationären Pflege-
plätzen gesehen. Auch waren im Gegensatz zu anderen Kommunen in Köln keine Interes-
senten für Neubauprojekte insbesondere in der vollstationären Dauerpflege vorhanden. 
Vielmehr wurde und wird auch weiterhin auf die Verbesserung bzw. den Ausbau der ambu-
lanten Versorgung in Köln gesetzt. 
 
Darüber hinaus gab es zum damaligen Zeitpunkt keine Rechtsverordnung zur Ausgestaltung 
der verbindlichen Bedarfsplanung. Somit hatten die Kommunen selbst die Aufgabe, sinnvolle 
Parameter für eine verbindliche Bedarfsplanung zu entwickeln und im Rahmen dessen mit 
politischem Beschluss Bedarfe und Höchstgrenzen der Versorgung mit teil- und vollstationä-
ren Plätzen kleinräumig zu definieren. Dies wäre rechtsverbindlich erfolgt, mit der Konse-
quenz, dass ggfls. kein Pflegewohngeld/keine Investitionskosten gezahlt würden. 
 
Die Erstellung einer kleinräumigen verbindlichen Bedarfsplanung wäre bedingt durch das 
umfangreiche zu beplanende Versorgungsangebot und –gebiet mit zeitintensiven Zusatzer-
hebungen verbunden, die seitens der Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
zum damaligen Zeitpunkt so nicht geleistet werden konnten. 
 
Unabhängig von dieser Entscheidung bleibt es für die Zukunft wichtig, die tatsächliche Nut-
zung der teil- und vollstationären Plätzen in Köln zu beobachten, sowie die Entwicklung der 
vielen persönlichen Parametern (Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung/Situation der 
Betroffenen, Versorgungsmöglichkeiten durch Angehörige, finanzielle Möglichkeiten der Be-
troffenen etc.) genauer zu betrachten. Dabei sollte immer der Wunsch der Betroffenen im 
Vordergrund stehen, so lange wie möglich in der eigenen Wohnung/Häuslichkeit leben zu 
können. 
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3 Entwicklung der Rahmenbedingungen 

3.1 Kölner Bevölkerung 

3.1.1 Allgemeines 

Mit Blick auf den demografischen Wandel sind neben der Entwicklung der Kölner Bevölke-
rung insgesamt, die folgenden Altersgruppen von entscheidender Wichtigkeit: 

·  60 Jahre und älter 

·  65 Jahre und älter 

·  80 Jahre und älter 
 
Die Kölnerinnen und Kölner ab dem 60igsten Lebensjahr sind in der Altersgruppe, mit der 
das sog. Seniorenalter beginnt. Sie sind die maßgebliche Zielgruppe für Maßnahmen und 
Programme wie Seniorenberatung und SeniorenNetzwerke oder auch für das ehrenamtliche 
Engagement freiwilliger Helferinnen und Helfer in Köln. 
 
Mit dem 65igsten Lebensjahr ist bei den meisten Menschen auch der Eintritt in den Ruhe-
stand bzw. in das Rentenalter verknüpft. Durch den Wegfall der Arbeitszeit sind die Men-
schen der Tatsache ausgesetzt, dass sie ihren kompletten Tagesablauf neu gestalten müs-
sen. Oftmals viele Stunde Arbeitszeit sind dann Freizeit, die es heißt möglichst positiv zu 
gestalten. Gleichzeitig geht der Eintritt in den Ruhestand bzw. in das Rentenalter oftmals 
einher mit teilweise sehr massiven Einkommensverlusten. Dieses mehr an freier Zeit und 
gleichzeitig weniger an finanziellen Mitteln so miteinander in Einklang zu bringen, dass keine 
defizitäre Lebenssituation entsteht, stellt die Seniorinnen und Senioren vor eine große Auf-
gabe, die sie oftmals nur mit Unterstützung schaffen. 
 
Der Personenkreis der Kölnerinnen und Kölner 80 Jahre und älter erlebt erfahrungsgemäß 
eine gesundheitliche Veränderung. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass in dieser 
Altersgruppe die Wahrscheinlichkeit von Krankheit und Pflegebedürftigkeit oder/und De-
menzerkrankung deutlich ansteigt. Durch die gesundheitlichen Einschränkungen ergeben 
sich andere bzw. zusätzliche Unterstützungsbedarfe nicht nur der Betroffenen, sondern auch 
deren Angehörigen. So ist der Personenkreis der sog. Hochaltrigen maßgebliche Zielgruppe 
z.B. für häusliche Unterstützungsdienste für Menschen mit Demenz. 
 
Die Bevölkerungszahlen sind vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln, die 
jährlich zum Stichtag 31.12. erhoben werden. 
 
Die Daten der Einwohnerprognose Mai 2015 liegen kleinräumig nur bis 2025 vor. 
 
Die stadtbezirksbezogenen Bevölkerungszahlen sind der Anlage 1 "Stadtbezirksbezogene 
Bevölkerungszahlen" zusammen gefasst. 
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3.1.2 Entwicklung der Kölner Bevölkerung insgesamt seit 1996 mit den Daten 
der Einwohnerprognose bis 2040 

Abbildung 1 Kölner Bevölkerung insgesamt seit 1996 bis 2040, jeweils am 31.12. 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
 
Die Betrachtung der Bevölkerungsdaten von 1996 – 2009 zeigt einen moderaten Anstieg 
(8.800) der Bevölkerungszahlen. Von 2010 – 2015 ist ein ganz erheblicher Zuwachs um fast 
49.000 Menschen zu verzeichnen. Dies entspricht in etwa einem halben Stadtbezirk mehr 
und macht deutlich, welcher enorme Handlungsdruck auf Verwaltung und Kölner Politik las-
tet, um für alle Lebensbereiche eine angemessene Infrastruktur sicher zu stellen. 
 
Die Prognose für 2020 bis 2040 zeigt, dass der Bevölkerungszuwachs nochmal eine ganz 
erhebliche Dynamik entwickelt (+ 117.300). Hierbei ist in die Prognosedaten noch nicht die 
seit 2015 geänderte Zuwanderungssituation (Anstieg der geflüchteten Menschen) eingeflos-
sen. Hierdurch werden sich in den Prognosewerten der folgenden Jahre weitere Steigerun-
gen im Bevölkerungszuwachs ergeben. 
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Abbildung 2 Zuwachs der Kölner Bevölkerung insgesam t seit 1996 bis 2040 

Stichtag  insgesamt  Zuwachs  

31.12.1996 1.011.504   

31.12.1998 1.011.912 408 0,04% 

31.12.2000 1.017.721 5.809 0,57% 

31.12.2001 1.019.049 1.328 0,13% 

31.12.2002 1.020.116 1.067 0,10% 

31.12.2003 1.020.603 487 0,05% 

31.12.2004 1.022.627 2.024 0,20% 

31.12.2005 1.023.101 474 0,05% 

31.12.2006 1.024.346 1.245 0,12% 

31.12.2007 1.025.094 748 0,07% 

31.12.2008 1.019.328 -5.766 -0,56% 

31.12.2009 1.020.303 975 0,10% 

31.12.2010 1.027.504 7.201 0,71% 

31.12.2011 1.036.117 8.613 0,84% 

31.12.2012 1.044.555 8.438 0,81% 

31.12.2013 1.044.070 -485 -0,05% 

31.12.2014 1.053.528 9.458 0,91% 

31.12.2015 1.069.192 15.664 1,49% 

Prognose  

31.12.2020 1.108.500 39.308 3,68% 

31.12.2025 1.144.200 35.700 3,22% 

31.12.2030 1.164.100 19.900 1,74% 

31.12.2035 1.177.200 13.100 1,13% 

31.12.2040 1.186.500 9.300 0,79% 

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
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3.1.3 Entwicklung der Kölner Bevölkerung bis 59 Jah re und 60 Jahre und älter 
seit 1996 mit den Daten der Einwohnerprognose bis 2 040 

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kölnerinnen und Kölner bis 59 Jahre und 
der für die Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen maßgeblichen Zielgruppe 
der Kölnerinnen und Kölner 60 Jahre und älter von 1996 bis 2040. 
 
 
Abbildung 3 Kölner Bevölkerung bis 59 Jahre und 60 Jahre und älter seit 1996 bis 2040, je-

weils am 31.12. 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
 
Die Anzahl der jüngeren Kölnerinnen und Kölner (bis 59 Jahre) ist in der Vergangenheit zu-
nächst leicht gesunken. Doch seit dem Stichtag 31.12.2010 nimmt die Zahl wieder zu und 
soll dies auch in der Zukunft tun. Lediglich von 2035 bis 2040 wird ein leichter Rückgang 
prognostiziert. 
 
Insgesamt hat und wird sich die Altersgruppe der bis 59jährigen Kölnerinnen und Kölner 
nicht so linear wie die Gruppe der älteren Menschen in Köln (60 Jahre und älter) entwickeln. 
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3.1.4 Entwicklung der Kölner Bevölkerung 60 Jahre u nd älter seit 1996 mit den 
Daten der Einwohnerprognose bis 2040 

Abbildung 4 Kölner Bevölkerung 60 Jahre und älter s eit 1996 bis 2040, jeweils am 31.12. 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
 
Die Zuwachsrate der Kölnerinnen und Kölner im Alterssegment 60 Jahre und älter ist im 
Vergleich zur erheblichen Zunahme der gesamten Kölner Bevölkerung nochmals deutlich 
höher. Während die Entwicklungszahlen aller Kölnerinnen und Kölner in den Jahren 2010 bis 
2040 + 159.000 (= 15%) beträgt, nimmt die Anzahl der Menschen 60 Jahre und älter in die-
sem Zeitraum um 78.000 (= 33%) zu. Dies bedeutet, Köln wird zunehmend älter und erfor-
dert in allen Bereichen (vorpflegerische und niedrigschwellige Angebote sowie ambulante 
Unterstützungsdienste und stationäre Einrichtungen) erhebliche Anstrengungen, um dieser 
enorme Herausforderung gerecht zu werden. 
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Abbildung 5 Zuwachs der Kölner Bevölkerung 60 Jahre  und älter seit 1996 bis 2040 

Stichtag 60 Jahre  
 und älter Zuwachs 

31.12.1996 205.835   

31.12.1998 213.667 7.832 3,80% 

31.12.2000 223.866 10.199 4,77% 

31.12.2001 225.332 1.466 0,65% 

31.12.2002 227.515 2.183 0,97% 

31.12.2003 229.646 2.131 0,94% 

31.12.2004 231.866 2.220 0,97% 

31.12.2005 230.301 -1.565 -0,67% 

31.12.2006 230.515 214 0,09% 

31.12.2007 232.245 1.730 0,75% 

31.12.2008 232.662 417 0,18% 

31.12.2009 233.958 1.296 0,56% 

31.12.2010 236.095 2.137 0,91% 

31.12.2011 237.557 1.462 0,62% 

31.12.2012 238.970 1.413 0,59% 

31.12.2013 239.602 632 0,26% 

31.12.2014 240.502 900 0,38% 

31.12.2015 242.075 1.573 0,65% 

Prognose  

31.12.2020 255.700 13.625 5,63% 

31.12.2025 276.300 20.600 8,06% 

31.12.2030 295.100 18.800 6,80% 

31.12.2035 304.200 9.100 3,08% 

31.12.2040 314.100 9.900 3,25% 

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
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3.1.5 Entwicklung der Kölner Bevölkerung 65 Jahre u nd älter seit 1996 mit den 
Daten der Einwohnerprognose bis 2040 

Eine weitere, für die Bewertung der demografischen Entwicklung durch die Fachplanung für 
Senioren und behinderte Menschen maßgebliche Altersgruppe, sind die Kölnerinnen und 
Kölner 65 Jahre und älter. Im Alter von 65 Jahren gingen und gehen immer noch viele Men-
schen in Rente/in den Ruhestand. Dies hat neben finanziellen Aspekten auch Veränderun-
gen z.B. im Tagesablauf der Betroffenen zur Folge, da sie nicht mehr durch die Arbeitszeit 
gebunden sind. Dies führt oftmals zu Veränderungen hinsichtlich der Bedürfnisse und Bedar-
fe der Betroffenen. 
 
Auch bei dieser Altersgruppe ist nach Ansicht der Fachplanung die Entwicklung der fakti-
schen Zahlen dieser Altersgruppe wichtig. 
 
 
Abbildung 6 Kölner Bevölkerung 65 Jahre und älter s eit 1996 bis 2040, jeweils am 31.12. 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
 
Die Anzahl der Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter ist seit dem Stichtag 31.12.1996 
mit Ausnahme des Jahres 2010 kontinuierlich und teilweise sehr deutlich angestiegen. 
 
Auch für die Zukunft wird ein kontinuierlicher Anstieg der Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre 
und älter prognostiziert. Dabei wird für die nächsten 5 bis 10 Jahre ein deutlich geringerer 
Anstieg prognostiziert, als für die danach folgenden 10 Jahre bis zum Stichtag 31.12.2035. 
Bis zum Stichtag 31.12.2040 verringert sich der Anstieg wieder. 
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Abbildung 7 Zuwachs der Kölner Bevölkerung 65 Jahre  und älter seit 1996 bis 2040 

Stichtag 65 Jahre  
und älter Zuwachs 

31.12.1996 149.540   

31.12.1998 150.599 1.059 0,71% 

31.12.2000 156.413 5.814 3,86% 

31.12.2001 158.112 1.699 1,09% 

31.12.2002 161.681 3.569 2,26% 

31.12.2003 165.553 3.872 2,39% 

31.12.2004 170.550 4.997 3,02% 

31.12.2005 174.893 4.343 2,55% 

31.12.2006 178.582 3.689 2,11% 

31.12.2007 181.108 2.526 1,41% 

31.12.2008 182.347 1.239 0,68% 

31.12.2009 183.467 1.120 0,61% 

31.12.2010 183.331 -136 -0,07% 

31.12.2011 184.002 671 0,37% 

31.12.2012 185.063 1.061 0,58% 

31.12.2013 186.036 973 0,53% 

31.12.2014 186.896 860 0,46% 

31.12.2015 188.157 1.261 0,67% 

Prognose  

31.12.2020 194.900 6.743 3,58% 

31.12.2025 205.500 10.600 5,44% 

31.12.2030 222.900 17.400 8,47% 

31.12.2035 239.900 17.000 7,63% 

31.12.2040 247.800 7.900 3,29% 

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
 
Seit dem Stichtag 31.12.1996 ist die Zahl der Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter in 
rund 20 Jahren von 149.540 Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter um etwas mehr als 
38.000 Personen auf 188.157 Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter am Stichtag 
31.12.2015 angestiegen. 
 
Demgegenüber wird bereits für die nächsten 15 Jahre ein vergleichbarer Anstieg von 
188.157 Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter am Stichtag 31.12.2015 um fast 
35.000 Personen auf rund 222.900 Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter am Stichtag 
31.12.2030 prognostiziert. Das bedeutet ein vergleichbarer Anstieg in bereits 5 Jahren weni-
ger. 
 
Für den vergleichbaren Zeitraum von 20 Jahren wird sogar ein um mehr als 45 % höherer 
Anstieg der Zahl der Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter prognostiziert. Von 
188.157 Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter am Stichtag 31.12.2015 soll es einen 
Anstieg um fast 52.000 Personen auf rund 239.900 Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und 
älter am Stichtag 31.12.2035 geben. 
 
Der weitere Anstieg bis zum Stichtag 31.12.2040 fällt wie schon bei den Kölnerinnen und 
Kölner 60 Jahre und älter auch bei den Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter eher ge-
mäßigt aus. 
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3.1.6 Entwicklung der Kölner Bevölkerung 80 Jahre u nd älter seit 1996 mit den 
Daten der Einwohnerprognose bis 2040 

Eine weitere für die Bewertung der demografischen Entwicklung wichtige Altersgruppen sind 
die hochaltrigen Kölnerinnen und Kölner 80 Jahre und älter. 
 
 
Abbildung 8 Kölner Bevölkerung 80 Jahre und älter s eit 1996 bis 2040, jeweils am 31.12. 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
 
Prozentual ist die Entwicklung der Menschen im Alterssegment 80 Jahre und älter mit 
+ 71 % (rd. + 32.000) bezogen auf die Jahre 2010 bis 2040 mit Abstand die größte Zuwachs-
rate. Die in diesem Alter verstärkt zunehmenden gesundheitlichen Einschränkungen machen 
aufgrund steigender Bedarfe sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich erhebli-
che Weiterentwicklungen und Anpassungen der Versorgungsstruktur erforderlich.  
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Abbildung 9 Zuwachs der Kölner Bevölkerung 80 Jahre  und älter seit 1996 bis 2040 

Stichtag 80 Jahre  
und älter Zuwachs 

31.12.1996 36.420   

31.12.1998 33.633 -2.787 -7,65% 

31.12.2000 35.423 1.790 5,32% 

31.12.2001 36.052 629 1,78% 

31.12.2002 37.139 1.087 3,02% 

31.12.2003 37.837 698 1,88% 

31.12.2004 38.970 1.133 2,99% 

31.12.2005 39.951 981 2,52% 

31.12.2006 41.020 1.069 2,68% 

31.12.2007 42.423 1.403 3,42% 

31.12.2008 43.323 900 2,12% 

31.12.2009 44.178 855 1,97% 

31.12.2010 45.236 1.058 2,39% 

31.12.2011 46.133 897 1,98% 

31.12.2012 46.426 293 0,64% 

31.12.2013 46.709 283 0,61% 

31.12.2014 47.873 1.164 2,49% 

31.12.2015 49.769 1.896 3,96% 

Prognose  

31.12.2020 63.400 13.631 27,39% 

31.12.2025 66.400 3.000 4,73% 

31.12.2030 67.900 1.500 2,26% 

31.12.2035 70.700 2.800 4,12% 

31.12.2040 77.500 6.800 9,62% 

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
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3.1.7 Kölner Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

Die Ermittlung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Köln wird durch die Kombination 
verschiedener Merkmale aus dem Einwohnermeldeverfahren ermittelt. Die Angaben zum 
Umfang und zur Struktur sind, im Gegensatz zu den übrigen Bevölkerungszahlen, als 
Schätzwerte zu interpretieren. Sie geben aber Hinweise auf Größenordnungen. Der Perso-
nenkreis der Menschen mit Migrationshintergrund definiert sich demnach wie folgt: 

·  Nichtdeutsche: 
o Nichtdeutsche Staatsangehörige mit Geburtsort im Ausland 

(Ausländerinnen und Ausländer der „Ersten Generation“) 
o Nichtdeutsche Staatsangehörige mit Geburtsort in Deutschland 

(Ausländerinnen und Ausländer der „Zweiten und dritten Generation 

·  Deutsche: 
o Eingebürgerte 

(deutsche Staatsangehörige mit Geburtsort im Ausland oder Einbürgerungsurkunde) 
o Aussiedlerinnen und Aussiedler 

(deutsche Staatsangehörige, Herkunft ehemalige deutsche Ostgebiete) 
o in Deutschland Geborene nach dem „Geburtsortprinzp“ gemäß § 4 Staatsangehörig-

keitsgesetz (vormals Optionspflichtige) 
o Kinder und Jugendliche mit familiärem Migrationshintergrund 

(deutsche Staatsangehörige unter 18 Jahre, alle Elternteile im Haushalt haben Mi-
grationshintergrund) 

 
 
Abbildung 10 Kölner Bevölkerung mit Migrationshinte rgrund seit 2005 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
 
Die Abbildung macht deutlich, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an 
der Gesamtbevölkerung verhältnismäßig gering angestiegen ist. Betrug er in 2005 nicht ganz 
31 %, so ist er in den letzten 12 Jahren lediglich um rund 7 % auf nicht ganz 38 % in 2015 
angestiegen.  
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Abbildung 11 Kölner Bevölkerung mit Migrationshinte rgrund 60 Jahre und älter seit 2005 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
 
Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung der 60Jährigen und 
älteren ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich geringer. Der Anstieg des Anteils 
der Menschen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung fällt hingegen leicht höher aus. 
Im gleichen Zeitraum ist der Anteil von nicht ganz 19 % auf nicht ganz 28 % angestiegen. 
 
Abbildung 12 Kölner Bevölkerung mit Migrationshinte rgrund 80 Jahre und älter seit 2005 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
 
Bei den 80Jährigen und älteren haben nur knapp 9 % einen Migrationshintergrund in 2005. 
Dieser Anteil steigt bis 2015 auf fast 20 % an.  
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3.2 Kölner Bevölkerung im Landes- und Bundesverglei ch 

3.2.1 Allgemeines 

Der Fokus liegt auf der älteren Bevölkerung in Köln, beginnend mit den Kölnerinnen und 
Kölnern ab 60 Jahre, in verschiedenen Altersgruppen. Beim Vergleich der Kölner Zahlen mit 
den Daten des Landes NRW und der BRD wurden die Prozentwerte, d.h. der Anteil der je-
weiligen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung zugrunde gelegt. Die faktischen Zahlen 
sind nicht vergleichbar. 
 
Dennoch ist zu beachten, dass auch die faktischen Zahlen der Entwicklung der Kölner Be-
völkerung Berücksichtigung finden müssen. Denn selbst bei einem Rückgang des prozentua-
len Anteils einer Bevölkerungsgruppe an der Gesamtbevölkerung kann eine Zunahme der 
faktischen Zahl vorliegen. 
 
 
3.2.2 Bevölkerung 60 Jahre und älter, 65 Jahre und älter sowie 80 Jahre und 

älter 

Abbildung 13 Anteil der Kölnerinnen und Kölner 60 J ahre und älter an der Gesamtbevölke-
rung im Bundes-/Landesvergleich, jeweils am 31.12. 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 

IT.NRW Landesdatenbank 
Statistisches Bundesamt, GENESIS Datenbank 

 
Die Abbildung macht deutlich, dass vor Köln die demografische Entwicklung nicht Halt 
macht. Allerdings fällt sie prozentual gesehen deutlich abgemilderter aus als in Nordrhein-
Westfalen oder gar bundesweit, insbesondere hinsichtlich der prognostizierten Bevölke-
rungsentwicklung bis 2040. 
Dies zeigt sich ebenfalls in den Altersgruppen 65 Jahre und älter sowie 80 Jahre und älter, 
wie die beiden nachfolgenden Abbildungen verdeutlichen.  



Seite 26 

Abbildung 14 Anteil der Kölnerinnen und Kölner 65 J ahre und älter an der Gesamtbevölke-
rung im Bundes-/Landesvergleich, jeweils am 31.12. 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 

IT.NRW Landesdatenbank 
Statistisches Bundesamt, GENESIS Datenbank 

 
Abbildung 15 Anteil der Kölnerinnen und Kölner 80 J ahre und älter an der Gesamtbevölke-

rung im Bundes-/Landesvergleich, jeweils am 31.12. 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 

IT.NRW Landesdatenbank 
Statistisches Bundesamt, GENESIS Datenbank  
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3.3 Arbeitslosenquote 

Abbildung 16 Arbeitslosenquote in Köln 2005 bis 201 5 (Einwohner im Erwerbsalter 
15 - 64 Jahre) 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik – Informationsservice 
 
Die Entwicklung der Arbeitslosenquote ist mit Blick auf die Entwicklung bzw. die zu erwar-
tende Altersarmut von entscheidender Bedeutung. Menschen, die schon als junge Erwach-
sene von Arbeitslosigkeit betroffen sind, laufen viel mehr Gefahr später von Altersarmut be-
troffen zu sein als erwerbstätige Menschen. Nicht nur, dass es ihnen kaum möglich ist, eine 
für den Ruhestand ausreichend hohe Rente zu erarbeiten. Es bleibt ihnen auch die Möglich-
keit versagt, durch Sparen, zusätzliche private Lebens- oder Rentenversicherungen, den 
Erwerb von Wohneigentum o.ä. weitere finanzielle Vorsorge für das Alter zu treffen. 
 
Fehlende finanzielle Mittel führen im Alter dazu, dass die Menschen nur noch eingeschränkt 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und somit viel früher zu vereinsamen drohen. 
Es ist darüber hinaus unbestritten, dass gerade die Vereinsamung von älteren Menschen in 
direktem kausalem Zusammenhang zu ihrem Gesundheitszustand steht und damit weitere 
Auswirkungen auf z.B. Eintritt der Pflegebedürftigkeit etc. haben. 
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3.4 Haushaltssituation 

Abbildung 17 Haushaltstypen in Köln am 31.12.2015 m it besonderem Blick auf die Einperso-
nenhaushalte 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik – Informationsservice 
 
Der Anteil der Einpersonenhaushalte am 31.12.2015 in Köln liegt bei über 50 %. Dies bedeu-
tet, dass von 1.069.192 Kölnerinnen und Kölner 282.103 Menschen zu diesem Zeitpunkt 
alleine lebten. Davon wiederum waren 

·  78.271 alleinlebende Kölnerinnen und Kölner 60 Jahre und älter 

·  davon wiederum waren 
62.641 alleinlebende Kölnerinnen und Kölner 65 Jahre und älter 

·  und wiederum davon waren 
20.652 alleinlebende Kölnerinnen und Kölner 80 Jahre und älter. 
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Abbildung 18 Anteil der Einpersonenhaushalte an den  Altersgruppen 60 Jahre und älter, 
65 Jahre und älter und 80 Jahre und älter 1996 bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik – Informationsservice 
 
Die Grafik zeigt deutlich, je älter die Kölnerinnen und Kölner werden, je größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, alleine zu leben. 
 
Interessanterweise nimmt der Anteil der Singles in der Altersgruppe der 60järhiren und älte-
ren sowie der 65jährigen und älteren seit fünf bis sechs Jahren gleichlaufend zu und die der 
80jährigen und älteren eher ab. 
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3.5 Pflegebedürftige in Kölner Pflegeeinrichtungen nach dem 
SGB XI 

3.5.1 Allgemeines 

Bei der Betrachtung der Daten zu den Pflegebedürftigen in Köln ist zu beachten: 

·  (Reine) Geldleistungsempfänger 
umfasst nur die Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger, die keine 
zusätzliche ambulante Pflege erhalten - diese werden bei der ambulanten Pflege/den 
Pflegediensten berücksichtigt. 
Die Vergleichbarkeit der Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger 
am 15.12.2011 mit den Vorjahren ist durch die fehlerhafte Datenlieferung einer großen 
Pflegekasse eingeschränkt. 
Für die Stichtage 31.03.1997 und 15.12.1998 wurden die Geldleistungsempfängerin-
nen und Geldleistungsempfänger leider nicht nach Geschlecht erhoben. Somit kann für 
diese beiden Stichtage keine Aufteilung der Summe der Pflegebedürftigen nach Ge-
schlecht dargestellt werden. 

·  Bei Pflegediensten 
umfasst alle Pflegebedürftigen, die von Pflegediensten versorgt werden, die ihren Sitz 
in Köln haben. D.h. es können auch Pflegebedürftige dabei sein, die z.B. in einer 
Kommune wohnen, die an das Kölner Stadtgebiet angrenzen und von Kölner Pflege-
diensten mitversorgt werden. Wie hoch der Anteil derer ist, die neben den Pflegesach-
leistungen auch Geldleistungen erhalten, da sie auch von Angehörigen, Nachbarn oder 
Freunden gepflegt werden, wird leider nicht erhoben. 

·  Summe Pflegebedürftige zu Hause lebend 
ergibt sich aus den reinen Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger 
und den Pflegebedürftigen bei Pflegediensten. 

·  Kurzzeitpflege 
umfasst neben den Pflegebedürftigen in den solitären Kurzzeitpflegeinrichtungen in 
Köln auch die Pflegebedürftigen auf eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen in Kölner voll-
stationären Dauerpflegeeinrichtungen. 
Kurzzeitpflege ist ein Versorgungsangebot, bei dem die Pflegebedürftigen im Gegen-
satz zur vollstationären Dauerpflege nur vorübergehend versorgt werden, z.B. im Ver-
hinderungsfall der Pflegeperson oder im Anschluss an einen Krankenhauaufenthalt. 
Solitäre Kurzzeitpflegeplätze werden ausschließlich für die Kurzzeitpflege genutzt. Ein-
gestreute Kurzzeitpflege bedeutet, dass vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nicht 
belegte Plätze vorrübergehend für die Kurzzeitpflege nutzen. 

·  Summe aller Pflegebedürftige oder Pflegebedürftige insgesamt 
umfasst die reinen Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger, die 
Pflegebedürftigen bei Kölner Pflegediensten und die Pflegebedürftigen in Kölner voll-
stationären Dauerpflegeeinrichtungen. 
Die Pflegebedürftigen in Kölner Tagespflege- und solitären Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
werden nicht in die Summe aller Pflegebedürftigen eingerechnet, da unterstellt werden 
kann, dass sie auch Geldleistungen oder/und Pflegesachleistungen von Pflegediensten 
erhalten. 

·  Die seit 01.01.2017 gültigen Pflegegrade werden erst in die nächste Pflegestatistik mit 
Stichtag 15.12.2017 einfließen. Bis dahin galten weiterhin die Pflegestufen. 

·  Aus Gründen der Geheimhaltung (§ 16 BStatG) werden die Daten von IT.NRW nur ge-
rundet weitergegeben. Die tatsächliche Summe der gerundeten Werte aller Merkmale 
kann daher von der ausgewiesenen (gerundeten) Insgesamt-Summe abweichen. 
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3.5.2 Pflegebedürftige in Köln nach Versorgungsbere ichen 

Abbildung 19 Pflegebedürftige in Köln nach Versorgu ngsbereich am 15.12.2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Am 15.12.2015 gab es 30.060 Kölner Pflegebedürftige insgesamt. Die Abbildung macht 
deutlich, dass mehr als die Hälfte reine Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungs-
empfänger sind. Das bedeutet, dass über die Hälfte der Pflegebedürftigen von Angehörigen, 
Nachbarn oder Freunden gepflegt werden. Noch einmal etwas mehr 22 % der Pflegebedürf-
tigen werden durch Pflegedienste versorgt. Somit wurden am 15.12.2015 mehr als dreivier-
tel, d.h. drei von vier Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. 
 
Abbildung 20 Pflegebedürftige in Köln nach Versorgu ngsbereich 1997 bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung verdeutlicht zum einen den deutlichen Anstieg der Pflegebedürftigen insge-
samt in den letzten 20 Jahren von anfänglich unter 15.000 Pflegebedürftige in 1997 auf über 
30.000 Pflegebedürftige in 2015.  
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Außerdem wird deutlich, dass sich die Verteilung der Pflegebedürftigen auf die einzelnen 
Versorgungsbereiche über die Jahre verändert hat. Proportional zur Entwicklung der Pflege-
bedürftigen insgesamt entwickelte sich auch die Zahl der reinen Geldleistungsempfängerin-
nen und Geldleistungsempfänger. Die Entwicklung der Pflegebedürftigen bei Pflegediensten 
hingegen ist zwar steigend, jedoch deutlich abgeflachter. Die Entwicklung bzw. der Anstieg 
der Pflegebedürftigen in der vollstationären Dauerpflege ist im Wesentlichen gleich geblie-
ben. 
 
 
Abbildung 21 Pflegebedürftige in Köln zu Hause lebe nd 1997 bis 2015 

Stichtag 
reine Geld - 

leistungsempfänger 
bei Pflege - 
diensten 

Summe 
Pflegebedürftige 
zu Hause lebend Anzahl  in % Anzahl  in % 

31.03.1997 6.234 70,00% 2.672 30,00% 8.906 

15.12.1998 5.918 61,91% 3.641 38,09% 9.559 

15.12.2000 7.542 63,77% 4.285 36,23% 11.827 

15.12.2001 9.134 68,40% 4.220 31,60% 13.354 

15.12.2003 9.166 69,32% 4.057 30,68% 13.223 

15.12.2005 8.900 66,86% 4.412 33,14% 13.312 

15.12.2007 9.949 67,08% 4.883 32,92% 14.832 

15.12.2009 10.075 65,69% 5.263 34,31% 15.338 

15.12.2011 12.291 69,62% 5.364 30,38% 17.655 

15.12.2013 14.316 69,95% 6.151 30,05% 20.467 

15.12.2015 16.059 70,59% 6.690 29,41% 22.749 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 

 
Die Zahl der Pflegebedürftigen, die zu Hause leben, hat sich in den letzten 20 Jahren mehr 
als verdoppelt. 
 
 
Abbildung 22 Pflegebedürftige in Köln teil- und vol lstationär 1997 bis 2015 

Stichtag vollst.  
Dauerpflege 

Tages- 
pflege 

Kurzzeit - 
pflege 

31.03.1997 5.331 57 38 
15.12.1998 5.715 73 57 
15.12.2000 6.043 105 50 
15.12.2001 6.451 111 71 
15.12.2003 6.553 229 64 
15.12.2005 6.747 243 100 
15.12.2007 6.959 235 108 
15.12.2009 7.139 247 107 
15.12.2011 7.398 251 130 
15.12.2013 7.334 220 154 
15.12.2015 7.311 420 165 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 

 
Bei der Betrachtung der Zahl der Pflegebedürftigen in der teil- und vollstationären Pflege ist 
wichtig zu beachten, dass es eine grundsätzliche Abhängigkeit zur Zahl der vorhandenen 
Plätze in Köln gibt. Außerdem kann nicht unterstellt werden, dass alle Plätze von Kölnerin-
nen und Kölner genutzt werden und somit die Pflegebedürftigen in der teil- und vollstationä-
ren Pflege auch alle Kölnerinnen und Kölner sind. Im Gegenteil, die Erfahrung zeigt, dass 



Seite 33 

oftmals die unterschiedlichsten Gründe insbesondere bei der Inanspruchnahme eines Kurz-
zeitpflegeplatzes oder zu einem Einzug in eine vollstationäre Dauerpflegeeinrichtung führen. 
In der Zeit der Pflegebedarfsplanung wurde der sogenannte Export-Import-Saldo erhoben: 
Export = Kölnerinnen und Kölner in auswärtigen Pflegeeinrichtungen 
Import = Auswärtige in Kölner Pflegeeinrichtungen 
 
Da diese Erhebung jedoch enorm personal- und zeitintensiv ist, wurde nach Abschaffung der 
Pflegebedarfsplanung und Einführung der reinen Marktbeobachtung auf die aufwändige Er-
hebung und Auswertung verzichtet. 
 
 
Abbildung 23 Pflegebedürftige in Köln, Pflegequoten  ambulant zu stationär 1997 bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Erfreulicherweise hat sich die Quote ambulant zu stationär seit 1997 kontinuierlich zu Guns-
ten der ambulanten Versorgung verändert. Von anfänglich etwas mehr als 62 % ambulant 
versorgten Pflegbedürftigen in 1997 hat sich die ambulante Versorgung auf einen Anteil von 
fast 76% in 2015 gesteigert. Dies ist umso beachtlicher, als dass sich die Zahl der Pflegebe-
dürftigen, wie oben ausgeführt im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt hat. 
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3.5.3 Pflegebedürftige in Köln nach Geschlecht 

Abbildung 24 Pflegebedürftige in Köln nach Geschlec ht am 15.12.2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung zeigt sehr deutlich, dass am 15.12.2015 der überwiegende Teil der Pflegebe-
dürftigen Frauen waren und zwar mehr als zwei Drittel. Ein Grund dafür ist sicherlich in der 
höheren Lebenserwartung von Frauen zu sehen. 
 
Abbildung 25 Pflegebedürftige in Köln nach Geschlec ht 2001 bis 2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Wie sich die Verteilung der Geschlechter in den einzelnen Versorgungsangeboten unter-
scheidet, zeigt die nachfolgende Abbildung für den Stichtag 15.12.2015.  
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Abbildung 26 Pflegebedürftige in Köln nach Geschlec ht im jeweiligen Versorgungsangebot 
am 15.12.2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Es fällt auf, dass der Anteil der Männer in der vollstationären Dauerpflege deutlich kleiner ist 
als der Anteil der Männer bei Pflegediensten oder gar an den reinen Geldleistungsempfänge-
rinnen und Geldleistungsempfängern. Sind unter den Geldleistungsempfängerinnen und 
Geldleistungsempfängern noch knapp 43 % Männer, sind es bei den Pflegediensten schon 
nur noch etwas mehr als 34 % und verringert sich bei den Pflegebedürftigen in vollstationä-
ren Dauerpflegeeinrichtungen sogar auf unter 30 %. 
 
Abbildung 27 Pflegebedürftige in Köln, Anteil ambul ant versorgter Pflegebedürftiger nach 

Geschlecht 2001 bis 2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Grafik verdeutlicht die Wichtigkeit der Frauen in der Pflege. Es werden prozentual gese-
hen mehr Männer ambulant gepflegt als Frauen, was darauf schließen lässt, dass mehr 
Frauen als Männer mit der Pflege von Angehörigen/Ehepartnern befasst sind.  
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3.5.4 Pflegebedürftige in Köln nach Alter 

Abbildung 28 Pflegebedürftige in Köln nach Alter am  15.12.2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung macht deutlich, dass mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen am 15.12.2015 
80 Jahre und älter waren. Bereits die Altersgruppe der 75 - 79jährigen Pflegebedürftigen ist 
deutlich größer als die jüngeren Altersgruppen. Wie sich die Altersverteilung in den einzelnen 
Versorgungsbereichen darstellt, soll die nächste Abbildung verdeutlichen. 
 
Abbildung 29 Pflegebedürftige in Köln nach Alter in  den einzelnen Versorgungsbereichen am 

15.12.2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
In den einzelnen Versorgungsbereichen ist die Altersverteilung völlig unterschiedlich. Insbe-
sondere bei den reinen Geldleistungsempfängern ist der Anteil der jüngeren Pflegebedürfti-
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gen (bis 59 Jahre) deutlich höher als in der stationären Versorgung. Bei den Pflegediensten 
sind die Altersgruppen ab 70 Jahre stark vertreten und bei der vollstationären Dauerpflege ist 
der Anteil der Altersgruppen umso größer, je älter die Pflegebedürftigen sind. 
 
Die Altersverteilung in den einzelnen Versorgungsbereichen bestätigt die Einschätzung der 
Fachleute, dass die Menschen immer länger zu Hause bzw. ambulant versorgt werden und 
damit immer später in eine vollstationäre Dauerpflegeeinrichtung einziehen. Damit wird auch 
dem Wunsch der meisten Menschen Rechnung getragen, so lange wie möglich in der eige-
nen Häuslichkeit leben zu können. 
 
Ob und wie sich die Verteilung der Altersgruppen über die Jahre verändert hat, zeigt die 
nächste Abbildung. 
 
 
Abbildung 30 Pflegebedürftige in Köln nach Alter 20 01 bis 2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung verdeutlicht, dass in den Altersgruppen nur mit einer Ausnahme seit 2001 ein 
kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen ist. Besonders deutlich fällt der Anstieg nach 2009 
bei den Altersgruppen bis 59 Jahre, 75 - 79 Jahre sowie und 90 Jahre und älter aus. 
 
Da die Verteilung der Altersgruppen in den einzelnen Versorgungsbereichen schon am 
15.12.2015 unterschiedlich ausgefallen ist, werden die beiden zahlenmäßig stärksten Ver-
sorgungsbereiche, die reinen Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger 
sowie die Pflegebedürftigen in der vollstationären Dauerpflege hinsichtlich ihrer Entwicklung 
über die Jahre von 2001 bis 2015 genauer betrachtet. 
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Abbildung 31 Reine Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger in Köln nach 
Alter 2001 bis 2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Bei den reinen Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfängern in Köln hat der 
deutliche Anstieg nach 2009 in den gleichen Altersgruppen stattgefunden wie bei den Pfle-
gebedürftigen insgesamt - in den Altersgruppen bis 59 Jahre, 75 - 79 Jahre sowie 90 Jahre 
und ältere. 
 
Abbildung 32 Pflegebedürftige in der vollstationäre n Dauerpflege in Köln nach Alter 1997 bis 

2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
In der vollstationären Dauerpflege zeigt sich ein völlig anderes Bild. Das einzige, das allen 
Altersgruppen gemein ist, ist ihre unterschiedliche Entwicklung über die fast 20 Jahre, wobei 
fast alle Altersgruppen über diesen Zeitraum zugenommen haben.  
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Abbildung 33 Pflegebedürftige in Köln, Pflegequoten  ambulant zu stationär nach Alter 2001 
bis 2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung macht deutlich, dass der Anteil der ambulant versorgten Pflegebedürftigen mit 
steigendem Alter abnimmt. Sie zeigt aber auch, dass der Anteil der ambulant versorgten 
Pflegebedürftigen in Köln seit 2001 stetig und deutlich gestiegen ist, und das in allen Alters-
gruppen, sogar den 90jährigen und älteren. 
 
Neben der Pflegequote ambulant zu stationär nach Alter ist auch die Betrachtung des Anteils 
der Pflegebedürftigen in Köln an der jeweiligen Altersgruppe von großem Interesse. Zum 
einen wird deutlich, ob und wie die Pflegewahrscheinlichkeit mit dem Alter steigt. Zum ande-
ren stellt sich die Frage, ob eine steigende Zahl älterer Menschen in Köln auch eine steigen-
de Zahl Pflegebedürftiger in Köln erwarten lässt oder ob die Verbesserung der z.B. der Ge-
sundheitsvorsorge, die medizinische Weiterentwicklung und vieles mehr einen positiven Ein-
fluss auf den Anteil der Pflegebedürftigen an ihrer jeweiligen Altersgruppe in der Bevölkerung 
haben. 
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Abbildung 34 Summe aller Pflegebedürftigen in Köln nach Alter im Verhältnis zur jeweiligen 
Altersgruppe der Bevölkerung 2001 bis 2015 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung macht deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit pflegebedürftig zu werden mit 
dem Alter deutlich ansteigt. So sind am 15.12.2015 beispielsweise etwas mehr als 10 % der 
60jährigen und älteren pflegebedürftig, bei den 75jährigen und älteren sind es schon etwas 
mehr als 20 %, bei den 80jährigen und älteren bereits über 30 % und bei den 90jährigen und 
älteren sogar über 60 %. 
 
Darüber hinaus ist in allen Altersgruppen seit 2001 bis 2015 ein kontinuierlicher Anstieg zu 
verzeichnen. D.h. der Anteil der Pflegebedürftigen insgesamt an der jeweiligen Altersgruppe 
ist immer ansteigend. Am geringsten fällt der Anstieg bei den 75jährigen und älteren aus 
(1,73 % von 2001 bis 2015), am höchsten bei den 90jährigen und älteren (5,65 % von 2001 
bis 2015). 
 
Die nachfolgenden Abbildungen geben Auskunft über die Situation in den beiden größten 
Versorgungsbereichen reine Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger und 
vollstationäre Dauerpflege. 
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Abbildung 35 Reine Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger in Köln nach 
Alter im Verhältnis zur jeweiligen Altersgruppe der  Bevölkerung 2001 bis 2015 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
 
Abbildung 36 Pflegebedürftige in der vollstationäre n Dauerpflege in Köln nach Alter im Ver-

hältnis zur jeweiligen Altersgruppe der Bevölkerung  1997 bis 2015 

 
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen  
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3.5.5 Pflegebedürftige in Köln nach Pflegestufe 

Abbildung 37 Pflegebedürftige in Köln nach Pflegest ufen am 15.12.2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung macht deutlich, dass mit über 57 % der überwiegende Teil der Pflegebedürfti-
gen am 15.12.2015 in der Pflegestufe I waren. Die zweite große Gruppe bilden die Pflege-
bedürftigen der Pflegestufe II mit fast 30 %. 
 
Abbildung 38 Pflegebedürftige in Köln nach Pflegest ufen 2001 bis 2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung verdeutlicht sehr anschaulich, dass seit 2001 in allen Pflegestufen über die 
Jahre ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist. 
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Ein großer Anstieg ist in der Pflegstufe I festzustellen, die Zahl der Pflegebedürftigen ist von 
2001 bis 2015 um fast 75 % gestiegen. Da es sich bei den Pflegebedürftigen der Pflegestu-
fe I gleichzeitig um die zahlenmäßig größte Gruppe der Pflegebedürftigen handelt, ist diese 
Steigerung umso bedeutsamer. Auch der Anstieg in der Pflegestufe III fällt mit rund 45 % 
hoch aus. Allerdings ist diese Gruppe der Pflegebedürftigen zahlenmäßig nur die drittgrößte 
Gruppe. 
 
 
Abbildung 39 Pflegebedürftige in Köln nach Pflegest ufen im jeweiligen Versorgungsangebot 

am 15.12.2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung veranschaulicht deutlich, wie unterschiedlich die Verteilung der Pflegestufen in 
den unterschiedlichen Versorgungsangeboten ist. Sie zeigt sehr nachdrücklich, dass der 
Fokus der vollstationären Versorgung in 2015 auf den höheren Pflegestufen lag. 
 
Hinsichtlich der Entwicklung der Pflegestufen über die Jahre von 2001 bis 2015 werden die 
beiden zahlenmäßig stärksten Versorgungsbereiche, die reinen Geldleistungsempfängerin-
nen und Geldleistungsempfänger sowie die Pflegebedürftigen in der vollstationären Dauer-
pflege genauer betrachtet. 
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Abbildung 40 Reine Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger in Köln nach 
Pflegestufen 2001 bis 2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Der größte Anstieg ist bei den reinen Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsemp-
fängern in der zahlenmäßig größten Gruppe der Pflegebedürftigen in der Pflegestufe I zu 
verzeichnen. Seit 2001 ist die Zahl um fast 90 % angestiegen. Der zweitgrößte Anstieg ist in 
der Pflegestufe III zu verzeichnen - er liegt bei fast 70 %. 
 
Abbildung 41 Pflegebedürftige in der vollstationäre n Dauerpflege in Köln nach Pflegestufen 

1997 bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Maßgeblich ist die Entwicklung der Pflegestufe I, die sich in den rund 20 Jahren von 1997 bis 
2015 beinahe verdoppelt hat. Die Entwicklung in der Pflegestufe II fällt deutlich geringer 
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aus - es liegt lediglich eine Steigerung von rund 22 % in 20 Jahren vor. Dadurch werden mitt-
lerweile beinahe gleich viele Pflegebedürftige der Pflegestufe I wie der Pflegestufe II in voll-
stationären Dauerpflegeeinrichtungen versorgt. Die Pflegebedürftigen der Pflegestufe III sind 
nur um 8 % in der Zeit von 1997 bis 2015 angestiegen. 
 
Eine weitere Analyse der Situation bietet die Betrachtung der Pflegequoten ambulant zu sta-
tionär nach Pflegestufen. 
 
 
Abbildung 42 Pflegebedürftige in Köln, Pflegequoten  ambulant zu stationär nach Pflegestufen 

2001 bis 2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Die Abbildung macht deutlich, dass sich die Entwicklung der Verteilung der Pflegestufen in 
der vollstationären Dauerpflege insofern relativiert, als dass die ambulante Versorgung mit 
steigender Pflegestufe sinkt. Außerdem ist es sehr erfreulich, dass in allen Pflegestufen, so-
gar in der Pflegestufe III, über den gesamten Zeitraum ein Anstieg der ambulanten Versor-
gung zu verzeichnen ist. 
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Abbildung 43 Pflegebedürftige in Köln, Anzahl ambul ant zu stationär nach Pflegestufen 2001 
bis 2015 

 
Quelle: Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
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3.6 Personal bei/in Kölner Pflegeeinrichtungen nach  dem SGB XI 

3.6.1 Personal nach Beschäftigungsumfang und Versor gungsbereich 

Zum Personalbestand ist zu beachten, dass die Personaldaten der Bestandserhebung für 
die Bereiche Tages-, solitäre Kurzzeit- und vollstationäre Dauerpflege nicht getrennt darge-
stellt werden können. 
 
Ferner wurde bei der Bestandserhebung 31.03.1997 im Gegensatz zu den darauffolgenden 
Bestandserhebungen lediglich das Personal erfasst, dass in direktem Kontakt mit den Pfle-
gebedürftigen stand. Seit der Bestandserhebung 15.12.1998 werden grundsätzlich alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen, die bei den Pflegeeinrichtungen beschäftigt 
sind. Aus diesem Grund umfassen die nachfolgenden Abbildungen lediglich die Bestandsda-
ten ab dem 15.12.1998. 
 
Obendrein lässt die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Rückschluss auf die 
vorhandene Arbeitszeit/Kapazität zu, da die tatsächlichen Arbeitsstunden nicht bekannt sind. 
 
 
Abbildung 44 Personal bei/in Kölner Pflegeeinrichtu ngen nach Beschäftigungsumfang 1997 

bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
Auch wenn sich die Zahl der Beschäftigten seit 1998 bis 2015 um fast 65 % gesteigert hat, 
zeigt die Abbildung sehr nachdrücklich, dass die Zahl der Vollzeitbeschäftigen in den Kölner 
Pflegeinrichtungen kaum merklich zugenommen hat. 
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Abbildung 45 Personal bei/in Kölner Pflegeeinrichtu ngen nach Versorgungsbereich 1997 bis 
2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 
 
Abbildung 46 Personal bei/in Kölner Pflegeeinrichtu ngen nach Versorgungsbereich und Be-

schäftigungsumfang 1998 bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 

Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen  
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3.6.2 Vorausberechnung der Personalentwicklung 

Mit der steigenden Zahl an Pflegebedürftigen geht auch ein größerer Personalbedarf einher. 
Berechnungen der Prognos AG gehen von einem Fehlbedarf für das Bundesgebiet bis zum 
Jahr 2030 von 506.000 Pflegekräften aus. Projiziert man diese Ergebnisse - ohne Berück-
sichtigung von ggf. positiven oder negativen Effekten der speziellen Situation - auf Köln, 
würde sich der Personalbedarf wie nachfolgend beschrieben entwickeln. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Hochrechnung auf den Angaben der Einrichtungen in der Pflegesta-
tistik beruht und von der Qualität dieser Daten abhängig ist; gleichwohl wird daraus ein An-
haltspunkt für den Umfang des Bedarfs ersichtlich. Die Berechnungen beziehen sich jeweils 
nur auf den Bedarf an Personal, das konkret mit der Pflege beschäftigt ist (in Vollzeitäquiva-
lenten, im Folgenden mit VZÄ abgekürzt). 
 
Derzeit arbeiten laut Pflegestatistik mit dem Stand 15.12.2015 in Köln in insgesamt 134 Pfle-
gediensten 3.863 Beschäftigte (1.723 VZÄ) und in den 98 vollstationären Dauerpflegeinrich-
tungen 7.971 Beschäftigte (3.621 VZÄ). 
 
Setzt man diese VZÄ als Basis der Prognose ein und überträgt die von der Prognos AG3 für 
die Bundesrepublik insgesamt angenommenen Entwicklungen auf Köln, ergibt sich bis zum 
Jahr 2020 ein Bedarf an 657 zusätzlichen VZÄ, davon 234 im ambulanten und 423 im statio-
nären Bereich. Bis zum Jahr 2025 würden weitere 443 VZÄ benötigt, davon 147 im ambulan-
ten und 296 im stationären Bereich. Zusammengenommen steigt sich der Personalbedarf bis 
zum Jahr 2025 um ca. 1.100 VZÄ an, davon 381 im ambulanten und 719 im stationären Be-
reich.  
 
Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung4 differenzieren zwischen drei denkbaren Entwick-
lungs-Szenarien: 

1. „Szenario 1 schreibt die derzeit beobachtbaren alters- und geschlechtsspezifischen 
Verteilungen der Versorgungsformen fort. Die Ergebnisse dieses reinen Status-quo-
Szenarios dienen als Referenzpunkt für die anderen Szenarien. 

2. Szenario 2 greift explizit den seit Einführung der Pflegeversicherung beobachtbaren 
Trend zur formellen Pflege auf und schreibt diesen Trend mittels Trendextrapolation 
fort. 

3. Szenario 3 wird durch den Wunsch inspiriert, dem im SGB XI normierten Vorrang der 
häuslichen Pflege zum Durchbruch zu verhelfen. In Abgrenzung zu Szenario 1 und 2 
wird daher postuliert, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen in vollstationärer Dauer-
pflege nicht weiter erhöht.“ 

 
Nur im Szenario 3 würde sich bei den Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung die Zahl der 
zusätzlichen notwendigen VZÄ in der Pflege bis zum Jahr 2025 bei der auch von der Prog-
nos AG berechneten Größenordnung bewegen (+ 1.142 VZÄ). Im Szenario 2 wären 
1.792 VZÄ mehr notwendig und im Szenario 1  1.542 VZÄ. 
  

                                                
3 Vgl. Brossardt, Bertram, Pflegelandschaft 2030, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. Stand: Oktober 
2012. www.vbw-bayern.de 
4 Vgl. Rothgang, Heinz u. a., Themenreport „Pflege 2030“, Bertelsmann Stiftung, 2012, S. 11. Hier wird ein Rück-
gang der Angehörigenpflege im Jahr 2030 um 8,3 % in Szenario 2 angenommen. Dieses berücksichtigt neben 
dem Anstieg der hochaltrigen Pflegebedürftigen auch den Rückgang des familialen Pflegepotenzials. 
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3.7 Vorausberechnung der Entwicklung der Pflegebedü rftigen 
nach SGB XI 

3.7.1 Allgemeines 

Bis Juni 1996 orientierten sich die Planungs- und Bedarfsberechnungsgrundlagen an erfah-
rungsgestützten Kennzahlen zu Bedarfen älterer Menschen, ausgehend von der Bevölke-
rungsstruktur. 
 
Mit Einführung der Pflegeversicherung zum 01.07.1996 wurde für den pflegerischen Bereich 
das unter Projektleitung von Prof. Dr. G. Naegele durch die Forschungsgesellschaft für Ge-
rontologie e.V. (Institut für Gerontologie an der Universität Dortmund) für das Land Nord-
rhein-Westfalen entwickelte "Indikatorengestützte Planungsmodell zur Pflegeinfrastruktur" 
maßgeblich. 
 
Auf Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme von Pflegeleistungen, die sich aus den Be-
standserhebungen ergab, wurde unter Berücksichtigung des sog. Veränderungspotentials 
und des Hochrechnungsfaktors für die zu bestimmenden Jahre die künftige Inanspruchnah-
me berechnet. Da eine Berechnung absoluter Werte kaum möglich war, wurden obere und 
untere Werte, also Margen, ermittelt, d.h. es wurde berechnet, welche künftige Inanspruch-
nahme minimal und maximal zu erwarten war. 
 
Die Berechnung gliederte sich in 3 Schritte und erfolgte für alle Versorgungsbereiche nach 
einem einheitlichen Muster: 

·  Bestimmung der Inanspruchnahme durch Auswertung der Infrastrukturbestandserhe-
bung (Basiswertbestimmung), 

·  Ermittlung eines potentiellen Mehr- bzw. Minderbedarfs an pflegerischen Leistungen 
(Ermittlung des Veränderungspotentials) und 

·  Abschätzung der zukünftigen Inanspruchnahme anhand von Indikatoren (Hochrech-
nung auf zukünftige Perioden). 

 
Mit Novellierung des PfG NW 2003 ist der gesetzliche Auftrag weggefallen, Bedarfszahlen 
bzw. die künftige Inanspruchnahme von Pflegeleistungen nach landeseinheitlichen Vorgaben 
zu ermitteln. Seitdem steht den Kommunen kein landesweites Berechnungsmodell mehr zur 
Verfügung. 
 
 
3.7.2 Verfahren des Statistischen Bundesamtes zur V orausberechnung der 

Zahl der Pflegebedürftigen (Pflegewahrscheinlichkei t) 

In Anlehnung an die Entscheidung des Statistischen Bundesamtes hat sich die Fachplanung 
für Senioren und behinderte Menschen entschlossen, die Gesamtzahl der Pflegebedürftigen 
in/bei Kölner Pflegeeinrichtungen auf Basis der Zahlen des IT NRW ohne Berücksichtigung 
der Pflegebedürftigen in der Tages- und Kurzzeitpflege zu ermitteln. 
 
Es kann grundsätzlich unterstellt werden, dass die Pflegebedürftigen, die Tages- und/oder 
Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen, bereits Geldleistung erhalten und/oder einen Pflege-
dienst nutzen und somit bereits in der Zahl der Pflegebedürftigen in der ambulanten Pflege 
enthalten sind. Die Gesamtsumme der Pflegebedürftigen ergibt sich also auch hier aus den 
Geldleistungsempfängern/innen, den Pflegebedürftigen bei Pflegediensten und in der vollsta-
tionären Dauerpflege. 
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Basierend auf den aktuellen Pflegequoten - ermittelt differenziert nach den 5Jahres-Alters-
gruppen (bis 59 Jahre, 60 - 64 Jahre …85 - 89 Jahre, 90 Jahre und älter) und Ge-
schlecht - wird die heutige Situation der Pflegebedürftigen in Köln mit Hilfe der jeweils aktuel-
len städtischen Bevölkerungsprognose in die Zukunft übertragen. 
 
Die Vorausberechnung der Entwicklung der Pflegebedürftigen in Köln bis 2040 erfolgte auf 
Basis der Einwohnerprognose Mai 2015 ohne Berücksichtigung von qualitativen Aspekten. 
 
Die städtische kleinräumige Bevölkerungsprognose ist ein Rechenmodell, in dem die Bevöl-
kerung unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen für die Zukunft Jahr für Jahr fort-
geschrieben wird. Die Prognoseannahmen beruhen zum einen auf Daten und Informationen, 
die für einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit, dem Referenzzeitraum 
(2010 - 2013), analysiert werden. Zusätzlich werden auf der Basis von Hypothesen über 
künftige Entwicklungen Annahmen über den Fortbestand bzw. die künftige Veränderung der 
Daten aus dem Referenzzeitraum getroffen. Sie betreffen neben der angenommenen Le-
benserwartung die jährlichen Geburtenzahlen und Sterbefälle und vor allem die Zu- und 
Fortzüge. 
 
Die vorliegenden Prognoseergebnisse zeigen die zukünftigen strukturellen Entwicklungsli-
nien auf. Sie vermögen indes nicht, infrastrukturelle Detailplanung anhand von exakten IST-
Zahlen zu Nachfragebedarfen vollständig abzusichern. 
 
Da ungewiss ist, wie sich Zuwanderungen und Fortzüge in der Zukunft tatsächlich entwi-
ckeln, werden die Prognoseannahmen jährlich mit der tatsächlichen Bevölkerungsentwick-
lung abgeglichen. Eine Neuberechnung erfolgt, wenn sich die Annahmen grundlegend ver-
ändern - spätestens aber nach drei Jahren. 
 
Bei der Betrachtung der Daten zu den Pflegebedürftigen in Köln ist darüber hinaus zu beach-
ten, dass die Bevölkerungszahlen immer zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres, die Be-
standserhebungen mit Ausnahme vom 31.03.1997 immer zum Stichtag 15.12. erhoben wer-
den. 
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3.7.3 Vorausberechnung der Entwicklung der Pflegebe dürftigen in Köln nach 
Versorgungsbereichen 

Abbildung 47 Vorausberechnung der Entwicklung der P flegebedürftigen in Köln bis 2040 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 

Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 

 
Die Abbildung zeigt sehr deutlich, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Köln ohne Be-
rücksichtigung von qualitativen Aspekten in den nächsten 25 Jahren vom aktuellen Bestand 
von rund 30.000 Pflegebedürftigen in 2015 bis zum Jahr 2040 um fast 50 % auf beinahe 
44.000 Pflegebedürftige ansteigen wird. 
 
Die Darstellung fokussiert sich auf die drei maßgeblichen Versorgungsbereiche der reinen 
Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger, der Pflegebedürftigen bei Pfle-
gediensten und in der vollstationären Dauerpflege. Die Zahl der Pflegebedürftigen in der Ta-
ges- und Kurzzeitpflege ist im Verhältnis zu den anderen Versorgungsbereichen so gering, 
dass sie in der Abbildung zu gering und nicht darstellbar ist. 
 
Die nachfolgende Abbildung setzt die bisherige Entwicklung der Pflegebedürftigen in Köln in 
den Zusammenhang mit der Vorausberechnung der Entwicklung der Pflegebedürftigen in 
Köln auf Basis der Pflegequoten in 2015. 
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Abbildung 48 Entwicklung der Pflegebedürftigen ambu lant und stationär in Köln 1997 bis 2040 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 

Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 
Land NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen 

 
Da die Vorausberechnung der Entwicklung der Pflegebedürftigen in allen drei maßgeblichen 
Versorgungsbereichen auf der gleichen Einwohnerprognose basiert, zeigen die drei Versor-
gungsbereiche auch die gleiche Tendenz auf. Dennoch wird deutlich, dass sich insbesonde-
re die Zahl der reinen Geldleistungsempfängerinnen und Geldleistungsempfänger nach oben 
entwickeln wird. 
 
Von der ersten Erhebung 1997 bis zur Prognose im Jahr 2040 ist eine 250%ige Steigerung 
zu verzeichnen. Auch wenn diese Steigerung bei den Pflegebedürftigen bei Pflegediensten 
mit über 285% Steigerung noch getoppt wird, die Ausgangszahl der reinen Geldleistungs-
empfängerinnen und Geldleistungsempfänger liegt deutlich über der Zahl der Pflegebedürfti-
gen bei Pflegediensten. 
 
In der vollstationären Dauerpflege ist eine über 110%ige Steigerung zu verzeichnen. Auch 
wenn diese Steigerung nur halb so groß ist wie im ambulanten Bereich, ist sie dennoch nicht 
zu vernachlässigen. Denn hier bedeutet jede Person mehr auch einen Platz mehr. 
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3.7.4 Pflegebedürftige und Plätze in der vollstatio nären Dauerpflege bis 2025 

Im Rahmen der Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen ist es zielgerecht, ei-
nen Planungszeitraum von 5 Jahren, maximal jedoch von 10 Jahren zugrunde zu legen. In 
diesem Zeitraum ist die Umsetzung von Neu- und Umbauprojekten der vollstationären Dau-
erpflege grundsätzlich realistisch. Erfahrungsgemäß benötigen Investoren und Träger diese 
Zeit von der Erstberatung bis zur Inbetriebnahme. Außerdem wird die Einwohnerprognose 
durch das Amt für Stadtentwicklung und Statistik mittlerweile in viel kürzeren Abständen, 
geplant ist alle 3 Jahre, aktualisiert. 
 
Vorausgesetzt, die Bedarfe der Pflegebedürftigen und deren Angehörige bleiben unverän-
dert, ergeben sich für Köln bis zum Jahr 2020  
 
 8.405 vorausberechnete Pflegebedürftige in der vollstationären Dauerpflege 

(= Plätze) bis 2020 
./. 8.190 Bestand vollstationäre Dauerpflegeplätze am 01.01.2017 

 215 Prognosewert für 2020, Stand 01.01.2017 
 
Bis zum Jahr 2025  ergibt sich folgende Berechnung: 
 
 9.323 vorausberechnete Pflegebedürftige in der vollstationären Dauerpflege 

(= Plätze) bis 2025 
./. 8.190 Bestand vollstationäre Dauerpflegeplätze am 01.01.2017 

 1.133 Prognosewert für 2025, Stand 01.01.2017 
 
Durch Umbau-, Ersatzneubau-, Anpassungsmaßnahmen der Bestandseinrichtungen an die 
Vorgaben des APG NRW und WTG werden bis 31.07.2018 die vollstationären Dauerpflege-
plätze voraussichtlich um 112 Plätze reduziert. 
 
Die o.g. rein rechnerischen Ergebnisse und Bedarfe an vollstationären Dauerpflegeplätzen 
für die Jahre 2020 und 2025 berücksichtigen nicht die sozialen, gesellschaftlichen, gesetzli-
chen Einflussfaktoren wie beispielsweise: 

·  Demografischer Wandel 
Für die Zeit von 2016 bis 2025 wird eine Zunahme der Bevölkerungsgruppe 60 Jahre 
und älter um 31.420 Kölnerinnen und Kölner prognostiziert. In der für die vollstationäre 
Dauerpflege bedeutende Altersgruppe der 80jährigen und älteren sind es 
14.099 Kölnerinnen und Kölner. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend bei der 
nächsten Bevölkerungsprognose bestätigt. 

·  Zuwanderung 
Die Auswirkungen der Zuwanderung seit 2015 sind derzeit völlig unbekannt und kön-
nen frühestens in der nächsten Bevölkerungsprognose berücksichtigt werden. 

·  Gesetzliche Änderungen 
Die Auswirkungen des PSG II und III sind erst Ende 2018 erkennbar. Der Bedarf an 
vollstationärer Dauerpflege für die Zeit ab 2020 muss unter Berücksichtigung der neu-
en Pflegegrade mit höheren Leistungen für die ambulante Versorgung, des neuen Be-
gutachtungsverfahrens mit der Einführung des Leistungsanspruchs für Menschen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz, den Änderung des einrichtungseinheitlichen Eigen-
anteils bei den Pflegekosten u.v.m. für die Zukunft ermittelt werden. 

·  Ausbau der ambulanten Versorgungsangebote 
Seit Einführung der Pflegeversicherung in 1997 bis 2015 hat sich die Quote von ambu-
lant zu stationär in Köln zu Gunsten der häuslichen Versorgung verbessert: Lebten in 
1997 noch zu 37,44 % der Pflegbedürftigen in vollstationären Dauerpflegeeinrichtun-
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gen, so sind es 2015 nur noch 24,32 % gewesen. Das heißt, es werden mittlerweile 
über 13 % mehr Kölnerinnen und Kölner zu Hause versorgt. 
Diese Tendenz bestätigt sich auch bei den Leistungsempfängerinnen und Leistungs-
empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Wurden 2009 noch 64,05 % statio-
när versorgt, sind es 2016 nur noch 57,86 % gewesen. Das bedeutet eine Verbesse-
rung der ambulanten Versorgungsquote um über 6 %Punkte. 
Dieser Trend kann nur mit der Ausbau des vorhandenen ambulanten Unterstützungs-
angebotes fortgeführt werden. 

·  Bauliche Situation in Köln: Grundstücke und Refinanzierung der Baukosten 
Insgesamt besteht in Köln ein großer Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Studen-
ten, Familien, Senioren, Kindertagesstatten, Schulen, Flüchtlingsunterkünfte etc. . Der 
Vorrat an bezahlbaren Grundstücken ist in Köln allerdings sehr begrenzt. Dies hat zur 
Folge, dass die Grundstückspreise und Renditevorstellungen der Investoren (und de-
ren Anleger) von möglichen vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen in Konkurrenz 
stehen zur mittlerweile anerkannt schlechten Refinanzierung der Investitionskosten. 

·  Wohnsituation 
Die Verbesserung insbesondere der Barrierefreiheit und Bezahlbarkeit von Wohnraum 
auch für Seniorinnen und Senioren führt zu einem späteren Eintritt von Hilfe und Pfle-
gebedürftigkeit insgesamt und im speziellen der Notwendigkeit von vollstationärer 
Dauerpflege. 

·  Wandel der Familienstrukturen 
In den letzten Jahren haben sich nicht nur die Rollenbilder in der Gesellschaft z.B. 
durch die Gleichberechtigung der Frau verändert. Auch reicht vielen Familien ein Ein-
kommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht mehr aus. Dies hat dazu geführt, 
dass mittlerweile in vielen Familien beide Ehepartner arbeiten gehen. Darüber hinaus 
gibt es heute deutlich mehr Singles. Außerdem leben immer weniger Kinder u.a. be-
rufsbedingt in der Nähe ihrer Eltern. Das hat zur Folge, dass immer weniger 
Ehe-/Lebenspartner/Kinder als potentielle Pflegepersonen zur Verfügung stehen. 

·  Altersarmut 
Je weniger Einkommen die Menschen im Alter haben werden, umso weniger können 
sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Dies wiederum führt zu deutlich mehr Ver-
einsamung. Es ist inzwischen unstrittig, wie wichtig Teilhabe für das Gesundheitsemp-
finden und damit die Zufriedenheit und damit wiederum für den tatsächlichen Gesund-
heitszustand der Menschen ist. Anders gesagt, einsame Menschen werden viel schnel-
ler und früher krank und pflegebedürftig. 

·  Kultursensible Altenhilfe/Pflege 
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass andere Kulturen auch andere Wertigkeiten 
hinsichtlich Krankheiten, Familie, staatliche Angebote u.v.m. haben und damit auch der 
vollstationären Dauerpflege haben. Darüber hinaus bedingen die teilweise vorhande-
nen Sprachbarrieren andere Zugänge ins Versorgungssystem. 

·  Nutzung der vollstationären Dauerpflege 
Derzeit ist keine Aussage möglich, wer die vollstationären Dauerpflegeplätze in Köln 
überhaupt nutzt. Das heißt es ist genauer zu evaluieren, ob viele Kölner vollstationäre 
Dauerpflegeplätze mit Auswärtigen belegt sind und/oder viele Kölnerinnen und Kölner 
im Umland untergebracht sind und warum. 

 
Es wird deutlich, dass die Ermittlung des konkreten Bedarfs an vollstationären Dauerpflege-
plätzen enorm komplex ist. Zahlreiche Faktoren und Parameter beeinflussen den Bedarf an 
Pflegeplätzen in unterschiedlicher Weise. Diese haben im Rahmen dieser Berichterstellung 
keine Berücksichtigung gefunden. Die ermittelten Bedarfszahlen beruhen daher auf einer 
rein mathematischen Grundlage. Für den nächsten Bericht soll eine differenziertere Progno-
se erstellt werden. Hierzu plant die Sozialverwaltung externe Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen.  
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Die über die Auslastungszahlen bekannten freien Kapazitäten ermöglichen jeder/jedem Pfle-
gebedürftigen in Köln einen Platz in einer vollstationären Dauerpflegeeinrichtung zumindest 
im Stadtbezirk zu bekommen. Die Ergebnisse des Auslastungsmonitorings des Fachamtes 
geben bisher keinen Hinweis auf fehlende vollstationäre Dauerpflegeplätze. Auch wenn die 
Platzwahl nicht immer der Wunschvorstellung der Betroffenen und dessen Angehörigen ent-
spricht.  
 
Bisher wurden keine grundsätzlichen Wartelisten von den vollstationären Dauerpflegeeinrich-
tungen gemeldet. Auch vom Beratungstelefon der Stadt Köln werden keine vermehrten An-
fragen nach vollstationären Dauerpflegeplätzen verzeichnet. Wie sich die Situation nach den 
gesetzlich notwendigen Umbaumaßnahmen der Kölner vollstationären Dauerpflegeeinrich-
tungen ab dem 01.08.2018 entwickelt, wird weiter beobachtet. 
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3.8 Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 65 Jahre 
und älter von Hilfe zur Pflege nach SGB XII 

Abbildung 49 Leistungsempfängerinnen und Leistungse mpfänger 65 Jahre und älter von Hilfe 
zur Pflege nach SGB XII - ambulant und stationär 20 09 bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Benchmarking 
 
Die Abbildung macht deutlich, dass seit 2009 ein kontinuierlicher Anstieg der Leistungsemp-
fängerinnen und Leistungsempfänger 65 Jahre und älter von Hilfe zur Pflege nach SGB XII 
zu verzeichnen ist. Dabei sinkt der Anteil der stationär versorgten Menschen und der Anteil 
der ambulant versorgten Menschen steigt entsprechend. 
 
Abbildung 50 Leistungsempfängerinnen und Leistungse mpfänger 65 Jahre und älter von Hilfe 

zur Pflege nach SGB XII - Anteil an der Bevölkerung  2009 bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Benchmarking und Amt für Stadtentwicklung und Statis-

tik - Informationsservice 
 
Seit 2009 ist der Anteil der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 65 Jahre und 
älter von Hilfe zur Pflege nach SGB XII an der entsprechenden Bevölkerungsgruppe der ste-
tig angestiegen.  
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Abbildung 51 Entwicklung der durchschnittliche Fall kosten der Leistungsempfängerinnen 
und Leistungsempfänger 65 Jahre und älter von Hilfe  zur Pflege nach SGB XII 
2011 bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Benchmarking und Amt für Stadtentwicklung und Statis-

tik - Informationsservice 
 
Die Abbildung verdeutlicht sehr anschaulich den stetigen Anstieg der durchschnittlichen Fall-
kosten der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 65 Jahre und älter von Hilfe 
zur Pflege nach SGB XII im stationären Bereich. Gleichzeitig sinken die durchschnittlichen 
Fallkosten im ambulanten Bereich. 
 
Abbildung 52 Entwicklung der Gesamtkosten der Leist ungsempfängerinnen und Leistungs-

empfänger 65 Jahre und älter von Hilfe zur Pflege n ach SGB XII 2011 bis 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Benchmarking und Amt für Stadtentwicklung und Statis-

tik - Informationsservice 
 
Die Abbildung zeigt eindrucksvoll, wie hoch der Anteil der stationären Kosten an den Ge-
samtkosten der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 65 Jahre und älter von 
Hilfe zur Pflege nach SGB XII ist.  
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3.9 Auslastung der vollstationären Dauerpflegeeinri chtungen in 
Köln 

3.9.1 Entwicklung der Auslastung der vollstationäre n Dauerpflegeeinrichtun-
gen in Köln seit 2006 

Die Auslastungszahlen der vollstationären Dauerpflege werden seit dem 01.01.2006 erho-
ben. Im Januar 2016 wurden 95 vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen mit insgesamt 
8.050 Plätzen angeschrieben. Die Beteiligung der Einrichtungen ist sehr gut, seit vielen Jah-
ren gibt es eine 100%ige Rücklaufquote. 
 
Es können sich bei den Auslastungszahlen immer wieder auch nachträgliche Änderungen 
ergeben, wenn z.B. nach Erfassung und Auswertung der Zahlen Platzzahländerungen be-
kannt werden oder Einrichtungen Angaben nachträglich korrigieren müssen. Monate mit ge-
ringer Auslastung erklären sich oftmals durch neue Inbetriebnahmen. 
 
 
Abbildung 53 Durchschnittliche Jahres-Auslastung de r vollstationären Dauerpflegeplätze in 

Köln 2006 - 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
Die durchschnittliche Jahres-Auslastung der vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen in 
Köln liegt seit Beginn der Auswertung in 2006 bei über mindestens 95 %. Allerdings über-
steigt sie nur in einzelnen Jahren die 96 %-Marke und liegt ab 2010 durchgängig unter 96 %. 
 
Wie sich die Auslastung in den einzelnen Monaten entwickelt hat, sollen die nachfolgenden 
Abbildungen verdeutlichen. 
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Abbildung 54 Durchschnittliche Monats-Auslastung de r vollstationären Dauerpflegeplätze in 
Köln 2006 - 2009 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
Es wird deutlich, wie unstet sich die durchschnittliche Monats-Auslastung in den Jahren 2006 
bis 2009 entwickelt hat. Allerdings bestätigt sich auch hier, dass die durchschnittliche Mo-
nats-Auslastung immer über 95 % liegt. Welche Veränderungen im Bestand der vollstationä-
ren Dauerpflege in dieser Zeit stattgefunden haben, zeigt die nächste Abbildung. 
 
 
Abbildung 55 Inbetriebnahmen, Umbauten und Schließu ngen vollstationärer Dauerpflegeein-

richtungen mit Platzzahlen bei Inbetriebnahme in Kö ln 2006 - 2009 

 Inbetrieb-  
nahme StB Einrichtung Straße PLZ 

Plätze 

vDP eKP 

Neubau/Ersatzneubau  

1 15.02.2006 5 Hausgemeinschaften St. Augustinus  Kempener Str. 86a 50733 59   

2 01.10.2006 2 Johanneshaus Zollstock  Sibille-Hartmann-Str. 1 50969 80 8 

3 01.01.2007 5 
Sankt Katharina Altenzentrum und  Wohn-
heim  (Hausgemeinschaft für pflegebedürftige 
alte psychisch Kranke) 

Feldgärtenstr. 109 50735 60   

4 01.01.2007 5 
Sankt Katharina Altenzentrum und  Wohn-
heim  (Pflege) Feldgärtenstr. 109 50735 20   

5 01.01.2008 7 Johanniter -Stift Köln -Poll  Jakob-Kneip-Str. 15 51105 81 3 

6 15.02.2008 6 St. Lazarus Haus Köln  Ernstbergstr. 93-103 50765 80 10 

7 30.09.2008 9 Altenzentrum St. Anno  Piccoloministr. 291 51067 80 2 

8 01.07.2009 8 Hausgemeinschaften Katharina  Laboure  Olpener Str. 863 51109 20   

Umbau/andere Nutzung bestehender Plätze  

1 14.03.2006 3 
Städt. Seniorenzentrum  
Dr. Ernst Schwering Blankenheimer Str. 51 50937 86 6 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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Abbildung 56 Durchschnittliche Monats-Auslastung de r vollstationären Dauerpflegeplätze in 
Köln 2010 - 2013 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
Ende des Jahres 2010 fällt die durchschnittliche Monats-Auslastung nicht nur zum ersten 
Mal seit der Erhebung der Daten unter die 95 %-Marke, sondern direkt unter 94 %. Ein 
Grund können die gleich mehreren neuen vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen sein, die 
in dieser Zeit in Betrieb gegangen sind. Zumal auch Anfang 2011 weitere neue Einrichtungen 
an den Markt gegangen sind. 
 
Bereits Mitte 2011 hat sich die Situation insoweit wieder entspannt, als dass die durchschnitt-
liche Monats-Auslastung wieder auf über 95 % angestiegen ist. Allerdings übersteigt sie nur 
noch in einzelnen Monaten die 96 %. 
 
Die Veränderungen, die in dieser Zeit im Bestand der vollstationären Dauerpflege stattge-
funden haben, verdeutlicht die nächste Abbildung. 
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Abbildung 57 Inbetriebnahmen, Umbauten und Schließu ngen vollstationärer Dauerpflegeein-
richtungen mit Platzzahlen bei Inbetriebnahme in Kö ln 2010 - 2013 

 Inbetrieb-  
nahme StB Einrichtung Straße PLZ 

Plätze* 

vDP eKP 

Neubau/Ersatzneubau  

9 01.06.2010 9 Johanniter -Stift Köln -Flittard  Roggendorfstr. 37-39 51061 87 5 

10 01.09.2010 4 
Caritas -Altenzentrum Kardinal -Frings -
Haus Bartholomäus-Schink-Str. 6a 50825 80 1 

11 01.10.2010 7 CMS Pflegewohnstift Porz  Josefstr. 20 51143 80 8 

12 02.11.2010 5 
PHÖNIX-Seniorenzentrum  Weidenp e-
sch Neusser Str. 669-675 50737 80 8 

13 06.01.2011 4 
Seniorenhaus Heilige Drei Könige  (Pfle-
ge) 

Schönsteinstr. 33 50825 63   

14 06.01.2011 4 
Seniorenhaus Heilige Drei Könige  
(für beatmungspflichtige Patienten) Schönsteinstr. 33 50825 12   

15 01.04.2011 4 CMS Pflegewohnstift Bickendorf  Wilhelm-Mauser-Str. 17 50827 80 8 

16 15.06.2011 1 
St. Severinus Beatmungspflegeheim  
(Einrichtung nach SGB V)  Kartäusergasse 4 50678 21   

17 11.07.2011 9 Städt. Seniorenzentrum  Köln -Buchforst  Koperniskusstr. 38 51065 56 6 

18 17.10.2011 3 
Bonifatius Seniorenzentrum  Köln -
Widdersdorf Zur Abtei 33 50859 80 6 

19 01.01.2013 5 
Städt. Seniorenzentrum Köln -Riehl  
Haus 2 Boltensternstr. 16 50735 80 8 

20 01.08.2013 7 
Haus Stephanus  (für jüngere schädel-
hirnverletzte Menschen) Am Altenberger Kreuz 18-20 51105 48   

geschlossen seit  

1 11.07.2011 1 
Städt. Seniorenzentrum  Gebrüder -
Coblenz-Stift Gebrüder-Coblenz-Str. 15 50679 49 4 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
 
Abbildung 58 Durchschnittliche Monats-Auslastung de r vollstationären Dauerpflegeplätze in 

Köln 2014 - 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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Diese Tendenz der sinkenden Monats-Auslastung setzt sich bis Ende 2015 weiter fort. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass auch im Jahr 2015 einige neue Einrichtungen an den Markt ge-
gangen sind. Allerdings wurden auch drei vollstationäre Dauerpflegeinrichtungen, davon eine 
sehr große Einrichtung mit vielen Plätzen, geschlossen. 
 
Die nächste Abbildung zeigt die Veränderungen, die in 2014 und 2015 im Bestand der voll-
stationären Dauerpflege stattgefunden haben. 
 
 
Abbildung 59 Inbetriebnahmen, Umbauten und Schließu ngen vollstationärer Dauerpflegeein-

richtungen mit Platzzahlen bei Inbetriebnahme in Kö ln 2014 - 2015 

  Inbetrieb-  
nahme StB Einrichtung Straße PLZ 

Plätze* 

vDP eKP 

Neubau/Ersatzneubau  

21 27.01.2014 2 Seniorenzentrum Zollstockhöfe  Gottesweg 85 50969 80   

22 01.09.2015 2 Albert -Schweitzer -Haus Sürther Str. 200 50999 80   

23 01.09.2015 2 
Thomas -Müntzer -Haus 
(gerontopsychiatrische Einrichtung) 

Martinsweg 2 50999 51   

24 01.09.2015 2 
Thomas -Müntzer -Haus (Hausgemein- 
schaft für Menschen mit geistiger Behin-
derung und Demenz) 

Martinsweg 2 50999 13   

25 01.09.2015 2 Thomas -Müntzer -Haus (Pflege) Martinsweg 2 50999 16   

26 01.10.2015 7 Salenium  Köln -Westhoven  Hans-Kalscheuer-Str. 8 51147 24 3 

27 02.11.2015 5 
Altenzentrum und Wohnheim  
St. Christophorus (Wohngemeinschaften 
für Pflegebedürftige) 

Feldgärtenstr. 109b 50735 36   

28 02.11.2015 5 

Altenzentrum und Wohnheim  
St. Christophorus (Hausgemeinschaften 
für pflegebedürftig gewordene psychisch 
kranke Menschen) 

Feldgärtenstr. 109b 50735 44   

Umbau/andere Nutzung bestehender Plätze  

2 13.04.2015 6 
Caritas -Altenzentrum Elisabeth -von -
Thüringen-Haus St. Tönnis-Str. 63a 50769 72   

geschlossen seit  

1 11.07.2011 1 
Städt. Seniorenzentrum  Gebrüder -
Coblenz-Stift Gebrüder-Coblenz-Str. 15 50679 49 4 

2 01.09.2015 2 Seniorenzentrum Michaelshoven  Pfarrer-te-Reh-Str. 8 50999 179 15 

3 01.09.2015 2 
Seniorenzentrum Michaelshoven  
gerontopsychiatrischer Bereich Pfarrer-te-Reh-Str. 8 50999 51   

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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3.9.2 Entwicklung der Auslastung 98 % und mehr der vollstationären Dauer-
pflegeeinrichtungen in Köln seit 2006 

Bei der Betrachtung der Auslastungszahlen ist über die Entwicklung der durchschnittlichen 
Auslastung hinaus zu beachten, dass in den Vergütungsverhandlungen eine 98%ige Auslas-
tung zu Grunde gelegt wird. Das bedeutet, dass für die Ermittlung der Pflegesätze der voll-
stationären Dauerpflegeeinrichtungen für Unterkunft und Verpflegung 100 % Kosten auf nur 
98 % der Plätze umgelegt werden. Liegt die Auslastung dann im Betrieb unter 98 %, be-
kommen die vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen ihre Kosten nicht gedeckt. 
 
Aus diesem Grund wurden die Auslastungsdaten dementsprechend ausgewertet. Betrachtet 
wurden nicht die Einrichtungen - dies würde ein verfälschtes Ergebnis bringen - maßgeblich 
sind die Plätze. 
 
 
Abbildung 60 Vollstationäre Dauerpflegeplätze in Kö ln mit einer Auslastung von mindes-

tens 98 %, 2006 – 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
Die Abbildung macht deutlich, dass oftmals weniger als die Hälfte der vollstationären Dauer-
pflegeplätze in Köln die in den Vergütungsverhandlungen zugrunde gelegten 98%ige Auslas-
tung aufweisen können. Lediglich rund 3.000 Plätze sind durchgängig entsprechend ausrei-
chend ausgelastet. Ob und inwieweit diese Plätze jeden Monat in demselben Umfang in den 
gleichen vollstationären Dauerpflegeinrichtungen anzutreffen sind, kann nicht unterstellt wer-
den. 
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3.9.3 Nutzung der eingestreuten Kurzzeitpflegeplätz e in Köln seit 2006 

Abbildung 61 Nutzung der eingestreuten Kurzzeitpfle geplätze in Köln 2006 – 2015 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
Obwohl die Zahl der eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze seit 2006 stetig angestiegen ist, 
steigt die Zahl der Plätze, die auch tatsächlich für die eingestreute Kurzzeitpflege genutzt 
wird deutlich abgeschwächter an. Außerdem unterliegt sie starken Schwankungen. 
 
Eine Übersicht über die derzeitigen Einrichtungen und Plätze der vollstationären Dauerpflege 
sowie eingestreuten Kurzzeitpflege in Köln ist in der Anlage 2 "Übersicht über die Angebots-
struktur für Seniorinnen und Senioren sowie Pflegebedürftige in Köln am 01.01.2018" enthal-
ten. 
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4 Seniorenarbeit 2015 - 2025 

4.1 Einleitung 

Köln ist eine Stadt, in der alte, auch hochaltrige Menschen gerne leben - eine senioren-
freundliche Stadt, in der Kölnerinnen und Kölner gut älter werden können. Die kommunale 
Seniorenarbeit des Fachamtes, der Wohlfahrtsverbände und der SBK trägt zur Senioren-
freundlichkeit der Stadt bei. Dabei stellen die sich ständig verändernden Rahmenbedingun-
gen eine große Herausforderung für alle Verantwortlichen dar: Die Zahl der Seniorinnen und 
Senioren, insbesondere auch der Hochaltrigen, der Seniorinnen und Senioren ohne Famili-
enanschluss, der Seniorinnen und Senioren an oder in der Nähe der Armutsgrenze, der Se-
niorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund, gleichgeschlechtlichen Lebensplanungen, 
Behinderung usw. steigt. Damit das Leitbild „seniorenfreundliches Köln“ auch in Zukunft noch 
trägt, muss es durch eine Vision 2025 konkretisiert werden. 
 
 
4.1.1 Vision 2025 für ein „seniorenfreundliches Köl n“ 

Das „seniorenfreundliche Köln“ in 2025 soll sich auszeichnen durch 

·  bedarfsgerechte und gut erreichbare, barrierefrei zugängliche Information und Bera-
tung 

·  vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten engagementbereiter Seniorinnen und Senioren, 
auch im Rahmen der Selbsthilfe 

·  integrierte und passgenaue Angebote, die ein selbständiges Leben in der eigenen 
Wohnung auch im hohen Alter und mit Handicaps ermöglichen 

·  ein in der Öffentlichkeit verankertes Bewusstsein für die Lebenssituation und Bedürf-
nisse alternder Menschen 

 
Zur Vision eines „seniorenfreundlichen Kölns“ gehört auch, dass Verwaltung, Wohlfahrtsver-
bände und SBK ihre Strukturen verändern, um den Anliegen und Interessen von Seniorinnen 
und Senioren besser als bisher begegnen zu können. Dabei ist immer zu berücksichtigen, 
dass es „die/den“ Seniorin/Senior nicht gibt und dass der Alternsvorgang äußerst heterogen 
verläuft. Außerdem gehört eine allgemein wachsende Sensibilität für die Belange von Senio-
rinnen und Senioren, einschließlich der Menschen mit Demenz dazu. Wünschenswert ist 
weiterhin eine Kultur des „Sich-zuständig-Fühlens“, nicht nur von Seiten der professionellen 
und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, sondern auch von Nachbarschaften und Ge-
schäftsleuten in Stadtteilen und Quartieren. Der Gedanke der Vielfalt wird gelebt und ermög-
licht, dass alle Menschen, so unterschiedlich sie auch leben, teilhaben können und Respekt 
und Wertschätzung erfahren. 
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4.1.2 Herausforderungen 

Aus vielen Gesprächen mit Nutzerinnen und Nutzern der Programme sowie Interessenver-
tretungen wissen Fachamt, Wohlfahrtsverbände und SBK, dass es auch kritische Hinweise 
gibt: 

·  Vereinsamte bzw. sozial isoliert lebende Menschen würden von den Angeboten nicht 
hinlänglich erreicht. 

·  Alte Menschen mit Behinderung, Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund 
und Schwule, Lesben und Transgender würden von den Angeboten nicht so gut er-
reicht. 

·  Angebote seien nicht immer optimal untereinander verzahnt und damit für die Seniorin/ 
den Senior nicht zielführend, um ein selbständiges Leben zu verwirklichen. 

·  Beteiligungsmöglichkeiten seien nicht vielfältig genug und nicht „nah an den Menschen 
dran“. 

·  Benachteiligte Stadtteile/Quartiere bräuchten besondere Unterstützung. 
 
 
4.1.3 Kommunale Seniorenarbeit  

Eckpfeiler der kommunalen Seniorenarbeit sind die in den Stadtbezirk wirkenden Program-
me: Seniorenberatung, SeniorenNetzwerke, Entlastungsdienste für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen, haushaltsnahe Dienstleistungen/Präventive Hausbesuche sowie spe-
ziell im bzw. für einen Stadtbezirk/Stadtteil/Quartier initiierte Projekte. Hierzu gehören auch 
zielgruppenspezifische Projekte, so z.B. für Schwule, Lesben und Transgender oder Men-
schen mit Migrationshintergrund. 
 
Zentraler Bezugspunkt der Weiterentwicklung der Seniorenarbeit ist der Stadtbezirk. Die 
Grundausstattung eines Bezirks besteht seit 2014 wie folgt: 

1,0 SeniorenNetzwerke 

- 0,5 Stelle für standortgebundene SeniorenNetzwerke 

- 0,5 Stelle für den Aufbau von neuen SeniorenNetzwerken 

3,0 Stellen Seniorenberatung im Bezirk 

0,5 Stellen Seniorenberatung im Bezirksrathaus 

1,0 Stelle Demenz-Koordination 
 
Ergänzend kommen in einzelnen Stadtbezirken haushaltsnahe Dienstleistungen und präven-
tive Hausbesuche sowie bezirkliche Initiativen, Treffpunkte und Projekte hinzu. 
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4.2 Allgemeine Beratung und Information 

4.2.1 Informationskarten für Seniorinnen und Senior en 

Ausgangslage 
 
Durch von der Fachverwaltung durchgeführte Befragungen der älteren Menschen und der 
Akteure vor Ort, wie auch durch das Forschungsprojekt der Fachhochschule Köln „Öffnung 
des Wohnquartiers für das Alter - ÖFFNA“ wurde ein beachtliches Informationsdefizit bei den 
Seniorinnen und Senioren im Hinblick auf die für sie bereitgestellt Angebote festgestellt. 
 
Insbesondere im Hinblick auf die vorhandenen Beratungsangebote wurde ein signifikantes 
Informationsdefizit ermittelt: Laut ÖFFNA haben rd. 66,5 % der Seniorinnen und Senioren 
keine Kenntnis von den Beratungsangeboten. Infolge dessen wurde entschieden, die Senio-
rinnen und Senioren stadtbezirksbezogen über die grundlegenden Beratungsangebote zu 
informieren. 
 
 
Mitwirkung der Seniorinnen und Senioren 
 
Um dem Erfordernis, ein bedarfsgerechtes Informationsmedium bereitzustellen, gerecht zu 
werden, wurden mit Seniorinnen und Senioren in den Stadtbezirken die Art und Ausgestal-
tung erörtert. Ergebnis war, dass die Menschen: 

·  die Information unmittelbar durch die Stadt Köln einforderten, 

·  eine kurze, prägnante Information gewünscht und 

·  das handliche Format eines postkartengroßen Folders mit der ergänzenden Möglich-
keit, darauf personenspezifische Angaben machen zu können, präferiert wurde. 

 
 
Informationskarte über Beratungsangebote für Seniorinnen und Senioren 
 
Im Mai 2012 wurde damit begonnen, auf Stadtbezirksebene die Informationskarte über Bera-
tungsangebote für Seniorinnen/Senioren heraus zu geben. Im Dezember 2014 konnte die 
stadtweite Erstellung dieser Informationskarten abgeschlossen werden, so dass seit diesem 
Zeitpunkt die Informationen für alle Stadtbezirke in Köln bereitgestellt sind. Bisher wurden rd. 
140.000 Informationskarten aufgelegt. 
 
Um möglichst viele und insbesondere auch die alleinstehenden Seniorinnen und Senioren zu 
erreichen wurde/wird die Informationskarte wie folgt verteilt: 

·  Online-Bereitstellung im städtischen Internetangebot 

·  Ausgabe in den Bürgerämtern 

·  Verteilung durch die Multiplikatoren in den Stadtbezirken (z.B. SeniorenNetzwerke, 
Bürgerhäuser/-zentren, Krankenhäuser) 

·  Postübersendung an 49.000 Menschen, die (zu einem bestimmten Stichtag) 80 Jahre 
und älter waren. 

 
Die starke Nachfrage seitens der Seniorinnen und Senioren hat zu Beginn der Herausgabe 
der Informationskarte für die ersten beiden Stadtbezirke das Erfordernis aufgezeigt, ein Be-
gleitblatt herauszugeben, das die Beratungsleistungen der in den Info-Karten aufgeführten 
Beratungsstellen beschreibt. Daher wurde das Begleitblatt zur Info-Karte Beratungsangebote 



Seite 69 

erstellt, das seitdem mit den Informationskarten ausgegeben bzw. per Post übersandt wird; 
auch im Internet ist dieses Beiblatt abrufbar. 
 
Mit der deutschsprachigen Ausführung konnten und können allerdings die Menschen mit 
Migrationshintergrund nicht in dem erforderlichen Umfang erreicht werden: 

·  zum einen, weil sprachliche Hindernisse bestehen, 

·  zum anderen, weil die deutschsprachige Auflistungen zum Teil solche Begrifflichkeiten 
enthält, die vielen Menschen mit Migrationshintergrund nicht bekannt sind und deshalb 
der weitergehenden Erläuterung bedürfen, dies auch weil es entsprechende Leistun-
gen in ihrem Heimatland nicht gibt. 

 
Um auch dem Personenkreis der Menschen mit Migrationshintergrund das umfangreiche 
Angebote an Beratungsmöglichkeiten bekannt zu machen, werden derzeit muttersprachliche 
Versionen in folgenden Sprachen erstellt: 

·  Arabisch 

·  Englisch 

·  Französisch 

·  Griechisch 

·  Italienisch 

·  Polnisch 

·  Russisch 

·  Spanisch 

·  Türkisch. 
 
 
Informationskarte für Menschen mit Demenz und deren Angehörige 
 
Um dem steigenden Informationsbedürfnis im Themenbereich „Demenz“ gerecht zu werden, 
wurde 2014 begonnen, die themenspezifische Informationskarte mit Angeboten für Men-
schen mit Demenz und deren Angehörige herauszugeben. Zunächst wurden die Informati-
onskarten in einer Gesamtauflage von rund 30.000 Stück für die Stadtbezirke 7/Porz, 
6/Chorweiler und 2/Rodenkirchen erstellt. 
 
Die Verteilung dieser Informationskarte erfolgt gezielt über entsprechende Multiplikatoren in 
den Stadtbezirken (z.B. Fachberatungen für Demenz). Im Internetangebot der Stadt Köln 
sind mittlerweile die Informationskarten für Menschen mit Demenz und deren Angehörige für 
alle 9 Kölner Stadtbezirke abrufbar. Die Herausgabe der Printversionen steht bevor. 
 
 
Fazit - Ausblick 
 
Die positive Resonanz auf die Informationskarten, sowohl unmittelbar durch die Seniorinnen 
und Senioren als auch durch die Multiplikatoren in den Stadtbezirken zeigt, dass der mit die-
sem Informationsmedium gewählte Weg gut geeignet ist, dem erkannten Informationsdefizit 
entgegen zu wirken. Dies auch, weil mit den sozialräumlich ausgerichteten und auf die 
Stadtbezirke bezogenen Informationen die Menschen die für sie erforderlichen Kenntnis der 
Angebot in Ihrer unmittelbaren Lebensumgebung erhalten. 
Der Wirkungsgrad der Informationskarten wird auch durch die Nutzung im Rahmen der „Prä-
ventiven Hausbesuche“ erhöht und zeigt zudem die Sinnhaftigkeit, unterschiedliche Informa-
tionsstrategien ergänzend zu nutzen.  
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4.2.2 Stadtmagazin KölnerLeben 

Vom Feierabend zu KölnerLeben - fast 60 Jahre Seniorenmagazin 
 

 
Im Dezember 1959 erschien zum ersten Mal „Der Feierabend - Monatsschrift für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Riehler Heimstätten und des städtischen Altenheims Köln Mülheim“ in einer Auflage von 1500 Exem-
plaren. 
 
Begonnen hatte es im Jahr 1959 als kostenloses Monatsmagazin mit dem Titel Der Feier-
abend  - für Bewohner der Riehler Heimstätten und des städtischen Altersheims Köln-
Mülheim. Einige Überschriften waren noch in Sütterlin geschrieben. Schon bald wurde er zur 
Illustrierten Monatsschrift für betagte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln. Unterhaltung 
stand im Vordergrund, noch gab es nicht in jedem Haushalt einen Fernseher, von der heuti-
gen Programmvielfalt nicht zu reden. Witzzeichnungen und Wissenswertes aus Natur und 
Technik fanden ihre Leserinnen und Leser. Erst um 1970 gab es die ersten Tipps etwa zu 
Rentenfragen. Dauerbrenner bis heute: Warnung vor Dieben und den Gefahren im Verkehr 
oder zu Hause. 
 
Der Feierabend wurde zum Kummerkasten. Er reichte Anfragen der Leser an die zuständi-
gen Stellen weiter und gab - in durchaus ruppigem Ton - Lebenshilfe, etwa zur späten Liebe 
oder zum Krach mit dem Nachbarn. Die Fragen zu Rente oder Sozialhilfe wurden seltener: 
Sozialverbände und Stadt hatten ihr Beratungsangebot ausgebaut. Und die Seniorinnen und 
Senioren wurden selbst aktiver, organisierten Altenklubs und Seniorentreffs, trieben Sport 
oder wanderten gemeinsam. Der Feierabend berichtete ausführlich darüber und machte sich 
Gedanken über die Einstellung zum Alter und zum Älterwerden. Auch wenn er in schwarz-
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weiß erschien, dachte er nicht schwarz-weiß, sondern achtete auf die Zwischentöne. Bunt 
gönnte er sich erst ab Dezember 1999. 
 

 
Im Jahre 2017: Heft und Online-Auftritt 
 
Seit Februar 2001 heißt das Stadtmagazin dann KölnerLeben . Als im Jahr 2008 der lang-
jährige Redakteur Helmut Reuter in den Ruhestand verabschiedet wurde, gab es einen „Re-
launch“. Die neu zusammengesetzte Redaktion modernisierte in Abstimmung mit dem Re-
daktionsbeirat, dem Mitglieder der Seniorenvertretung angehören, das Magazin. Und sie 
fand für die Produktion einen verlässlichen, starken Partner: den Känguru-Colonia Verlag, 
der bis heute das Magazin erfolgreich durch Anzeigenverkauf finanziert. Mit ihm gelang auch 
ein weiterer Schritt in die Moderne: KölnerLeben 2.0, das Magazin im Internet als Hör- und 
Leseversion, natürlich barrierefrei. Für Barriere- und Leserfreundlichkeit wird KölnerLeben 
seit einigen Jahren von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen 
(BAGSO e.V.) zertifiziert. 
 
Bis heute ist KölnerLeben ein wichtiger Teil des Beratungskonzeptes der Stadt Köln. Es be-
richtet über wichtige soziale und kulturelle Themen, besonders für die, die noch nicht „online“ 
sind. Leserumfragen ergaben, dass jede Ausgabe bis zu 100.000 Leserinnen und Leser er-
reicht, davon fast 1000 feste Abonnenten. 
Dem Motto: „Soziale Teilhabe durch gute Information, anspruchsvolle Unterhaltung und fun-
dierte Meinung - kostenlos für Sie!“ bleibt KölnerLeben treu. 
 
 
Kurzprofil 2017: 
 
Stadtmagazin KölnerLeben 
Herausgeberin Stadt Köln 
Erscheint 6x jährlich (jeden geraden Kalendermonat) im Känguru-Colonia Verlag 
Auflage 32.000 Stück 
Im Internet unter www.koelnerleben.koeln 
Kontakt zur Redaktion: 
Lydia Schneider-Benjamin 
lydia.schneider-benjamin@stadt-koeln.de 
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4.2.3 Zentrales Beratungstelefon für Senioren und M enschen mit Behinderung 

Ausgangslage 
 
Mit der Einrichtung des Zentralen Beratungstelefons für Senioren und Menschen mit Behin-
derung wurde eine Beratungsform gewählt, die primär telefonische Beratung und Unter-
stützung anbietet. Das Beratungstelefon ist erreichbar unter der Telefonnummer 
0221/ 221-274 00. 
 
Das Zentrale Beratungstelefon bedient zwischen 280 und 400 Anrufe im Monat. Die Bera-
tung erfolgt auf der Basis von 2.200 Datensätzen über Angebote für Seniorinnen und Senio-
ren und Menschen mit Behinderung in Köln. 
 
 
Ziel 
 
Ziel ist die telefonische, trägerunabhängige, auch anonyme, stadtweite Beratung, Information 
und Benennung von zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zu folgenden 
Themenschwerpunkten: 

·  Informations- und Beratungsstellen 

·  Pflege, Hilfen zu Hause, Gesundheit 

·  Freizeitgestaltung, Begegnung 

·  Wohnen, Wohnumfeld 

·   finanzielle Hilfen, Nachteilsausgleiche 

·  Arbeit, (Aus-)Bildung 
 
Die gute telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beratungstele-
fons ermöglicht allen Nutzerinnen und Nutzern, insbesondere auch mobilitätseingeschränk-
ten Menschen, den unmittelbaren und barrierefreien Zugang zu einer sofortigen Beratung. 
Die telefonische Beratung sowie die Zusendung von Materialien sind kostenlos. Die Bera-
tung erfolgt auch anonym. Es bleibt den Nutzerinnen und Nutzern überlassen, ob sie persön-
liche Daten bekannt geben. Es werden keine persönlichen Daten gespeichert. 
 
Durch die Beratung des Beratungstelefons soll eine höhere Transparenz hinsichtlich der be-
stehenden Angebote und Beteiligungsmöglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer erreicht 
werden. 
 
Die Beratungsangebote des Beratungstelefons sind im Internet unter www.stadt-koeln , ab-
rufbar. 
 
Die Informations- und Beratungsarbeit des Beratungstelefons ist Kernstück der Kölner Bera-
tungslandschaft. Dem Beratungstelefon obliegt hier die zentralen Datensammlung und –
pflege sowie die Zugangsberatung. Kooperation mit den anderen Trägern und Beratungsstel-
len ist deshalb unerlässlich. 
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Zielgruppen 
 
Zielgruppen sind unabhängig von der Nationalität 

·  alle Kölnerinnen und Kölner ab 60 Jahre, 

·  alle Kölnerinnen und Kölner mit Behinderungen, 

·  deren Angehörige und Kontaktpersonen sowie 

·  für die Zielgruppe relevante Träger und Institutionen. 
 
 
Art der Beratung 
 
Die telefonische Beratung bildet den Schwerpunkt. Darüber hinaus erfolgen: 

·  Initiierung von themenbezogenen Aktionen mit Experten und Expertinnen 

·  schriftliche Beratungen 

·  persönliche Beratungen im Amt für Soziales und Senioren 

·  Beratungen während Informationsveranstaltungen 
 
Es erfolgt keine Vermittlung von Anbietern an Nutzerinnen und Nutzer. Mit einer Vermittlung 
würde unzulässiger Weise in die Wahlfreiheit der Nutzerinnen und Nutzer eingegriffen und 
die gesetzliche Anforderung nach trägerunabhängiger Beratung verletzt. 
Um die Möglichkeit einer telefonischen Beratung durch das Beratungstelefon für möglichst 
viele Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten, werden Beratungsbedürfnisse, die persönli-
che Kontakte erfordern, an die zuständigen Beratungsstellen weitergeleitet, auch bei kurzfris-
tigem Interventionsbedarf in Notfallsituationen. 
 
 
Dateninhalte 
 
Grundlage für die Informations- und Beratungstätigkeit des Beratungstelefon sind Datensät-
ze, die in einer Datenbank erfasst sind. Das Beratungstelefon verfügt über ca. 2.200 Daten-
sätze, und zwar zu den Themen 

Information und Beratung allgemeiner Art ca. 460 
Pflege, Hilfen zu Hause ca. 500 
Bildung, Begegnung, Freizeitgestaltung ca. 650 
Wohnen ca. 420 
Geld ca. 100 
Arbeit ca.   70 
 
 
Projekte 
 
Folgende öffentlichkeitswirksame Aufgaben werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Beratungstelefons durchgeführt: 

·  Herausgabe von Flyern 

·  Info-Stände auf fachbezogenen Veranstaltungen 

·  Präsentation in Fachgremien und Institutionen 

·  Presse, KölnerLeben 

·  Außenwerbung 

·  Internetauftritt in der Homepage der Stadt Köln www.stadt-koeln.de  
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4.2.4 Angebotsstruktur für Seniorinnen und Senioren  sowie Pflegebedürftige 
in Köln 

Die umfangreiche Übersicht über die Angebote für Seniorinnen und Senioren sowie Pflege-
bedürftige in Köln ist mit Stand 01.01.2018 diesem Bericht über die örtliche Planung als An-
lage 2 „Übersicht über die Angebotsstruktur für Seniorinnen und Senioren sowie Pflegebe-
dürftige in Köln am 01.01.2018“ mit folgenden Inhalten beigefügt: 

1. Altenclubs in Köln mit städtischer Förderung 

2. Ambulante Wohngemeinschaften 

3. Angebote für Menschen mit Behinderung 

4. Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 

5. Angebote für (ältere) Menschen mit Migrationshintergrund 

6. Beratung 

7. Bürgerhäuser und Bürgerzentren, Bürgerbegegnungsstätten 

8. Palliativversorgung und Hospize 

9. Pflegedienste 

10. Quartiersprojekte in Köln 

11. Runder Tisch „Senioren“ 

12. Selbsthilfegruppen 

13. SeniorenNetzwerke 

14. Solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen 

15. Sonstige offene Seniorenarbeit 

16. Tagespflegeeinrichtungen 

17. Vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen 

18. Wohnungsunternehmen mit öffentlich gefördertem Wohnungsbestand in Köln 
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4.3 Seniorenberatung 

4.3.1 Definition 

Die Seniorenberatung im Stadtbezirk ist eine Einzelfallhilfe: Ältere Menschen erhalten Infor-
mationen, Beratung und Unterstützung in allen Fragen des Alters und der Pflege. Mit dem 
stadtweiten Programm „Seniorenberatung“ haben die Stadt Köln und die Kölner Wohlfahrts-
verbände NRW weit ein vorbildliches Programm entwickelt.  
 
Zielgruppe sind Seniorinnen und Senioren, in der Regel ab 60 Jahre, mit erheblichem Unter-
stützungsbedarf. Ziel der Einzelfallhilfe ist es, die Seniorinnen und Senioren so zu informie-
ren und zu beraten, dass sie mit passgenauem und integriertem Angebot (= individuelles 
Unterstützungsnetzwerk) weiterhin in der eigenen Wohnung leben können. 
 
Besondere Qualitätsmerkmale der Seniorenberatung in Köln sind: 

·  die flächendeckende Präsenz in den Stadtbezirken, 

·  der aufsuchende Ansatz in Form von Hausbesuchen, 

·  die Beratung in unmittelbarer Nähe zur Abteilung Grundsicherung mit einem festen 
Standort im Bezirkssozialamt, 

·  der niedrigschwellige, kostenfreie Zugang, 

·  die guten Kenntnisse des Kölner Hilfesystems bzw. der Versorgungslandschaft und  

·  die bedarfsorientierte Vernetzung der Seniorenberatung im Sozialraum. 
 
 
4.3.2 Ausgangslage 

Seit 2002 gibt es in allen 9 Kölner Stadtbezirken im Schnitt 3,5 Seniorenberatungsstellen. In 
jedem Bezirksrathaus ist eine Seniorenberatung mit einem Stellenanteil von 0,5 tätig, die 
weiteren Seniorenberatungsstellen sind im Stadtbezirk flächendeckend präsent. Insgesamt 
werden derzeit 33 Seniorenberatungsstellen finanziert. 
 
Die differenzierte Beratung einerseits im Stadtbezirk durch Hausbesuche und andererseits 
im standortgebundenem Bezirksrathaus hat sich bewährt. 
 
Bei der Seniorenberatung in den Bezirksrathäusern stehen finanzielle Probleme und kom-
plexe Fragestellungen zu Anträgen und Informationen zu Leistungsansprüchen nach dem 
SGB XII, SGB II und SGB V im Vordergrund. Durch die räumliche Nähe zur Sachbearbeitung 
der Grundsicherung in den Bezirksrathäusern kann eine kurzfristige Überleitung der Hilfesu-
chenden zwischen den Stellen erfolgen. Es finden keine Hausbesuche statt. 
 
Bei der Seniorenberatung in den Stadtbezirken erfolgt die Beratung im Rahmen eines oder 
mehrerer Hausbesuche zu sehr unterschiedlichen Problemlagen. 
 
  



Seite 76 

An einem komplexen Fallbeispiel wird erkennbar, welche Beratungsinhalte möglich sind und 
wie viele Einzelkontakte in welchem Zeitrahmen erforderlich sein können: 
 
Abbildung 62 Fallbeispiel im Hinblick auf Zahl der Einzelkontakte 

Schritt  Themen einer Begleitung zeitlicher  
Rahmen Beteiligte 

1 Verwahrlosung, Mietrückstände, Stromsperre 30 Min. Wohnungserhaltungsstelle 

2 Räumungsklage 20 Min. Wohnungserhaltungsstelle 

3 Strom-/Gassperre 15 Min. Kunde 

4 Schulden, Köln-Pass, hauswirtschaftliche Ver-
sorgung 150 Min. Kunde, Sozialamt, Pflegedienst 

5 Beschaffung des Schwerbehindertenausweises 20 Min. Kunde, Versorgungsamt 

6 Schuldenregulierung 60 Min. Schuldenberatung = Übernahme im Rah-
men eines Projektes 

7 Vermieter (Genossenschaftsanteil) 80 Min. Kunde, Vermieter, Wohnungserhaltungs-
stelle, JobCenter Schuldenberatung 

8 Köln-Pass, Schwerbehindertenausweisverlän-
gerung 20 Min. Sozialamt, Versorgungsamt 

9 Grundsicherungsantrag 80 Min. Kunde, Sozialamt 

10 Schwerbehindertenausweis 10 Min. Versorgungsamt 

11 Altersrente beantragen 50 Min. Kunde 

12 Stromschulden 60 Min. Kunde, Pflegedienst, Wohnungserhal-
tungsstelle, Schuldenberatung 

13 Mietschulden 30 Min. Schuldenberatung, Kunde, Wohnungser-
haltungsstelle 

14 Zahlung der Genossenschaftsanteile 60 Min. JobCenter Vermieter, Sozialamt 

15 Hauswirtschaftliche Versorgung 15 Min. Sozialamt 

16 Altersrente, Grundsicherung 60 Min. Kunde, Sozialamt, JobCenter 

17 Grundsicherung, hauswirtschaftliche Versor-
gung 40 Min. Sozialamt, Pflegedienst, Kunde, Schul-

denberatung 

18 Stromschulden, Grundsicherung 30 Min. Schuldenberatung, JobCenter, Sozialamt 

 Gesamtzeitaufwand pro Mitarbeit e-
rin/Mitarbeiter 830 Min.    

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
 
4.3.3 Aktuelle Situation und Entwicklung 

In einem gemeinsamen Prozess haben die Kölner Wohlfahrtsverbände und die Fachplanung 
für Senioren und behinderte Menschen quantitative und qualitative Aspekte der Seniorenbe-
ratung ausgewertet. Die Quantität ergibt sich aus dem Bedarf, insbesondere von Seniorinnen 
und Senioren mit Grundsicherungsbezug und kleinen Renten und in Abgrenzung zur Pflege-
beratung der Pflegekassen. Mit dem Dokumentationssystem MB-soft zur Erfassung und 
Auswertung der Beratungsfälle durch die Seniorenberatung konnten Aussagen über die An-
zahl der Kunden und Kontakte gegeben werden. Zu Fragen nach der Qualität und Komplexi-
tät der Arbeit konnte das Dokumentationssystem jedoch nur bedingt Auskunft geben. Daten 
über den Zugang zur Seniorenberatung werden nicht erfasst. Ergänzend beschreiben die 
Sachberichte die Arbeit der Praxis der Seniorenberatung. 
 
Mitte 2018 wird eine neue Software zur Dokumentation und Evaluation von den Trägern in-
stalliert, um differenzierte Aussagen zur Wirkung der Seniorenberatungen vornehmen zu 
können. 
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Abbildung 63 Seniorenberatung in Köln am 01.04.2017  

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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Kundenzahlen und Anzahl der Kontakte 
 
Seit Bestehen der Seniorenberatung ist die Anzahl der Kunden bis 2016 stetig gestiegen. 
Der Kundenzahlanstieg von 2015 bis 2016 in Höhe von 416 wird auf die Versendung der 
Informationskarten (siehe Kapitel 4.2.1 "Informationskarten für Seniorinnen und Senioren") 
zurückgeführt. In einem halben Jahr (10/2014 bis 3/2015) wurden in 6 Stadtbezirken alle 
Personen über 80 Jahre angeschrieben und über die kostenfreie Beratung bei unterschiedli-
chen Beratungsstellen informiert. 
 
 
Abbildung 64 Entwicklung der Kundenzahlen in der Se niorenberatung, stadtweit 2011 - 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kundenzahlen insgesamt 9.737 10.504 11.238 11.642 1 1.787 12.203 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
Es zeigt sich, dass die Kundenzahlen nur zur Information und die Kundenzahl mit 2 – 4 Kon-
takten leicht ansteigen. Bei rund 30 % aller Kunden sind mehr als 4 Kundenkontakte erfor-
derlich. 
 
 
Abbildung 65 Kontaktzahlen für Bezirk und Bezirksra thaus zusammen in %, stadtweit 

2011 - 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kundenzahl nur Informationen 31,9 30,4 32,5 34,5 35,2 35,5 

Kundenzahl mit 2-4 Kontakte 37,3 36,7 35,3 36,8 36,6 37,3 

mehr als 4 Kontakte 30,7 32,9 32,2 28,7 28,2 27,2 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
 
Kunden mit Migrationshintergrund 
 
Beratung und soziale Arbeit mit dieser Zielgruppe erweist sich in der Regel als aufwendiger. 
Zunächst müssen zum einen Zugänge gefunden werden, zum anderen müssen vertrauens-
bildende Maßnahmen entwickelt werden, damit die Hilfe überhaupt angenommen wird. 
Sprachliche und kulturelle Barrieren müssen überwunden werden. Dies alles erfordert nicht 
nur eine spezielle Kompetenz, sondern auch mehr Zeit. Die Seniorenberatung wird sich in 
den kommenden Jahren auf diesen wachsenden Bedarf stärker einstellen müssen. 
 

Fallbeispiel: 
Frau M., 89 Jahre, allein lebend, keine Verwandten, schwierige Wohnungssituation, seit 
1985 in Deutschland, hör-, seh- und gehbehindert, aufstockende Grundsicherung. Be-
schaffung von Pflegedienst für Behandlungspflege (macht man so „nebenbei“ mit, wenn 
man die Dame kennt). 
Frau M. erhält zunächst nur hauswirtschaftliche Versorgung, MDK einschalten wegen 
Pflegestufe und evtl. Heimaufnahme (Fr. M. kann sich telefonisch nicht mit „Fremden“ 
verständigen), später wegen festgestelltem Pflegebedarf Übergabe an Pflegedienst. Er-
forderlichkeitsbescheinigung beschaffen (Frau M. lässt keine Fremden in die Wohnung), 
Schwerbehindertenausweis beantragen, Telefongebührenermäßigung beantragen, Rund-
funkgebührenbefreiung beantragen, Wertmarke für ÖPNV besorgen, Mietbescheinigung 
beschaffen, Beantragung von Umzugskosten, Umzug organisieren, Wohnung kündigen, 
Regelung der Renovierung bzw. Entrümpelung, dauerhafte Vermittlung zwischen der Kli-
entin und dem Sozialamt (wg. Rente, Nebenkostenabrechnungen usw.). Trotz allem ist 
„Überführung“ ins betreute Wohnen wegen fehlender psychischer Erkrankung nicht mög-
lich.  



Seite 79 

Schnittstelle Pflegeberatung 
 
Es wurde auch überprüft, in wieweit Pflegeberatung bei den Kassen die Seniorenberatung 
ersetzen bzw. ergänzen kann. Hier haben die Analysen ergeben, dass Pflegeberatung der 
Kassen eine andere Zielrichtung und Qualität haben und die Seniorenberatung nicht erset-
zen kann. 
 
Beratung zu Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XI sind in der Regel im Gesamtkontext 
einer Seniorenberatung zu sehen. Ein älterer Mensch, der hilfebedürftig zu Hause lebt, ist 
unter Umständen auch pflegebedürftig. Die Einschätzung der Pflegebedürftigkeit im Zuge 
eines Hausbesuches ist notwendiger Standard. Im Verlauf des Beratungsprozesses wird 
dann an die Gesetzliche Krankenversicherung oder Private Krankenversicherung verwiesen. 
 
 
Schnittstelle zu Präventiven Hausbesuchen 
 
Die im Rahmen von präventiven Hausbesuchen durchgeführten Anamnesen führen zu ei-
nem höheren Beratungsbedarf bei der Seniorenberatung. 
 
 
4.3.4 Ziele und Maßnahmen 

Die demographischen und sozialen gesellschaftlichen Veränderungen der Zukunft bedingen, 
dass sich die Kundenkontakte der Seniorenberatungen in den Stadtbezirken zunehmen. 
 
Die Anzahl der älteren (60 Jahre und älter) und hochaltrigen Menschen (80 Jahre und älter) 
und die damit zu erwartende Immobilität und Multimorbidität steigt an. Steigt die Zahl der 
älteren Menschen insgesamt, steigt auch die Zahl der Menschen, die an der Armutsgrenze 
leben und/oder alleine leben. Zukünftig wird es mehr Menschen mit Demenz und einen hö-
heren Beratungsbedarf für Menschen mit Migrationshintergrund geben. 
 
Die Zugangswege zur Seniorenberatung durch neue Schnittstellen, z.B. Betreuungsrecht, 
Präventive Hausbesuche u.ä. verändern sich und führen voraussichtlich zu einem Mehrbe-
darf. Das neue Programm Seniorenkoordination im Stadtbezirk wird Einfluss auf die Arbeit 
der Seniorenberatung haben. 
 
Die Beratungen der älteren Menschen werden zunehmend komplexer und entsprechen eher 
einer Unterstützung im Rahmen von Case-Management. Die dadurch entstehenden Mehr-
bedarfe und Veränderung zur Beauftragung sind zu analysieren und in der Fortschreibung 
des Programmes zu berücksichtigen. 
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4.4 SeniorenNetzwerke 

4.4.1 Definition 

Selbstorganisierte SeniorenNetzwerke, im Aufbau befindliche und standortgebundene Senio-
renNetzwerke unterstützen Seniorinnen und Senioren dabei, in Selbsthilfe ein persönliches 
Netzwerk aufzubauen, das im Stadtteil gut vernetzt ist. Zielgruppe sind Menschen, die über 
Selbsthilfefähigkeiten verfügen bzw. deren Selbsthilfefähigkeit durch die professionelle Koor-
dination angeregt werden kann. Die selbstorganisierten SeniorenNetzwerke werden durch 
einen Sachmittelzuschuss, eine Patenorganisation im Stadtteil und durch eine zentrale Ser-
vice-Stelle unterstützt. 
 
 
4.4.2 Ausgangslage 

Das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Köln hat in Zusammenarbeit mit den Verbän-
den der freien Wohlfahrtspflege, der SBK sowie den Vertretern des Rates und der Senioren-
vertretung Ende des Jahres 2002 als Ergebnis aus dem Plan für ein seniorenfreundliches 
Köln 12 stadtteilorientierte SeniorenNetzwerke initiiert. 
 
Bei dieser Neuausrichtung der offenen Seniorenarbeit in Köln orientierte man sich an Leit-
sätzen, die wie folgt zusammengefasst werden können: 

·  Prävention und Selbstvorsorge im Alter „lohnt“ sich . Wer „vernetzt“ lebt, ist zufrie-
dener und muss seltener auf professionelle Dienstleistungen zurückgreifen. 

·  Ältere Menschen wollen sich selbst helfen solange e s geht. Selbsthilfe und Selbst-
organisation sind deswegen anzuregen, zu fördern und zu unterstützen. 

·  Ältere Menschen wollen beteiligt werden und teilhab en. Sie wollen nicht (mehr) 
Nutzerinnen und Nutzer wohlmeinender sozialarbeiterischer Programme sein. 

·  Die Generation der über 60jährigen verfügt über eno rme Ressourcen  (Erfah-
rungswissen, Zeit und soziale Kompetenz). Diese gilt es zu stärken und sowohl dem 
Gemeinwesen zugänglich zu machen, als auch für das Individuum zu nutzen. 

·  Alter, der Dialog der Generationen und der demograf ische Wandel sind nicht nur 
Themen für Sozialarbeit und Pflege.  Es gilt möglichst viele Akteure für dieses Thema 
zu sensibilisieren. 

 
Diese Leitsätze liegen von Anfang an der SeniorenNetzwerkarbeit in Köln zugrunde und ha-
ben bis heute Bestand. 
 
Seit 2002 ist die Netzwerkidee an mehreren Standorten und in verschiedenen Varianten er-
probt und weiterentwickelt worden. Dabei hat sich herausgestellt, dass die SeniorenNetz-
werke hinsichtlich der Ausgangslage und der Phase ihrer Entwicklung in drei Typen unter-
schieden werden können. 
 
 
SeniorenNetzwerke im Aufbau 
 
Bei einem SeniorenNetzwerk im Aufbau handelt es sich um einen Prozess in einem Stadtteil, 
der in einer zeitlich nicht genau definierten Phase von einer hauptamtlichen SeniorenNetz-
werk-Koordination begleitet und gesteuert werden muss. Ziel ist es, das Leben in der Ge-
meinschaft zu fördern, die Beteiligung von älteren Menschen am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen und die Selbstverantwortung der Seniorinnen und Senioren im Stadtteil dahin-
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gehend zu stärken, dass sie gemeinsame Aktivitäten eigenverantwortlich und selbstorgani-
siert, ohne hauptamtliche Koordination, entwickeln und umsetzen können. 
 
 
Selbstorganisierte SeniorenNetzwerke 
 
Aus den SeniorenNetzwerken im Aufbau entstehen selbstorganisierte SeniorenNetzwerke. 
Die Anzahl der selbstorganisierten SeniorenNetzwerke wird kontinuierlich zunehmen. 
 
 
Standortgebundene SeniorenNetzwerke 
 
Die erfolgreiche Etablierung der SeniorenNetzwerke und die daraus gewonnenen positiven 
Erfahrungen haben dazu geführt, dass im Jahr 2005 die Konzeption der SeniorenNetzwerke 
auf die Arbeit der Altentagesstätten/Begegnungszentren übertragen und entsprechend an-
geglichen wurde. Diese Einrichtungen wurden in standortgebundene SeniorenNetzwerke 
umgewandelt, die sich von den anderen Netzwerken dadurch unterscheiden, dass sie über 
eigene Räume verfügen. 
 
Die Befähigung zur Selbstorganisation und bürgerschaftlichem Engagement sind zentrale 
Merkmale der SeniorenNetzwerk-Arbeit. Menschen, die sich engagieren brauchen professi-
onelle Unterstützung und Begleitung auf die sie zurückgreifen können. Zu diesem Zweck 
wurde im Jahr 2007 eine Servicestelle selbstorganisierte SeniorenNetzwerke eingerichtet. 
 
Bis zum heutigen Tag hat sich die Anzahl der 12 im Jahr 2002 initiierten SeniorenNetzwerke 
auf 41 SeniorenNetzwerke erhöht. Eine entsprechende Adressübersicht ist der Anlage 2 
"Übersicht über die Angebotsstruktur für Seniorinnen und Senioren sowie Pflegebedürftige in 
Köln am 01.01.2018" zu entnehmen. 
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4.4.3 Aktuelle Situation und Entwicklung 

Abbildung 66 SeniorenNetzwerke in Köln am 01.01.201 7 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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4.4.4 Ziele und Maßnahmen 

Seit Gründung der ersten 12 SeniorenNetzwerke im Jahr 2002 werden in einem gemeinsa-
men Prozess durch die Stadt Köln, die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und der SBK 
die qualitativen Aspekte der SeniorenNetzwerkarbeit fortlaufend betrachtet. Zur Erfassung 
und Auswertung der bestehenden Hilfeangebote fließen die Erkenntnisse aus der Fachbera-
tung der Wohlfahrtsverbände, den regelmäßig stattfindenden SeniorenNetzwerk-Treffen, den 
Erfahrungen der Servicestelle selbstorganisierte SeniorenNetzwerke, den jährlich zu erstel-
lenden Sachberichten und den bei den SeniorenNetzwerken im Aufbau jährlich durchgeführ-
ten Zielvereinbarungsgesprächen mit ein. 
 
Gemeinsam wurde der innovative, aktivierende, Gemeinschaft und Solidarität fördernde An-
satz der SeniorenNetzwerkarbeit mit direktem Stadtteilbezug bestätigt. Ausgehend von den 
Anforderungen, die durch den demographischen Wandel auf die Kölner Stadtgesellschaft 
zukommen werden (immer mehr Hochaltrige), ist es Ziel der SeniorenNetzwerkarbeit, durch 
einen präventiven Ansatz, die Menschen solange wie möglich von staatlichen Versorgungs-
leistungen unabhängig zu machen. Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in 
den SeniorenNetzwerken wird zunehmend Bedeutung erlangen. 
 
Aus diesem Grund ist die dreigliedrige Struktur - SeniorenNetzwerk im Aufbau - standortge-
bundenes SeniorenNetzwerk und selbstorganisiertes SeniorenNetzwerk - für die Zukunft 
beizubehalten und bedarfsgerecht zu fördern. Die Unterstützung durch die Servicestelle 
selbstorganisierte SeniorenNetzwerke ist weiter notwendig und bei weiterer Zunahme der 
Anzahl der selbstorganisierten SeniorenNetzwerke bedarfsgerecht auszubauen. 
 
Personengruppen, die bisher nicht oder nur wenig durch die SeniorenNetzwerkarbeit ange-
sprochen und beteiligt wurden (z.B. Menschen mit Migrationshintergrund, Männer, zurückge-
zogen lebende Seniorinnen und Senioren, Hochaltrige) sind stärker einzubinden. Dabei ist 
zu beachten, dass die Mitarbeit im SeniorenNetzwerk auf Freiwilligkeit basiert und den Wün-
schen der Menschen vor Ort entgegenkommen soll („alles kann, nichts muss“). 
 
Die SeniorenNetzwerkarbeit ist perspektivisch auf alle 86 Stadtteile in Köln auszuweiten. Der 
Grundsatz, ein SeniorenNetzwerk im Aufbau und ein standortgebundenes SeniorenNetzwerk 
pro Stadtbezirk, ist beizubehalten. Eine beständige, qualitative Weiterentwicklung ist Be-
standteil des Konzeptes. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Ressourcen der Service-
stelle entsprechend anzupassen sind.  
 
Das Konzept für die SeniorenNetzwerke Köln ist kontinuierlich fortzuschreiben. 
 
SeniorenNetzwerke im Stadtteil sind Bestandteil einer bezirklich ausgerichteten Seniorenar-
beit. Sie können durch weitere bezirkliche Projekte, Initiativen, Treffpunkte und Angebote 
unterstützt werden. 
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4.5 Entlastungsdienste – Angebote für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen 

4.5.1 Definition 

Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entlastungsdienste für Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen haben die Aufgabe, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
zur Entlastung der betroffenen Familien zu gewinnen, zu schulen, einzusetzen und zu beglei-
ten. Ziel der Arbeit ist die Erhaltung der Pflegebereitschaft in der Familie und Teilhabemög-
lichkeiten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Zielgruppe der Helferinnen und 
Helfer sind Demenzkranke und ihre pflegenden Angehörigen, zumeist (Schwieger-) Kinder 
oder Ehe-/Lebenspartner. 
 
Die bestehenden sieben Entlastungsdienste für Menschen mit Demenz mit jeweils einer ge-
förderten Mitarbeiterin/einem geförderten Mitarbeiter sollen um zwei Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter aufgestockt werden. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dann zu-
sätzlich zur Anleitung der Helferinnen und Helfer eine Koordinationsfunktion im Stadtbezirk 
übernehmen und Demenz-Netze aufbauen und begleiten. 
 
 
4.5.2 Ausgangslage 

In Köln besteht ein breites, zukunftsfähiges Angebot u.a. an Informationen, Beratungen, 
Häuslichen Entlastungsdiensten, Betreuungsangeboten, Pflegediensten, Tages- und Kurz-
zeitpflegen, Ambulanten Wohngemeinschaften und vollstationären Pflegeeinrichtungen für 
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen. 
 
Aus dem Blickwinkel betroffener Bürger gibt die nachfolgende Tabelle stichpunktartig Hin-
weise, zu welcher Frage welche Hilfen in Köln zur Verfügung stehen. Die Adressen sind der 
Anlage 2 "Übersicht über die Angebotsstruktur für Seniorinnen und Senioren sowie Pflege-
bedürftige in Köln am 01.01.2018" zu entnehmen. 
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Abbildung 67 Überblick über das Hilfesystem für Men schen mit Demenz und ihren Angehöri-
gen in Köln 

Was braucht der Mensch  Wer bietet Hilfe in Köln  
Allgemeine Informationen 
über die Krankheit 

·  Infotelefon der Alzheimer Gesellschaft Köln e.V. 
·  Demenz-Sorgentelefon im Kompetenzzentrum für Men-

schen mit Demenz der SBK 
·  Demenz-Servicezentrum Region Köln und das südliche 

Rheinland 
·  Fachberatungsstellen Altersdemenz mit Beratungsangebo-

ten für alle Stadtbezirke, angegliedert an drei Gerontopsy-
chiatrische Zentren (Rodenkirchen, Mülheim und Chorwei-
ler) 

·  Fachberatung für früherkrankte Menschen mit Demenz für 
alle Stadtbezirke, angegliedert an zwei Gerontopsychiatri-
sche Zentren (Mülheim und Rodenkirchen) 

·  Gesprächskreise und Selbsthilfegruppen für pflegende An-
gehörige 

·  Demenz-Netz Porz 
·  Demenz-Netz Kölner Norden 
·  Ehrenfelder Demenznetz für Menschen mit Zuwanderungs-

geschichte  
·  Kölner Alzheimer Forum 
·  Wegweiser für Menschen mit Demenz und ihre Angehörige 

auf der städtischen Homepage 
www.stadt-koeln.de/demenz-wegweiser/ 

Individuelle Beratung 
(Entwicklung individueller 
Lösungswege) 

·  Fachberatungsstellen Altersdemenz mit Beratungsangebo-
ten für alle Stadtbezirke, angegliedert an drei Gerontopsy-
chiatrische Zentren (Rodenkirchen, Mülheim und Chorwei-
ler) und mit Beratungsangebot in Hausarztpraxen 

·  Demenz-Sorgentelefon im Kompetenzzentrum für Men-
schen mit Demenz der SBK 

·  Seniorenberatung in allen Stadtbezirken 
·  Pflegeberatung der Pflegekassen 
·  Beratungsstelle wohnmobil 
·  Sozialdienste in Krankenhäusern 
·  Veedel für Alle - muttersprachliche Beratung von Seniorin-

nen und Senioren mit türkischem Migrationshintergrund 
·  Gesundheitszentrum für Menschen mit Migrationshinter-

grund 
Medizinische Beratung/ 
Diagnostik/Behandlung 

·  Fachärztliche Beratung und Behandlung in Fachambulan-
zen der drei Gerontopsychiatrischen Zentren in Köln 

·  Fachärztliche Beratung im Kompetenzzentrum Demenz der 
SBK 

·  Gedächtnissprechstunden von verschiedenen Kliniken 
·  Niedergelassene Fachärzte und Hausärzte 
·  Tageskliniken für Gerontopsychiatrie 
·  Kliniken für Gerontopsychiatrie 
·  Krankenhäuser mit Geriatrie und ggf. mit Demenzstation 

Hilfen im Haushalt/ 
im Garten 

·  Familie/Freunde/Nachbarn/Ehrenamtliche Kräfte 
·  Professionelle Dienstleister (private und frei gemeinnützige 

Dienstleister) 
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Was braucht der Mensch  Wer bietet Hilfe in Köln  
Hilfen bei der Körper- 
pflege 

·  Familie 
·  Pflegedienste 
·  Hospizdienste 

Hilfen zur Teilhabe ·  Familie, Freunde, Nachbarn, Kirchengemeinden 
·  Seniorennachmittage/Seniorentreffs 
·  Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz 
·  Bewegungsangebote (Fit für 100, wir tanzen wieder, Hun-

debesuchsdienst, betreute Reisen) 
·  Stundenweise häusliche Unterstützung zur Entlastung pfle-

gender Angehöriger (insgesamt 9 Dienste in Köln) 
·  Dementia + art / Kölner Modell kulturelle Teilhabe 
·  AlzKultur Köln 

Hilfen bei der Sterbe- 
begleitung 

Hospizdienste und Stationäre Hospize 

Entlastung  pflegender 
Angehöriger 

·  Häusliche Unterstützungsdienste zur stundenweisen Entlas-
tung pflegender Angehöriger, pro Stadtbezirk gibt es ein 
Angebot. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden von 
Fachkräften geschult und begleitet, gehen in die Familien 
und entlasten pflegenden Angehörigen, wodurch kleine per-
sönliche Freiräume geschaffen werden. 

·  Betreute Gruppenangebote in allen 9 Stadtbezirken 
Pflegedienste Pflegedienste in allen neun Stadtbezirken. Viele bieten neben 

pflegerischen und hauswirtschaftlichen Hilfen auch zusätzliche 
Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz an. 

Tagespflege Tagespflegeeinrichtungen in 8 Stadtbezirken 
Kurzzeitpflege ·  Kurzzeitpflegeeinrichtungen in einigen Stadtbezirken (kleine 

Einrichtungen in denen nur Kurzzeitpflegegäste vorüberge-
hend betreut werden) 

·  Eingestreute Kurzzeitpflegeplätze integriert in vollstationä-
ren Pflegeeinrichtungen 

Wohnen   
Ambulante Wohn- 
gemeinschaften  

18 ambulante Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Men-
schen für 152 Mieter in 6 Stadtbezirken. 
Davon 15 Wohngemeinschaften insbesondere für Menschen 
mit Demenz in 5 Stadtbezirken. 

vollstationäre Pflege- 
einrichtungen 

Pflegeeinrichtungen in allen Stadtbezirken. 
Die überwiegende Mehrzahl der Häuser bietet gezielte Wohn-
bereiche für Menschen mit Demenz an, entsprechend der zu-
nehmenden Nachfrage. 
Darunter gibt es auch das Angebot von Hausgemeinschaften 
mit besonderem Konzept ausschließlich für Menschen mit 
Demenz (familienähnliches Konzept). 
Zudem gibt es gerontopsychiatrische Pflegeeinrichtungen mit 
speziellen Konzepten für Menschen mit psychiatrischen Er-
krankungen und fortgeschrittener Demenz. 

 
Diese differenzierten Hilfen werden von einer großen Trägerbandbreite getragen: Stadt Köln, 
Landschaftsverband Rheinland, Kölner Wohlfahrtsverbänden, SBK sowie privat-
gewerblichen Dienstleistern. 
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4.5.3 Aktuelle Situation und Entwicklung 

In einem gemeinsamen ab 2014 stattfindendem fortlaufendem Prozess haben die Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege, der SBK und die Stadt Köln die Hilfen für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen in Köln bewertet. 
 
 
Häusliche Unterstützungsdienste 
 
Schwerpunkt für die Betrachtung und Weiterentwicklung der Hilfen für Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen sind zunächst die Häuslichen Unterstützungsdienste, die in Trä-
gerschaft der SBK und der Kölner Wohlfahrtsverbände angeboten werden. Das Amt für So-
ziales und Senioren der Stadt Köln beauftragt im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge 
nach § 5 Absatz 5 SGB XII die Träger für die Erbringung dieser Leistung. Eine Fachkraft 
übernimmt die Koordination in einem Häuslichen Unterstützungsdienst, sie/er berät und be-
gleitet Betroffene und Angehörige, gewinnt und schult/qualifiziert freiwillige Helferinnen und 
Helfer, sorgt für passgenaue Hilfe durch passenden Einsatz einer/s geschulten Helfe-
rin/Helfers und begleitet den Einsatz. Das Konzept des Häuslichen Unterstützungsdienstes 
für Menschen mit Demenz hat sich besonders bewährt und wurde nach und nach in ver-
schiedenen Kölner Stadtbezirken implementiert. 
 
Grundlage für die Weiterentwicklung dieser Hilfeart sind die Erkenntnisse aus den jährlichen 
Sachberichten der Häuslichen Unterstützungsdienste sowie die trägerübergreifende Zu-
sammenarbeit in der Arbeitsgruppe der niedrigschwelligen Angebote für Menschen mit De-
menz. 
 
Die zunehmende Anzahl der Besuche in betreuten Familien der Häuslichen Unterstützungs-
dienste für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen wird exemplarisch am Dienst Tan-
dem der Diakonie dargestellt, wie der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen ist. 
 
Abbildung 68 Entwicklung der Besuche in betreuten F amilien vom Dienst "Tandem" in den 

Jahren 2002 - 2015 

 
Quelle: Tandem  
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Die Arbeit der Dienste geht quantitativ und qualitativ über die ursprünglichen Ansätze und 
Vereinbarungen mit der Stadt Köln hinaus. D.h. neben der steigenden Zahl an Kun-
den/Familien, die zuhause entlastet werden, werden auch betreuende Gruppenangebote 
z.B. in Form von „Demenz-Cafés“ initiiert und angeboten. 
 
Die bestehenden sieben Häuslichen Unterstützungsdienste wurden ab 2016 auf neun aufge-
stockt. Damit steht in jedem der neun Kölner Stadtbezirke ein Häuslicher Unterstützungs-
dienst für Betroffene und Angehörige zur Verfügung, das bisherige Leistungsangebot des 
Dienstes wird um den Aufbau eines Demenznetzwerkes im jeweiligen Stadtbezirk erweitert 
und die Überschaubarkeit für Betroffene und Angehörige wird wesentlich verbessert. 
 
Das Konzept der Häuslichen Unterstützungsdienste ist ein gutes Beispiel für eine gelungene 
Kombination von Ehrenamt und Professionalität. 
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Abbildung 69 Häusliche Unterstützungsdienste, Zustä ndigkeiten der Koordinatorinnen und 
Koordinatoren in den Stadtbezirken seit 01.01.2016 

 
 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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Die Zunahme der von Demenz betroffenen Menschen, die hohe Inanspruchnahme der exis-
tierenden Hilfen und die weiter steigende Unterstützungsnotwendigkeit der Angehörigen be-
dingen, dass die bestehenden Hilfeangebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehöri-
gen erhalten und die Entwicklung in den nächsten Jahren weiter beobachtet werden müssen. 
 
 
Demenznetzwerke 
 
Ein Schwerpunkt dabei ist, das Thema Demenz weiter in die Öffentlichkeit zu tragen und die 
Bürgerinnen und Bürger für die Belange der Menschen mit Demenz zu sensibilisieren. Dies 
soll über die Implementierung von einem Demenznetzwerk pro Stadtbezirk unterstützt wer-
den. Zugangswege ins Hilfssystem sollen für die Bürger vereinfacht werden. 
 
 
Fachberatungsstellen 
 
Weiteres Kernelement bewährter Hilfeangebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehö-
rigen in Köln sind drei Fachberatungsstellen Altersdemenz. Sie sind jeweils Baustein eines 
Gerontopsychiatrischen Zentrums (GPZ). In Köln gibt es drei GPZ. Die Fachberatung arbei-
tet in enger Kooperation mit Ärzten der Fachambulanz z.B. zur frühen Diagnostik und Haus-
ärzten zusammen sowie mit vielfältigen Hilfeangeboten und Initiativen für Senioren im jewei-
ligen Stadtbezirk. Die Mitarbeiter unterstützten Betroffene und Angehörige bei sozialen und 
pflegerischen Angelegenheiten, sie begleiten zu Fragen im Umgang mit der Erkrankung und 
familiären Schwierigkeiten, sie bieten Gesprächs- oder Bewegungs- oder Selbsthilfegruppen 
an, sie arbeiten in Demenznetzwerken mit und arbeiten auch zugehend. 
 
In 2014/2015 wurden in der Stadt-Arbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik die speziellen Bedarfe 
von Menschen mit Demenz in frühem Lebensalter beraten und der Mangel an adäquaten 
Angeboten festgestellt. Da sich Demenzerkrankungen in frühem Lebensalter in ihren Auswir-
kungen und ihren Bedarfen erheblich von denen der Menschen mit Demenz im Alter unter-
scheiden und Angebote für ältere Menschen keine Akzeptanz von jüngeren Erkrankten fin-
den (können), entwickelten Träger und Kommune ein passgenaues spezifisches Angebot für 
früherkrankte Menschen mit Demenz. 
 
Im Ergebnis stehen ab Oktober 2015 zwei Fachberatungsstellen für früherkrankte Menschen 
mit Demenz mit einem auf diese Altersgruppe zugeschnittenem Beratungs- und Selbsthilfe-
angebot zur Verfügung. Hier stehen insbesondere Auswirkungen und Umgang mit der Er-
krankung, deren massive Auswirkungen auf Familie/Partner/Beruf/soziales Umfeld sowie 
Möglichkeiten zur Teilhabe im Vordergrund. 
 
Über eine Vereinbarung nach § 75 SGB XII zwischen Trägern und dem Amt für Soziales und 
Senioren der Stadt Köln ist die Erbringung von Beratungs- und Begleitungsleistungen der 
jeweiligen Fachberatung geregelt.  
 
Die Gebietsaufteilung der Fachberatungsstellen ergibt sich aus den regionalen Zuständigkei-
ten der Kliniken für bestimmte Stadtbezirke. 
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Abbildung 70 Gerontopsychiatrische Zentren (GPZ) in  Köln seit 01.10.2015 

 
 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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4.5.4 Ziele und Maßnahmen 

Die Weiterentwicklung der Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in 
Köln für 2016 ist zusammengefasst der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. 
 
 
Abbildung 71 Weiterentwicklung ambulanter Hilfen fü r Menschen mit Demenz und deren An-

gehörige in 2015/2016 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
Die im Folgenden dargestellten Bevölkerungsdaten zeigen die prognostizierte Zunahme der 
Menschen mit Demenz in Köln auf. 
 
 
Abbildung 72 Menschen mit Demenz in Köln – 2015 und  Prognose 2025 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Informationsservice 

Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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Die hohe Nachfrage von Familien nach Betreuungsleistungen durch die Häuslichen Unter-
stützungsdienste und die steigende Anzahl von Menschen mit Demenz führten 2016 dazu, 
dass eine Ausweitung auf neun Dienste erforderlich wurde. So können Menschen mit De-
menz und ihre Familien wieder zeitnah von geschulten ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern betreut werden. Es mangelt jedoch u. a. an der Einrichtung weiterer Betreuungsgruppen 
und Gesprächskreisen für pflegende Angehörige insbesondere auf der kleinräumigeren Ebe-
ne der zahlreichen Stadtteile. Das Kölner Stadtgebiet umfasst 9 Stadtbezirke mit 
86 Stadtteilen. 
 
Eine ausreichende bezirkliche Infrastruktur für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 
ist wichtig zum Erhalt des familiären Pflegepotenzials. Der weitere Ausbau der bezirklichen 
Infrastruktur ist erforderlich. 
 
Alle Erkenntnisse weisen darauf hin, dass die neun Stadtbezirke in Köln weiter demenz-
freundlich auszubauen sind. Die Größen der Stadtbezirke reichen von gerundet 83.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern bis zu 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 
 
Im gemeinsamen Prozess der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, der SBK und der Stadt 
Köln werden die Hilfeangebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in Köln wei-
ter bewertet und fortlaufend weiterentwickelt. 
 
Die Themen für die zukünftige Weiterentwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

·  Beobachtung und Bewertung der Erweiterung auf neun Entlastungsdienste zur häusli-
chen Unterstützung und Entlastung pflegender Angehöriger und deren neuer Aufgabe, 
den Aufbau von Demenznetzwerken in ihrem Stadtbezirk zu betreiben. 

·  Anpassung des bestehenden Hilfeangebotes an die Bedürfnisse der Menschen mit 
Migrationshintergrund 

·  Erleichterung des Zugangs in das bestehende Hilfeangebot für alleinstehende Men-
schen 

·  Die Beratungen der älteren Menschen werden zunehmend komplexer und entsprechen 
eher einer Begleitung im Rahmen von Case-Management. Die dadurch entstehenden 
Mehrbedarfe und Veränderung zur Beauftragung sind zu betrachten 

 
Abschließend stellt die nachfolgende Grafik die ideale Versorgungsstruktur eines Stadtbe-
zirks für Menschen mit Demenz dar. Perspektivisch sollten all diese differenzierten Angebote 
in jedem der neun Kölner Stadtbezirke zur Verfügung stehen. Sie verdeutlicht zudem die 
Basis für den Aufbau von Demenznetzwerken im Stadtbezirk. 
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Abbildung 73 Idealer Stadtbezirk der Akteure für Me nschen mit Demenz und ihre Angehörigen 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
Diese grafische Darstellung bildet die Ebene der Akteure ab. Aussagen zu Zielgruppen sind 
in den Themen für die zukünftige Weiterentwicklung aufgeführt. 
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4.6 Haushaltsnahe Dienste 

4.6.1 Definition 

Haushaltsnahe Dienste richten sich an Menschen, die auf Unterstützung in ihrem Haushalt 
angewiesen sind, die über geringe finanzielle Ressourcen verfügen und deren Bedarfe nicht 
über die Pflegeversicherung abgedeckt sind. Ziel ist, sie bei der Bewältigung ihres Alltags zu 
stützen und dabei zu helfen, dass sie so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung blei-
ben können. 
 
Um stark hilfebedürftige und vereinsamte alte Menschen besser zu erreichen als bisher, sol-
len zusätzliche Fachkräfte eingesetzt werden, die diesen Menschen den Zugang zu den 
haushaltsnahen Diensten verschaffen und bei Bedarf auch auf andere Programme hinwei-
sen. Ziel ist es, immer mehr Menschen aus dieser Zielgruppe mit den Haushaltsnahen 
Diensten zu erreichen und ihnen dadurch das Leben in der gewohnten Umgebung zu sichern 
und dem Verlust der Wohnung vorzubeugen. 
 
 
4.6.2 Ausgangslage 

Das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Köln gewährt gemäß Ratsbeschluss vom 
15.11.2012 gemeinsam mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der SBK „Haus-
wirtschaftliche Hilfen für alte, kranke und behinderte Menschen zur Vermeidung einer früh-
zeitigen stationären Unterbringung“. 
 
Im Projekt werden über eine Beschäftigungsförderung der Stadt Köln bislang langzeitarbeits-
lose Menschen bei Trägern der Kölner Wohlfahrtsverbände/SBK für den Tätigkeitsbereich 
Hauswirtschaftliche Hilfen für einkommensschwache Menschen, denen aufgrund ihres Al-
ters, einer Krankheit oder/und einer Behinderung die selbständige Haushaltsführung im er-
forderlichen Umfang ohne Unterstützung nicht möglich ist, eingestellt. 

·  Im Rahmen einer Soforthilfe bis zur abschließenden Klärung von Regelleistungen der 
Hauswirtschaftlichen Versorgung nach dem SGB XI/SGB XII für einen Zeitraum von 
maximal 4 Wochen. 

·  Bei der Unterstützung von Menschen ohne Ansprüche nach dem SGB XII mit Haus-
wirtschaftlichen Hilfen. Die Menschen habe hierzu einen zumutbaren Eigenanteil zu 
zahlen. 

 
 
4.6.3 Aktuelle Situation und Entwicklung 

2016 wurden durchschnittlich 20 ältere hilfebedürftige Menschen monatlich von 
11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Träger hauswirtschaftlich unterstützt. Es könnten 
jedoch bis zu 30 Langzeitarbeitslose mit dem Tätigkeitsbereich „Hauswirtschaftliche Hilfen 
für einkommensschwache Menschen“ eingesetzt werden. Eine Evaluation der bisherigen 
Inanspruchnahme von Haushaltsnahen Dienstleistungen hat ergeben, dass der Zugang zu 
Menschen die Unterstützungsdefizite haben, nicht in dem erwarteten Umfang erfolgte.  
 
Zur Weiterentwicklung der Haushaltsnahen Dienste wurde daher eine Nachsteuerung in drei 
Punkten vorgenommen: 
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Optimierung des Zugangs zur Leistung 
 
Zum Erreichen der Zielgruppe der unterstützungsbedürftigen Menschen sind präventive 
Hausbesuche als Angebotsstruktur seit Februar 2016 implementiert worden. 
 
 
Anpassung der Höhe der Eigenbeteiligung 
 
Im Rahmen der Evaluation wurde festgestellt, dass der neben dem Nachweis einer besonde-
ren Hilfebedürftigkeit geforderte Eigenanteil in Höhe von 12,00 € zu hoch ist. 
 
Die Höhe der Eigenbeteiligung wurde daher reduziert und auf 9,00 € pro Stunde festgelegt. 
 
 
Dauer des Projektes 
 
Die Inanspruchnahme von Haushaltsnahen Dienstleistungen durch ältere, eher zurückgezo-
gen lebende Menschen, ist in hohem Maße abhängig von ihrem Vertrauen. Vertrauen in die 
Person, die in den Haushalt kommt, aber vor allem auch in die Verlässlichkeit und dauerhaf-
te Unterstützung.  
 
Daher ist die Hilfe unbefristet anzulegen. 
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4.7 Präventive Hausbesuche 

4.7.1 Definition 

Präventive Hausbesuche richten sich an Menschen ab 75 Jahre, die weder über soziale 
Dienstleistungen informiert sind, noch an der Kommunikation im öffentlichen Raum teilneh-
men. Ziel ist es die Bedürfnisse der älteren Menschen zu identifizieren, Risikofaktoren recht-
zeitig zu erkennen und den Zugang zu vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsangebo-
ten sowie sozialen Netzwerken im Stadtbezirk zu erleichtern. 
 
 
4.7.2 Ausgangslage 

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und die SBK führen gemäß Ratsbeschluss vom 
16.12.2014 Präventive Hausbesuche durch. Die Maßnahme konnte im Februar 2016 begin-
nen. 
 
Dazu werden Menschen über 75 Jahre in ausgewählten Stadtteilen angeschrieben. Die 
Auswahl der Stadtteile erfolgt in Abhängigkeit festgelegter Parameter. Die Angeschriebenen 
können mittels einer dem Schreiben beigefügten Rückantwortkarte, telefonisch oder per E-
Mail mit den im Schreiben genannten und mit Bild vorgestellten Mitarbeitenden Kontakt auf-
nehmen und einen Termin vereinbaren. 
 
 
4.7.3 Aktuelle Situation und Entwicklung 

Die Träger der freien Wohlfahrtspflege/SBK beschäftigen zurzeit 7 Mitarbeitende im Umfang 
von 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. 
 
Bisher wurden in 21 Stadtteilen (von insgesamt 86) rund 34.000 Menschen mit einem per-
sönlichen Infobrief angeschrieben. Davon haben sich bis August 2017 ca. 2.500 Menschen 
zurückgemeldet. Bei rund 1.700 wurde ein Hausbesuch durchgeführt, die Übrigen wurden 
telefonisch oder schriftlich beraten. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit den präventiven Hausbesuchen beauftragt wur-
den, haben durchweg positive Erfahrungen mit den Hausbesuchen gemacht. Die Anliegen 
der Menschen sind vielfältig, die Hausbesuche konstruktiv. 
 
 
4.7.4 Ziele und Maßnahmen 

Zukünftig wird mittels einer dv-unterstützten systematischen Erfassung dokumentiert, ob die 
vermittelten oder empfohlenen Hilfen in Anspruch genommen werden bzw. ob es passende 
Unterstützungsmaßnahmen gibt. Ergänzend wird gemeinsam mit den Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege/SBK ein Berichtswesen entwickelt, das die Wirkung der Unterstützungs-
maßnahmen dokumentieren soll. 
 
Die Personalkapazitäten sollen auf 9 Mitarbeitende mit jeweils einer Vollzeitstelle ausgewei-
tet werden. 
 
Die Maßnahme ist unbefristet angelegt und soll sukzessive auf alle Stadtteile ausgeweitet 
werden. 
  



Seite 98 

Abbildung 74 Präventive Hausbesuche in Köln, Stand 01.06.2017 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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4.8 Bezirkliche Initiativen, Treffpunkte und Projek te 

4.8.1 Definition 

In allen Bezirken gibt es Initiativen, Treffpunkte und Projekte, die darauf abzielen, die gesell-
schaftliche und kulturelle Teilhabe älterer Menschen in ihrem Wohnumfeld zu ermöglichen 
und auf die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichen Gruppen Rücksicht nehmen. Auch 
Nachbarschaftsprojekte und Projekte, die das bürgerschaftliche Engagement für diese Ziel-
gruppen initiieren und begleiten, werden gefördert. 
 
Die bestehenden Initiativen, Treffpunkte und Projekte im Stadtbezirk sollen weiter entwickelt 
werden und dabei die besonderen Problemlagen und Belange in Bezirken und Stadtteilen 
aufgreifen. Dazu zählen insbesondere Angebote für spezielle Zielgruppen wie auch die Un-
terstützung und Förderung von nachbarschaftlichem Engagement. 
 
 
4.8.2 Ausgangslage 

Im Plan für ein seniorenfreundliches Köln 2001/02 wurde neben dem Konzept für die Senio-
renNetzwerke eine Bestandsaufnahme der offenen Altenarbeit in Köln dargestellt. Dabei 
wurden folgende Maßnahmen beschrieben, die auch heute noch Bestandteil der offenen 
Altenarbeit in Köln sind: 
 
 
Altenclubs 
 
Bei einem Altenclub handelt es sich um eine Gruppe von oft hochaltrigen Seniorinnen und 
Senioren, die sich in kommunikativer Atmosphäre treffen, um Geselligkeit und Unterhaltung 
zu pflegen, sich untereinander zu helfen und Informationen auszutauschen. 22 Altenclubs 
werden im Rahmen der offenen Seniorenarbeit durch die Stadt Köln finanziell gefördert. 
 
 
Ehrenamtlich geführte Stützpunkte 
 
Bei ehrenamtlich geführten Stützpunkten handelt es sich um die Nutzung feststehender 
Räumlichkeiten durch einen heterogenen, wechselnden Nutzerkreis ohne hauptamtliche Lei-
tung. 7 ehrenamtlich geführte Stützpunkte werden im Rahmen der offenen Seniorenarbeit 
durch die Stadt Köln finanziell gefördert. 
 
 
Erholungsmaßnahmen 
 
Für Seniorinnen und Senioren, die auf Grund von körperlichen oder finanziellen Einschrän-
kungen nicht mehr am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können, werden Erholungs-
maßnahmen durchgeführt. 7 Erholungsmaßnahmen werden im Rahmen der offenen Senio-
renarbeit durch die Stadt Köln finanziell gefördert. 
 
 
Migrantenarbeit 
 
Seniorenarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt die kulturellen und 
religiösen Hintergründe der entsprechenden Ethnie. In den interkulturellen Zentren im Kölner 
Stadtgebiet besteht ein Angebot für ältere Menschen mit Migrationshintergrund. Die Stadt 
Köln fördert derzeit 33 interkulturelle Zentren. Darüber hinaus werden 7 weitere Maßnahmen 
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der Migrantenarbeit im Rahmen der offenen Seniorenarbeit durch die Stadt Köln finanziell 
gefördert. 
 
 
Übergänge 
 
Hierbei handelt es sich um ehemalige SeniorenNetzwerke, die nicht mehr als solche geför-
dert werden. Diese sind in bezirkliche Treffpunkte und Initiativen umzuwandeln. 
 
 
4.8.3 Aktuelle Situation und Entwicklung 

In einem gemeinsamen Prozess haben die Stadt Köln, die Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege und die SBK gemeinsam die qualitativen Aspekte der bezirklichen Initiativen, Treff-
punkte und Projekte betrachtet. Zur Erfassung und Auswertung der bestehenden Hilfeange-
bote sind die Erkenntnisse aus der Fachberatung der Wohlfahrtsverbände und den jährlich 
zu erstellenden Sachberichten eingeflossen. 
 
Stadt Köln, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und SBK sind sich einig, dass über die 
Arbeit der SeniorenNetzwerke hinaus, weitere Initiativen, Treffpunkte und Projekte in den 
Bezirken gefördert werden müssen. Sie sollen die soziale und kulturelle Teilhabe, die Nach-
barschaftshilfe und das bürgerschaftliche Engagement fördern. Nur so kann man der hetero-
genen Gruppe der älteren Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Lebens-
lagen gerecht werden. Es sollen Treffpunkte und Initiativen im Stadtteil entstehen, die die 
gesellschaftliche Teilhabe fördern und Vereinsamung verhindern. 
 
Darüber hinaus sollen auch neue Projekte oder Ideen angestoßen werden. Personengrup-
pen, die bisher nicht oder nur wenig durch die Seniorenarbeit in Köln angesprochen wurden 
(z.B. Menschen mit Migrationshintergrund, Männer, zurückgezogen lebende Seniorinnen und 
Senioren, Hochaltrige, junge Alte) sind stärker einzubinden. 
 
 
4.8.4 Ziele und Maßnahmen 

Bezirkliche Initiativen, Treffpunkte und Projekte sind beizubehalten, um neue Entwicklungen 
zu ermöglichen bzw. perspektivisch auszubauen. Hierbei ist die steigende Anzahl der Senio-
rinnen und Senioren und die bisher noch nicht bewältigten Aufgabenstellungen (wie oben 
dargestellt: Einbeziehung von Menschen mit Migrationshintergrund, alleinstehende ältere 
Männer, zurückgezogen lebende Seniorinnen und Senioren, Hochaltrige, junge Alte) zu be-
rücksichtigen und neue Bedarfe zu ermitteln. Alter, der Dialog der Generationen und der de-
mografische Wandel sind nicht nur Themen für Sozialarbeit und Pflege. Es gilt möglichst 
viele Akteure für dieses Thema zu sensibilisieren. 
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5 Weitere maßgebliche Entwicklungen/Themen, Ziele 
und Maßnahmen 

5.1 Seniorenkoordination im Stadtbezirk 

5.1.1 Ausgangslage 

Zentraler Bezugspunkt für die Seniorenarbeit und deren Weiterentwicklung ist der Stadtbe-
zirk. Damit wird der von der Fachplanung des Amtes für Soziales und Senioren seit Jahren 
initiierte Paradigmenwechsel, weg von der Betrachtung der Angebotsstruktur hin zur Be-
trachtung der Bedarfe des einzelnen Menschen im Quartier, umgesetzt. 
 
Dementsprechend werden die bestehenden Programme der kommunalen Seniorenarbeit 
ausgebaut und weiterentwickelt mit dem Ziel, den Bedürfnissen und Wünschen der Seniorin-
nen und Senioren, ein würdiges, selbstbestimmtes Leben, möglichst lange in der eigenen 
Wohnung und mit Teilnahme am öffentlichen Leben, zu entsprechen. 
Eine Steigerung der Wirkung für die Menschen kann sich für die mit den Programmen be-
reitgestellten Unterstützungs- und Teilhabeangebote dann entwickeln, wenn diese Angebote 
auf den Menschen bezogen optimal verzahnt werden. 
 
Das erfordert 

·  die Stärkung der Unterstützungs- und Teilhabestrukturen 
o dort wo der Mensch lebt (Quartier) und 
o so wie sie/er es benötigt 

·  das frühzeitiges Erkennen von 
o Veränderungen in den Bedarfen 
o neuen Bedarfslagen 

·  den niedrigschwelligen Zugang zu den Angeboten 

·  die aktive Einbindung der Seniorinnen/Senioren 
 
Das Fachamt, die Verbände der freien Wohlfahrtspflege Köln und die SBK sehen infolge 
dessen den Bedarf für einen bezirklichen „Motor“ - die „Seniorenkoordination im Stadtbe-
zirk“ -, der in jedem Stadtbezirk die Seniorenangelegenheiten koordiniert. 
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5.1.2 Ziele 

Die Ziele der Seniorenkoordination lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

·  Stärkung der wohnortnahen und bedarfsadäquaten Versorgungs- und Teilhabestruktur 
für Seniorinnen/Senioren 

·  Vernetzung der quartierspezifischen Gegebenheiten und Nutzung der vorhandenen 
Strukturen/Ressourcen, wie z.B. der ambulanten Dienste, der SeniorenNetzwerke, der 
Seniorenberatung 

·  Einbindung der Seniorinnen/Senioren zur aktiven Gestaltung ihrer Lebensbedingungen 
und ihres Wohnumfeldes 

·  Schaffung einer nachhaltig wirksamen Versorgungs- und Teilhabestruktur, um verän-
derte oder neue Bedarfe frühzeitig zu erkennen und zeitnahe Veränderung bestehen-
der Angebote bzw. Hinzufügung neuer Angebote zu ermöglichen 

·  Förderung der Versorgungssicherheit von Senioreninnen/Senioren als Standortvorteil 

·  Hinauszögerung/Vermeidung kostenintensiver stationärer Unterbringung 
 
 
5.1.3 Aufgaben 

Zur Zielerreichung sind im Konzept zur Umsetzung der Seniorenkoordination folgende Auf-
gaben festgeschrieben worden: 

·  In der Startphase 
o Vervollständigung und Differenzierung der zentralen Darstellung der Versor-

gungs- und Teilhabeangebote im/für den Stadtbezirk 
o Geschäftsführung „Runder Tisch Seniorenarbeit“ im Stadtbezirk 
o Sicherstellung der Kommunikation 

- zur „Bezirksarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik“ 
- zu den Gremien in den Stadtteilen, z.B. zur Seniorenvertretung und Stadtteilkonfe-

renzen 

·  fortlaufend hinzukommend 
o Koordination der Anbieter, aktiven Seniorinnen und Senioren sowie sonstiger Akteu-

re am „Runden Tisch Seniorenarbeit 
o Einbindung und Information von nichtinformierten Seniorinnen/Senioren in die Ver-

sorgungs- und Teilhabestrukturen durch Stärkung der Ansprache von Akteuren vor 
Ort (= Umsetzung der Ergebnisse des Forschungsprojektes ÖFFNA) 

o Bestandsaufnahme der Lebenssituation der Seniorinnen und Senioren sowie der 
Unterstützungs- und Teilhabestrukturen 

o Gewinnung von Seniorinnen und Senioren für Partizipation und Verantwortung in 
Kooperation 
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5.1.4 Wirkung 

Die Wirkung für den Menschen 
 
Die älteren Menschen können in Köln ein würdiges, selbstbestimmtes Leben, möglichst in 
der eigenen Wohnung und mit Teilnahme am öffentlichen Leben führen durch die nachhalti-
ge Verbesserung der Lebensbedingungen mit: 

·  passgenau, individuell abgestimmter Unterstützung 

·  Angeboten, die den tatsächlichen Bedarfen entsprechen 

·  Information der Menschen über die Angebote 

·  leichtem (niedrigschwelligen) Zugang ins System 
 
Die Wirkung für die Stadt 

·  Stärkung des sozialen Friedens in der Stadt 

·  Standortvorteil bei der Wohnortwahl 

·  Stabilisierung der Kosten für den ambulanten Bereich 

·  Kosteneinsparungen im stationären Bereich 
 
Das Fachamt wird eine umfassende Evaluation durchführen. 
 
 
5.1.5 Aktuelle Entwicklung 

Der Rat der Stadt Köln hat am 14.11.2017 die Einführung der Seniorenkoordination im 
Stadtbezirk mit 0,5 Stellen je Stadtbezirk beschlossen. 
 
Beginnend ab dem 01.01.2018 werden zur Durchführung der Seniorenkoordination jährliche 
Haushaltsmittel von 400.000 € zur Verfügung gestellt. 
 
Mit der Durchführung der Seniorenkoordination sind nach diesem Beschluss die Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege und die SBK zu beauftragen. 
 
Die Umsetzung der Seniorenkoordination ist in folgenden Phasen vorgesehen: 

·  ab Januar 2018 - Vorbereitung und Planung 
o Auswahl der Träger für die Stadtbezirke 
o Abschluss der Leistungsvereinbarungen mit den Trägern 
o Erstellung der Arbeitsgrundlagen für die Seniorenkoordinationen 
o Festlegung des Verfahrens zur Implementierung des Programms in die bestehen-

den Strukturen der Stadtbezirke 

·  ab Juli 2018 – Start der Seniorenkoordination in den Stadtbezirken 
o Workshop zur Einführung der Seniorenkoordinationen 
o Übernahme der Aufgaben der Startphase (siehe Kapitel 5.1.3 Aufgaben) 

·  ab Januar 2019 
o Sukzessive Übernahme der weiteren Aufgaben (siehe Kapitel 5.1.3 Aufgaben) 
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5.2 Partizipation/Seniorenvertretung 

5.2.1 Ausgangslage 

Die Stadt Köln unterstützt seit fast 40 Jahren eine besonders intensive Beteiligung ihrer älte-
ren Einwohnerinnen und Einwohner an den kommunalen Willensbildungsprozessen. Sie 
bejaht ausdrücklich eine aktive Beteiligung der älteren Menschen an der Gestaltung ihrer 
Lebensverhältnisse. 
 
Deshalb fasste der Rat der Stadt Köln im Oktober 1976 den Beschluss, in den neun Kölner 
Stadtbezirken Seniorenvertretungen einzurichten und in einer Seniorenvertretungswahl wäh-
len zu lassen. Diese erste Wahl einer Seniorenvertretung in Köln fand im Dezember 1978 als 
reine Urnenwahl statt. 
 
Seitdem haben im zurückliegenden Zeitraum acht weitere Wahlen stattgefunden. Die letzten 
sieben Wahlen fanden ausschließlich per Briefwahl statt. Seniorinnen und Senioren mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit konnten bei der letzten Wahl im Jahr 2016 zum fünften Mal 
an der Wahl teilnehmen. 
 
 
5.2.2 Aufgaben und Kompetenzen der Seniorenvertretu ng der Stadt Köln 

Die Seniorenvertretung vertritt die Interessen der eigenen Generation gegenüber der Stadt 
Köln sowie gegenüber den Trägern der Seniorenarbeit und sonstigen seniorenrelevanten 
Einrichtungen. Sie berät die Angehörigen der eigenen Generation über die individuellen 
Möglichkeiten im persönlichen Lebensbereich und informiert in der Öffentlichkeit über grund-
sätzliche Möglichkeiten und Entwicklungen der Seniorenpolitik. Die Seniorenvertretung berät 
Rat und Verwaltung sowie Träger der Seniorenarbeit und sonstige seniorenrelevante Einrich-
tungen im Vorfeld von Entscheidungen über Planungen und Maßnahmen mit Relevanz für 
die ältere Generation. 
 
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist die Seniorenvertretung in den Arbeitsgemeinschaften 
Seniorenpolitik sowohl auf Bezirks- als auch auf Stadtebene tätig. Zudem sind die Mitglieder 
der Seniorenvertretung in den für die Themen Soziales, Gesundheit, Verkehr, Kultur, Sport, 
Umwelt, Jugend, Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, sowie Anregungen und Beschwerden 
zuständigen Fachausschüssen als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner vertreten (je 
eine Person pro Ausschuss). 
 
 
5.2.3 Ziele 

Zu der zuletzt am 22.10.2016 durchgeführten Wahl zur Seniorenvertretung der Stadt Köln 
stellten sich 103 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Davon wurden 47 in die Senioren-
vertretung der Stadt Köln gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 25,1 %. 
 
Für die nächste Wahl im Jahr 2021 wird eine höhere Wahlbeteiligung angestrebt. Um dies zu 
erreichen sind u.a. die Rechtsnormen für die Wahl zu überarbeiten und zu optimieren. 
 
Darüber hinaus ist die Seniorenvertretung der Stadt Köln weiter in die seniorenrelevanten 
Entscheidungsprozesse der Verwaltung mit einzubinden, um konstruktiv an einer an den 
spezifischen Bedürfnissen der älteren Generation ausgerichteten Politik in Köln mitwirken zu 
können. 
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5.3 Selbsthilfegruppen 

5.3.1 Ausgangslage 

In Selbsthilfegruppen tauschen sich Betroffene ohne professionelle Anleitung aus, unterstüt-
zen sich gegenseitig und suchen nach effektiven Lösungen und Möglichkeiten einer weiter-
hin eigenverantwortlichen Lebensgestaltung. Selbsthilfegruppen sind nicht nur eine wichtige 
Hilfe für die betroffenen Menschen und bieten eine Möglichkeit zur mehr Teilhabe. Sie er-
gänzen die professionellen Hilfesysteme und liefern auch Hinweise auf Versorgungslücken. 
Nach Angaben der Selbsthilfe-Kontaktstelle Köln gibt es in Köln circa 
1.000 Selbsthilfegruppen (Kontaktdaten der Selbsthilfe-Kontaktstelle Köln in Anlage 2 
"Übersicht über die Angebotsstruktur für Seniorinnen und Senioren sowie Pflegebedürftige in 
Köln am 01.01.2018"). 
 
2016 förderte das Fachamt 19 Selbsthilfegruppen im Sozialbereich finanziell. Die Gruppen 
beschäftigen sich mit verschiedenen sozialen Lebenslagen. Darunter sind vier Gruppen von 
Senioren und Seniorinnen, vier Gruppen von Menschen mit Behinderung und zwei Gruppen 
für Angehörige von Menschen mit Demenz. Gegenüber 2015 gab es keine Veränderungen. 
Die Angehörigen-Gruppen sind als neues Angebot vor wenigen Jahren hinzugekommen, 
wobei das Fachamt die Bildung der Gruppen unterstützte. Selbsthilfegruppen im Gesund-
heitsbereich wenden sich mit Förderanträgen an das Gesundheitsamt. 
 
Vor allem Selbsthilfegruppen von Seniorinnen/Senioren und von Menschen mit Behinderung 
benötigen teils besondere Unterstützung, damit sie als Gruppe arbeiten können. In Abstim-
mung mit dem Behindertenbeauftragten hat das Fachamt vor einigen Jahren die Fördermög-
lichkeiten bei Kommunikationshilfen/Gebärdendolmetschern für Selbsthilfegruppen erweitert. 
 
Auch 2016 wurde vom Fachamt die Selbsthilfe-Kontaktstelle Köln finanziell gefördert, die ein 
umfassendes Informations- und Beratungsangebot rund um das Thema Selbsthilfe bereit-
stellt. Seit mehr als 25 Jahren unterstützt sie Selbsthilfegruppen bei ihrer Arbeit, vermittelt 
Interessierte an bestehende Gruppen, klärt auf, fördert und verbreitet den Selbsthilfegedan-
ken vor Ort: Beispielsweise durch den „Selbsthilfetag 2016“ und den zweijährig erscheinen-
den umfangreichen Führer „Selbsthilfegruppen in Köln“. Das Fachamt nimmt an Informati-
onsveranstaltungen der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen teil. 
 
Das Fachamt arbeitet im „Selbsthilfe-Beirat“, einer ständigen Arbeitsgruppe der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz, zwei Mal jährlich mit dem Gesundheitsamt, der Selbsthilfe-
Kontaktstelle-Köln und Vertretern der Stadtratsfraktionen, der Krankenkassen, der Ärzte-
kammer, des Apothekerverbandes, der Selbsthilfegruppen und weiterer Aktiver im Selbsthil-
febereich zusammen: Etwa zur Vereinfachung des Förderverfahrens, zur stärkeren Unter-
stützung der Selbsthilfe oder zu neuen Formen der Selbsthilfe. 
 
 
5.3.2 Ziele und Maßnahmen 

Neue Selbsthilfegruppen wenden sich oftmals zunächst nicht an das Fachamt, sondern an 
die Selbsthilfe-Kontaktstelle. Mit der Kontaktstelle wird der Dialog über die Förderfähigkeit 
neuer Angebote im Selbsthilfebereich fortgeführt. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle wird sich wei-
ter mit Themen wie „Junge Selbsthilfe“, „Selbsthilfe und Migration“ und „Selbsthilfe und Sozi-
alraum“ auseinandersetzen. Das Fachamt steht in kontinuierlichem Austausch zu diesen 
Themen. 
 
Im Selbsthilfe-Beirat wird der o.g. Dialog fortgeführt, mit dem Ziel stärkerer Unterstützung der 
Selbsthilfe sowie der Offenheit für neue Formen der Selbsthilfe.  
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5.4 Quartiersentwicklung 

5.4.1 Förderung „Entwicklung altengerechter Quartie re in NRW“ durch das 
Land NRW 

Ausgangslage, Ziele und Maßnahmen 
 
Speziell für die Kommunen fördert das Land NRW beginnend mit dem 01.01.2015 die Ent-
wicklung altengerechter Quartiere in Form einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von 
40.000 € pro Jahr für maximal 3 Jahre, längstens bis 28.02.2018. Mit Stand Januar 2018 ist 
die Verlängerung der Projektförderung, sofern die 3 Jahre aufgrund eines späteren Projekt-
beginns mit Ablauf des 28.02.2018 noch nicht ausgeschöpft sind, bis längstens 31.12.2018 
vom Land NRW avisiert. 
 
Zielsetzungen für einen Entwicklungsprozess gemäß Vorgaben des Landes NRW sind ins-
besondere: 

·  eine partizipative Sozialraumplanung, 

·  der Aufbau von Versorgungsnetzwerken, 

·  die Initiierung altengerechter Bau- und Wohnprojekte, 

·  der Aufbau und die Stärkung von Nachbarschaftshilfen und -initiativen, 

·  die Initiierung wohnungsnaher Entlastungs- und Unterstützungsangebote für pflegende 
Angehörige 

·  eine ganzheitliche Ausrichtung der sozialen wie pflegerischen Infrastruktur und die 
Schaffung zielgruppenspezifischer Zugänge zu Unterstützungs- und Hilfsangeboten 

·  die Initiierung von Engagementmöglichkeiten sowie 

·  die Initiierung von teilhabeorientierten und gesundheitsfördernden Maßnahmen. 
 
Die Projektdurchführung konnte entsprechend der Förderbestimmungen des Landes NRW 
auf einen lokal bereits tätigen kommunalen oder freien Träger übertragen werden, wenn die 
Einbindung in die kommunalen Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse im Rahmen der 
Übertragungsvereinbarung sichergestellt ist und die Steuerungsmöglichkeit der Kommune 
als Zuwendungsempfängerin gewahrt bleibt. Da der Stadt Köln weder die notwendigen fi-
nanziellen Mittel für den Eigenanteil zur Verfügung standen, noch mit vorhandenem Personal 
eine Lösung möglich war, wurden die Träger der Freien Wohlfahrtspflege und die SBK als 
Projektträger angesprochen, ob sie dieses Quartiersprojekt als Kooperationspartnerin 
oder -partner durchführen möchten und den kommunalen Eigenanteil stellen können. 
 
Die SBK konnten als Projektträgerin gewonnen werden. Für die Auswahl des Kölner Quar-
tiers wurden alle Kölner Stadtteile analysiert hinsichtlich 

·  ältere Menschen (60 Jahre und älter) 

·  Menschen mit Migrationshintergrund 

·  Einpersonenhaushalte 

·  Grundsicherung im Alter 
 
Der Stadtteil Riehl zeichnete sich zum Zeitpunkt der Analyse insbesondere dadurch aus, 
dass er mit 34,90 % den dritthöchsten Anteil älterer Menschen (60 Jahre und älter) in Köln 
hatte. Ferner hatte Riehl mit 27,66 % den höchsten Anteil älterer Menschen mit Migrations-
hintergrund an der Gesamtzahl Menschen mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus lag der 
Anteil der älteren Einpersonenhaushalte mit 35,60 % deutlich über dem Kölner Durchschnitt 
von 26,17 %.  
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Aktuelle Entwicklung 
 
Seit dem 01.03.2016 ist eine Quartiersmanagerin bei der SBK beschäftigt. Die Förderung 
des Quartiersprojektes wurde vom Land NRW bis zum 31.12.2018 genehmigt.  
 
Das Projekt ist an ältere Bewohnerinnen und Bewohner sowie Akteure und Interessierte des 
Stadtteils Riehl gerichtet. Um ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben älterer Men-
schen in der eigenen Wohnung zu ermöglichen, sollen insbesondere Versorgungsmöglich-
keiten verbessert, die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt und Beteiligungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden. 

·  aktueller Stand/bereits erfolgte Maßnahmen: 
o Umfassende Bedarfsanalyse 
o Aufbau eines Netzwerks mit Akteuren und Interessierten 
o Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung 
o Gründung eines offenen Arbeitskreises zur Schwerpunktfestlegung 

·  Informationsstrukturen ausbauen: 
o Erstellung einer Broschüre und einer Internetseite mit allen wichtigen Informationen 

aus dem Stadtteil 
o Ein neuer Schaukasten mit aktuellen Informationen aus dem Stadtteil 
o Mehrere Vorträge zu seniorenrelevanten Themen  

·  Gesellschaftliche Teilhabe stärken: 
o Gründung einer Diskussionsrunde und eines Kaffee-Nachmittags, die nun als Nach-

barschafts-Stammtisch weitergeführt werden 
o Freizeitbörse im Seniorentreff zur Suche nach Mitstreitern für Freizeitaktivitäten  
o Monatliches Reparatur-Café, das neben Gesellschaft auch aktive Hilfe bei der Re-

paratur kleinerer Gegenstände bietet 

·  Mobilität und Beweglichkeit steigern: 
o Veranstaltungsreihe, inklusive eines Straßenbahn- und Bustrainings, in Kooperation 

mit den KVB  
o Bau einer, aus SBK-Eigenmitteln finanzierten, Boulebahn für Senioren des Stadt-

teils, die nicht nur gemeinschaftliche Aktivitäten, sondern auch die Beweglichkeit der 
Bewohner fördern soll 

·  bereits bestehende Kooperationen/Zusammenarbeit mit 
Zusammenarbeit erfolgt mit der Riehler Interessengemeinschaft, Kirchengemeinden 
sowie Vereinen im Stadtteil. Beim „Runden Tisch Altenarbeit Nippes“ erfolgt zudem ein 
regelmäßiger Austausch mit anderen Akteur/innen in der Altenarbeit, wie z.B. Senio-
renberatern und Seniorenvertretern. 

·  noch geplante Maßnahmen: 
Im letzten Drittel des Projektes sollen nun die bisherigen Aktivitäten verstetigt werden. 
Zusätzlich sind noch kleinere, von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils 
angeregte Aktivitäten geplant, wie z.B. Vorträge zu verschiedenen Themen, zwei Um-
weltbildungsmaßnahmen und ein Selbstbehauptungskurs für Seniorinnen. 
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5.4.2 Arbeitsgruppe „Quartiersprojekte und -entwick lung in Köln“ 

Ausgangslage 
 
Neben dem durch das Land NRW geförderte Quartiersprojekt "Entwicklung altengerechter 
Quartiere in NRW" in Köln-Riehl gibt es bereits seit einigen Jahren weitere Quartiersprojekte 
für Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige und/oder Menschen mit Behinderung, in de-
nen Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanager die Aufgabe haben, die Lebenssituation 
der Menschen im Quartier nachhaltig zu verbessern. Stand 01.01.2018 sind der Fachpla-
nung für Senioren und behinderte Menschen 7 aktuell geförderte Quartiersprojekte bekannt: 

·  Alt werden und alt sein in Finkenberg 

·  Älter werden in Widdersdorf - gemeinsam das Quartier gestalten 

·  Im Quartier bleiben - Nachbarschaft leben (Altstadt-Süd) 

·  Inklusives Wohnen im Appartementhaus (Sürth) 

·  Quartier Köln Neuehrenfeld 

·  Seniorenfreundliche Quartiere (Ehrenfeld/Neuehrenfeld) 

·  Zu Huss im Veedel - Begegnungszentrum im Quartier (Buchforst) 
 
Zudem gibt es 8 weitere Projekte in 10 Quartieren, die vergleichbar ins Quartier wirken. Zum 
einen sind es bereits abgeschlossene Quartiersprojekte, die jedoch über den Förderzeitraum 
hinaus (in Teilen) fortgeführt werden. Zum anderen sind dies sozialraumorientierte Projekte, 
die in Teilbereichen ebenfalls für die Zielgruppe der älteren Menschen in Köln konzipiert sind 
bzw. einzelne Maßnahmen für Seniorinnen und Senioren enthalten. Des Weiteren sind es 
Projekte mit einem Quartiersansatz, die jedoch auf ein deutlich größeres "Quartier", z.B. auf 
mehrere Stadtteile, den ganzen Stadtbezirk ausgerichtet sind oder ohne Quartiermanagerin-
nen und Quartiersmanager durchgeführt werden: 

·  Ein Leben lang Wohnen in Köln-Deutz 

·  Gut älter werden im Quartier (Kalk-Nord) 

·  Inklusion in Ehrenfeld 

·  KlangGarten (Urbach) 

·  no name Sürth 

·  Quartiersarbeit in Köln-Chorweiler 

·  Quartiersmanagement in Köln-Buchheim 

·  Verbraucherberatung im Quartier 
(Blumenberg/Chorweiler/Seeberg-Nord, Höhenberg/Vingst und Humboldt-Gremberg) 

 
 
Ziele und Maßnahmen 
 
Die Erfahrungen der Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen haben gezeigt, 
dass neben der Vernetzungsarbeit, die in den Quartiersprojekten erfolgt, auch die Vernet-
zung der Quartiersprojekte in Köln untereinander von großer Wichtigkeit ist. Diese Aufgabe 
unterstützt die Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen im Amt für Soziales und 
Senioren und hat dazu die Arbeitsgruppe „Quartiersprojekte und -entwicklung in Köln“ ins 
Leben gerufen. 
 
Für jedes Quartiersprojekt in Köln gibt es eine Projektskizze, die insbesondere für neue Pro-
jektinteressenten, Politik sowie Bürgerinnen und Bürger gedacht ist und einen Überblick über 
die Aktivitäten im Rahmen der Quartiersprojekte und -entwicklung in Köln geben soll. 
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Sie enthält Angaben zu 

·  Quartier 

·  Zielgruppe/n 

·  Ziele 

·  Projektträger 

·  Finanzierung 

·  aktueller Stand/bereits erfolgte Maßnahmen 

·  bereits bestehende Kooperationen/Zusammenarbeit mit 

·  noch geplante Maßnahmen 

·  Sonstiges 
 
Diese Projektskizzen fließen auch in die Übersicht über die Angebote für Seniorinnen und 
Senioren sowie Pflegebedürftige in Köln ein, die jährlich aktualisiert wird. 
 
Die Arbeitsgruppe „Quartiersprojekte und -entwicklung in Köln“ trifft sich zweimal im Jahr bei 
einem Quartiersprojekt vor Ort mit dem Ziel, voneinander zu lernen (best practice). Sie 
kümmert sich um aktuelle und relevante Themen der Quartiersarbeit und entwickelt Strate-
gien/Konzepte zu wichtigen Themen, z.B. wie 

·  die Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen die Quartiersentwicklung in 
Köln unterstützen und fördern kann 

·  weitere Fachämter in die Quartiersentwicklung in Köln einbezogen werden können 

·  neue Projektinteressierte gefunden werden können, damit auf Dauer das Leben älterer 
Menschen in allen Kölner Stadtteile durch entsprechende Quartiersarbeit verbessert 
wird 

·  neue Projekte unterstützt werden können 

·  die Erkenntnisse des Projektes SENSIKO (siehe Kapitel 5.4.3 "Projekt „Sicherheit älte-
rer Menschen im Wohnquartier (SENSIKO)“) für alle älteren Kölnerinnen und Kölnern 
umgesetzt werden können 

·  die Nachhaltigkeit der einzelnen Quartiersprojekt, aber auch der Quartiersentwicklung 
in Köln überhaupt gesichert werden kann 

 
Die "Quartiersmanagerinnen" und "Quartiersmanager" haben täglich Kontakt zu den älteren 
Kölnerinnen und Kölnern in ihrem Quartier und erfahren so sehr viel über die Lebenssituatio-
nen der älteren Menschen in Köln sowie von ihren Bedürfnissen und Bedarfen. Durch den 
regelmäßigen Austausch mit den "Quartiersmanagerinnen" und "Quartiersmanagern" gelan-
gen diese Informationen und Erfahrungen zur Fachplanung für Senioren und behinderte 
Menschen und eröffnen der Kommune so die Möglichkeit, diese wichtigen Erkenntnisse in 
ihre Planung einfließen zu lassen. 
 
Eine Übersicht über die Quartiersprojekte in Köln ist in der  Anlage 2 "Übersicht über die An-
gebotsstruktur für Seniorinnen und Senioren sowie Pflegebedürftige in Köln am 01.01.2018" 
enthalten. 
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Abbildung 75 Quartiersprojekte in Köln am 01.01.201 8 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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Für Projektinteressierte besteht die Möglichkeit, sich z.B. hinsichtlich Fördermöglichkeiten, 
Projektmodule u.v.m. auf der Internetseite des vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipati-
on, Pflege und Alter des Landes NRW geförderten Landesbüro altengerechte Quartiere 
NRW zu informieren oder von dessen Team beraten zu lassen. 
 

 
Quelle: http://www.aq-nrw.de/ 
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5.4.3 Projekt „Sicherheit älterer Menschen im Wohnq uartier (SENSIKO)“ 

Das Thema Sicherheit und die quartiersbezogene Entwicklung kriminalpräventiver Maßnah-
men sind den Seniorinnen und Senioren in der heutigen Zeit besonders wichtig. Die meisten 
älteren Menschen wollen so lange wie möglich in ihren eigenen Wohnungen und Häusern 
leben können. Dies setzt neben den bekannten Notwendigkeiten wie barrierefreie Wohnun-
gen, Informationsangebote, Treffpunkte und ambulante Unterstützungsangebote natürlich 
auch voraus, dass diese Angebote ungefährdet von den Menschen genutzt bzw. in Anspruch 
genommen werden können. 
 
Die heutigen Seniorinnen und Senioren stehen mitten im Leben, sind aktiv und möchten am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben. Dabei wollen und sollen sie sich sicher fühlen und sicher 
sein. 
 
Um dies zu ermöglichen ist es für eine Großstadt wie Köln wichtig zu erfahren, welche Ge-
gebenheiten in verschiedenen Wohnvierteln für die älteren Menschen eine Gefahr darstellen. 
Oftmals unterscheiden sich die Wohnquartiere in einer Großstadt sehr hinsichtlich ihrer 
Wohnbebauung, städtebaulichen Ausgestaltung und/oder auch ihrer Bewohnerstruktur. Dar-
über hinaus ist es genauso wichtig zu erfahren, welche Gegebenheiten und Situationen des 
Alltags von den älteren Menschen selbst als „Gefahr“ wahrgenommen werden. Und welche 
Unterschiede in den verschiedenen Wohnquartieren festzumachen sind. 
 
Nur dann ist es möglich, die richtigen Maßnahmen zu entwickeln, um die Wohnquartiere 
auch für die Seniorinnen und Senioren in Köln erlebbar und wieder sicher zu machen. 
 
Genau dieser Thematik hat sich das Projekt SENSIKO angenommen und hat in Köln vier 
unterschiedliche Wohnquartiere dezidiert beleuchtet. Und es hat sich dieser Thematik unter 
Einbeziehung der betroffenen Menschen vor Ort angenommen. Das Projekt zeichnet sich 
durch gelebte Partizipation der Kölner Bürgerinnen und Bürger aus. Darüber hinaus wurden 
auch die professionellen Akteure in den Wohnquartieren in das Projekt eingebunden. 
 
Durch das Mitwirken der Akteure vor Ort und der älteren Menschen in den Stadtteilen Bock-
lemünd/Mengenich, Deutz, Finkenberg und Vogelsang haben sie herausgefunden, wie die 
Situation vor Ort ist und welche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Si-
cherheitsempfindens beitragen können. In dem Projekt stehen die Menschen, ihre Potentiale 
sowie die Möglichkeiten aller Beteiligten im Fokus. Anders gesagt, das Projekt setzt das um, 
was vielen Fachleuten, so auch der Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
wichtig ist: Nicht nur die Defizite, sondern auch die Potentiale der Menschen zur Abhilfe er-
kennen und diese nutzen. 
 
Und die Erkenntnisse des Projektes helfen nicht nur den älteren Kölnerinnen und Kölnern. 
Alles, was eine Stadt für ältere Menschen wieder sicherer macht, hilft auch den jungen Men-
schen und den Familien, also allen Kölner Bürgerinnen und Bürgern. Genauere Informatio-
nen über das Projekt sind der Anlage 3 "Projektübersicht „Sicherheit älterer Menschen im 
Wohnquartier 
(SENSIKO)“ zu entnehmen. 
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5.4.4 Projekt "Verbraucherberatung im Quartier" 

Diese wohnortnahe Verbraucherberatung in strukturell benachteiligten großstädtischen Sozi-
alräumen wird vom 01.09.2015 bis 31.12.2019 durchgeführt von der Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen - in Kooperation mit der Stadt Köln und dem Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Gemäß Fi-
nanzierungsvertrag mit der Verbraucherzentrale NRW bezuschusst die Stadt Köln ab 
01.01.2017 hälftig mit jährlich 129.100 €. Bis Ende 2016 hatte das Verbraucherschutzminis-
terium 100 % der Kosten getragen. 
 
Die Hauptzielgruppen sind Seniorinnen und Senioren, Jugendliche/junge Erwachsene und 
Menschen mit Migrationshintergrund, die Probleme wie beispielsweise hohe Stromkosten, 
oder Ärger mit Anbietern wegen untergeschobener Verträge oder unbezahlter Rechnungen 
haben. Diese Kölnerinnen und Kölner sind oft finanzschwach und suchen die Verbraucher-
beratungsstelle in der Altstadt (Frankenwerft 35/Mauthgasse) aus Unsicherheit, Unkenntnis 
oder aufgrund sprachlicher Barrieren kaum auf. Sie werden deshalb auch als verletzliche 
Verbraucherinnen und Verbraucher bezeichnet. 
 
Zielsetzungen: 

·  Vernetzung und Synergiebildung 
o Gegenseitige Kenntnis der jeweiligen Angebote der Verbraucherzentrale und der 

zielgruppenrelevanten Multiplikatoren 
o Aufbau und Umsetzung einer gegenseitigen Verweisstruktur 
o Vermeidung von Doppelstrukturen 

·  Bedarfsgerechtes Erreichen einer schwer erreichbaren Zielgruppe 
o Steigerung des Bekanntheitsgrades der Verbraucherzentrale bei den definierten 

Zielgruppen 
o Erreichen der Zielgruppe in Bildungsveranstaltungen und bei Aktionen, Festen und 

sonstigen Veranstaltungen 
o Verständliche und umsetzbare Einzelberatung 

·  Umsetzung der Sensorfunktion der Verbraucherzentrale NRW 
o Identifikation betrügerischer Geschäftspraktiken und Reaktion darauf 
o Identifikation von Lücken und Defiziten im kommunalen Hilfesystem und Reaktion 

darauf 
o Identifikation und Anknüpfung an kommunale Anliegen in den Sozialräumen 

 
Aktivitäten entsprechend dieser Zielsetzungen fanden und finden statt in den drei Sozialräu-
men Chorweiler/Seeberg-Nord/Blumenberg, Höhenberg/Vingst und Kalk/Humboldt-Grem-
berg, die mit insgesamt 85.580 Einwohnerinnen und Einwohnern große Stadtteile bzw. Sozi-
alräume sind und zu den 11 Sozialraumgebieten des Handlungskonzeptes „Lebenswerte 
Veedel“ gehören. 
 
Die Mehrheit der Ratsuchenden bezog Sozialleistungen, davon 52 % durch das Jobcenter 
und 19 % durch das Sozialamt. Hinsichtlich des beruflichen Status waren 32% Rentnerinnen 
und Rentner, 28 % arbeitssuchend, 22 % berufstätig, 13 % erwerbstätig in Haushalt-/Fami-
lienarbeit, 4 % Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und 1 % ohne Arbeitserlaubnis. 
 
Von Januar bis Oktober 2017 gab es insgesamt 637 Einzelberatungen in den Sprechstunden 
im Sozialraum. Bei dieser Anzahl ist die weiterhin hohe Komplexität der Anfragen und Bera-
tungen zu berücksichtigen, die in fast jedem Fall zur Übernahme von Rechtsvertretungen 
führte. Die Zahl der Beratungsanfragen steigt.  
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Die Aktivitäten der Verbraucherberatung im Quartier basieren auf den vorgenannten Zielset-
zungen und gehen über die Einzelberatungen hinaus. Sie umfassen beispielsweise auch 
Veranstaltungen und Vernetzungsarbeit. Von Januar bis November 2017 wurden bei insge-
samt 35 Veranstaltungen 1.170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreicht. 
 
Begleitet wird das Modellvorhaben 

·  durch den wissenschaftlichen Begleitkreis Verbraucherberatung im Quartier, in dem 
Vertreterinnen und Vertreter der Verbraucherzentrale NRW, von ConPolicy Institut für 
Verbraucherpolitik, Verbraucherschutzministerium NRW, Wohlfahrtsverbänden und 
Stadt Köln (Amt für Soziales und Senioren) sitzen, und 

·  durch den Beirat der Verbraucherberatungsstelle, an dem neben der Verbraucherzent-
rale auch Politik, Verwaltung und Seniorenvertretung der Stadt Köln beteiligt sind. 

 
Die Verbraucherzentrale NRW informiert unter 
http://www.verbraucherzentrale.nrw/quartiersinformation-koeln über das Modellvorhaben und 
dessen Evaluation durch das Institut ConPolicy. Sie stellt unter 
https://www.verbraucherzentrale.nrw/verbraucherzentrale/verbraucherberatung-im-quartier-
evaluationsbericht-2017-21359 den abschließenden Evaluationsbericht 2017 bereit. 
 
Der Aufbau von Vernetzungsstrukturen und passgenauen Angeboten ist eine Daueraufgabe. 
Dies erfordert Schwerpunktsetzungen und regelmäßige konzeptionelle Weiterentwicklung. 
So wurden aufgrund der Beratungen im Begleitkreis für 2017 die oben genannten Zielgrup-
pen sozialraumscharf priorisiert. 
 
Der Evaluationsbericht 2017 resümiert, dass sich in der Summe und vor dem Hintergrund 
begrenzter personeller Ressourcen ein sehr positives Gesamtfazit ergibt. 2018 wird die Ver-
waltung unter anderem prüfen, ob sich aus dem Evaluationsbericht zusätzliche Handlungs-
bedarfe ergeben. 
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5.5 Ambulante Wohngemeinschaften 

5.5.1 Ambulante Wohngemeinschaften für pflegebedürf tige Menschen 

Abbildung 76 Ambulante Wohngemeinschaften für Pfleg ebedürftige in Köln am 01.01.2017 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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Die Standorte bedingen sich im Wesentlichen durch Neumaßnahmen von Wohnungsunter-
nehmen oder deren Sanierung von Siedlungsgebieten im Bestand. Die Konzentration im 
Stadtbezirk 4/Ehrenfeld entstand durch Bereitstellung von Wohnungen eines privaten Inves-
tors. Alle Adressen sind in der Anlage 2 "Übersicht über die Angebotsstruktur für Seniorinnen 
und Senioren sowie Pflegebedürftige in Köln am 01.01.2018" aufgeführt. 
 
Wie aus der Grafik zu ersehen ist, gibt es in Köln derzeit 18 ambulante Wohngemeinschaften 
für pflegebedürftige Menschen für insgesamt 152 Mieterinnen und Mieter. Davon richten sich 
15 Wohngemeinschaften insbesondere an Menschen mit Demenz. Ein Projekt für 
9 Menschen mit Demenz ist derzeit im Bau. Es entsteht im Stadtteil Ossendorf und wird im 
Sommer 2018 fertiggestellt sein. 
 
Die allermeisten Wohngemeinschaften in Köln sind durch Initiative von Wohnungsbaugesell-
schaften im Neubau entstanden. Zudem wurden häufig die attraktiven Fördermöglichkeiten 
aus Mitteln der Wohnungsbauförderung des Landes NRW speziell für diese Wohnform in 
Anspruch genommen. 
 
Ambulante Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Menschen bieten eine 24 Stunden-
Versorgung, die von einem ambulanten Pflegedienst übernommen wird. Die Pflegebedürfti-
gen wohnen zur Miete und erhalten ambulante Pflege- und Betreuungsleistungen vom Pfle-
gedienst. Zudem ist ehrenamtliche Unterstützung von Angehörigen oder ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer oft Bestandteil des Konzeptes. 
 
Eine Wohngemeinschaft wird von pflegebedürftigen Menschen selbst und/oder ihren Fami-
lienangehörigen in der Regel dann in Erwägung gezogen, wenn die persönliche Situation in 
der eigenen Wohnung eine rund um die Uhr Betreuung erforderlich macht, diese nicht mehr 
gewährleistet werden kann und ein Umzug in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung ausdrück-
lich nicht gewollt ist. 
Ältere Menschen möchten möglichst lange auch bei Pflegebedürftigkeit selbständig leben 
und den Umzug in ein Pflegeheim am liebsten vermeiden. Sie fürchten sich vor Pflegebe-
dürftigkeit und Abhängigkeit, wie Umfragen immer wieder zeigen, z.B. Pflege-Report 2015 
des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Demnach können sich zwischen 39 % und 54 % 
der Befragten zwischen 50 und 80 Jahren Pflege zwischen „Heim und Häuslichkeit“ vorstel-
len. 
 
Genau hier setzt das Konzept der ambulanten Wohngemeinschaften an. Geschätzt wird 

·  die überschaubare Größe von meistens 8 Bewohnerinnen und Bewohnern, verbunden 
mit einer höheren Individualität und einem höheren Maß von Selbstbestimmung, die 
diese Wohnform bieten kann. 

·  die Betreuung, die sich an der Normalität des Alltagsgeschehens orientiert und die Be-
wohnerinnen und Bewohner je nach noch vorhandenen Ressourcen (die zum Teil auch 
wiederentdeckt werden) einbezieht. 

·  eine gute bauliche Ausstattung mit Einzelzimmern, Bädern, Wohnküche, Wohnzimmer, 
Nebenräumen wie z.B. Hauswirtschaftsraum, Terrasse/Garten oder Balkon. 

·  die Geselligkeit im Gegensatz zum oftmals vereinsamtem Leben in der bisherigen 
Wohnung sowie  

·  die Einbindung in ein normales Wohnumfeld mit Nachbarschaften/sozialem Umfeld, Er-
reichbarkeit von Infrastruktur des täglichen Bedarfs. 

 
In Köln hat sich die Organisationsform einer selbstverantwortlichen ambulanten Wohnge-
meinschaft im Gegensatz zu einer anbieterverantworteten ambulanten Wohngemeinschaft 
entwickelt. Die ersten Akteure aus der Wohnungswirtschaft und von Pflegeanbietern in Köln 
legten auf diese Konzeptvariante besonderen Wert.  
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Auch wenn ambulante Wohngemeinschaften eine Alternative zu vollstationären Pflegeein-
richtungen sind, so sind sie nach wie vor ein Nischenangebot im Pflegemarkt und werden es 
voraussichtlich auch bleiben. 
 
Das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Köln griff das veränderte Nachfrageverhalten 
der Bevölkerung nach individuellen ambulanten Wohnformen bereits 2008 auf. Es schuf 
Möglichkeiten, dass unabhängig von der Gruppe der Selbstzahler auch Leistungsberechtigte 
nach dem SGB XII auskömmliche Leistungen für Betreuung und Versorgung in einer Wohn-
gemeinschaft erhalten, immer im Einzelfall auf Basis des individuellen Hilfebedarfs festge-
stellt. Von den pflegebedürftigen Menschen, die in einer ambulanten Wohngemeinschaft in 
Köln leben, erhalten rund 50 % Leistungen durch den Sozialhilfeträger. Seit 2008 bietet die 
Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen zusammen mit dem Fachdienst für 
Pflegebedürftige des Amtes für Soziales und Senioren Wohnungsunternehmen, Pflegediens-
ten und Interessenvertretungen von Angehörigen Beratung zu all den vielfältigen und spezi-
ellen Fragen an, die bei der Neugründung einer Ambulanten Wohngemeinschaft zu beachten 
sind und von hoher Bedeutung für das Gelingen einer ambulanten Wohngemeinschaft sind. 
 
Erfahrungswerte aus der Beratungspraxis zeigen auf, dass die komplexen und komplizierten 
Finanzierungsstrukturen gesetzlicher Leistungen für die ambulante Versorgung aus dem 
SGB XI, V und XII umfangreiches betriebswirtschaftliches Know-how der Leitungsebene in 
Pflegediensten erforderlich machen. Hinzu kommt der Aspekt, dass für eine gute Betreu-
ungssituation in einer Ambulanten Wohngemeinschaft das Engagement Angehöri-
ger/gesetzlicher Betreuer, so wie es zu Beginn der Initiativen für neue Wohnformen selbst-
verständlich war, unabdingbar ist und bleibt. 
 
Auch das bisher zuständige Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des 
Landes NRW (MGEPA) widmete 2015/2016 seine Aufmerksamkeit den Gelingens- und Hin-
derungsfaktoren zur Realisierung Ambulanter Wohngemeinschaften und gab eine wissen-
schaftliche Untersuchung in Auftrag. Die Studie hat - in einem Satz zusammengefasst - er-
bracht, "dass Wohngemeinschaften in NRW eine in großer Vielfalt etablierte Angebotsform 
sind und wirtschaftlich arbeiten, aber im Hinblick auf die betriebswirtschaftliche und rechtli-
che Sicherheit weiterer Unterstützung bedürfen, um eine tragende Säule der Regelversor-
gung im Land zu werden.“5 Es wurde u.a. festgestellt, dass eine deutliche räumliche 
Schwerpunktbildung der Wohngemeinschaften entlang des Ballungsraumes Rhein-Ruhr und 
in den kreisfreien Städten des Landes, besonders ausgeprägt in den Städten Bielefeld 
(33 WG), Köln (32 WG) [für verschiedene Zielgruppen wie: Menschen mit Demenz oder mit 
Behinderung oder mit Intensiv-und/oder Beatmungspflegebedarf], Gelsenkirchen (27 WG), 
Gütersloh (26 WG), Wuppertal (24 WG) sowie in den Städten Essen, Dortmund und Münster 
vorliegt6. 
Heute liegt die Zuständigkeit für diesen Themenbereich beim Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) 
 
Die Stadt Köln kommt durch ihren Einsatz für die Wohnform der Ambulanten Wohngemein-
schaft (beratend und leistungsrechtlich) auch hier dem gesetzlichen Vorrang ambulanter 
Leistungen vor stationärer Unterbringung nach. Ambulante Wohngemeinschaften gehören 
heute zur erforderlichen Vielfalt eines pflegerischen Versorgungsangebotes. 
  

                                                
5 Wissenschaftliche Studie zu den Finanzierungsstrukturen ambulant betreuter Wohngemeinschaften, 
Kurzfassung des Abschlussberichtes für das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes NRW (MGEPA) vom 30.04.2016, Seite 6 
6 vgl. MGEPA Studie S 24 ff Abschlussbericht ebd. 
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5.5.2 Ambulante Wohnangebote für außerklinische Int ensivpflege und/oder 
Beatmung 

Unabhängig von den konzeptionellen Grundprinzipien des gemeinschaftlichen Wohnen und 
Lebens in den oben genannten ambulanten Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige sind 
in Köln ambulante Wohnangebote für Menschen mit Intensivpflegebedarf und/oder Beat-
mung allein durch Initiative von Pflegediensten mit Intensivpflege eröffnet worden. 
 
Der Begriff ambulante Wohnangebote ist deshalb gewählt, weil es sich hier nicht zwangsläu-
fig um Wohngemeinschaften handelt, sondern z.B. um betreutes Wohnen oder andere Be-
grifflichkeiten des ambulanten Wohnens. In jedem dieser ambulanten Wohnangebote wird 
sowohl der Wohnraum vom Pflegedienst vermietet als auch die 24stündige intensivpflegeri-
sche Versorgung vom Pflegedienst sichergestellt. Die Kosten werden zum allergrößten Teil 
aus Leistungen des SGB V (Behandlungspflege) bestritten, unter Einbeziehung der Leistun-
gen nach SGB XI (Pflegeversicherung). 
 
Mit Stand 01.01.2017 gibt es in Köln 12 ambulante Wohnangebote für außerklinische Inten-
sivpflege und/oder Beatmung für insgesamt 59 Mieterinnen und Mieter. Weitere befinden 
sich in der Planungs- oder Bauphase. Im Gegensatz dazu bieten drei vollstationäre Dauer-
pflegeinrichtungen mit besonderem Konzept für Beatmungspflege und/oder Wachkoma und 
gesonderten Vergütungsvereinbarungen nach SGB XI insgesamt 63 vollstationäre Dauer-
pflegeplätze an. 
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5.6 Ambulante Pflegeeinrichtungen (Pflegedienste) 

Abbildung 77 Ambulante Pflegeeinrichtungen (Pfleged ienste) in Köln am 01.01.2017 

 
 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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Bei der Betrachtung der Übersicht über die Pflegedienste in Köln ist zu beachten, dass die 
Anzahl der Pflegedienste wenig über das tatsächlich zur Verfügung stehende Dienstleis-
tungsangebot, sprich die vorhandenen Personalkapazitäten im Verhältnis zum benötigten 
Zeitaufwand der Pflegebedürftigen aussagt. 
 
Auch lässt der Standort eines Pflegedienstes keine Aussage über dessen Wirkungskreis zu. 
Grundsätzlich haben alle Kölner Pflegedienste einen Versorgungsvertrag für das gesamte 
Stadtgebiet und oftmals ist der Wohnort der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidender 
für ihre Einsatzorte als der Standort des Pflegedienstes, für den sie arbeiten. 
 
Dennoch soll die Abbildung zeigen, in welchen Stadtteilen wie viele Pflegedienste ansässig 
sind. 
  



Seite 121 

5.7 Tagespflege 

Abbildung 78 Tagespflegeeinrichtungen/-plätze in Kö ln am 01.01.2017 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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Bereits mit dem ersten Pflegebedarfsplan 1997/98 hatte sich die Fachplanung für Senioren 
und behinderte Menschen das Ziel gesetzt, dass in jedem Stadtbezirk mindestens eine Ta-
gespflegeeinrichtung zur Verfügung stehen soll. Dieses Ziel entwickelte sich aus der Tatsa-
che, dass für die Nutzung der Tagespflege die Erreichbarkeit von entscheidender Bedeutung 
ist und unnötig lange Fahrwege verhindert werden sollten. Die Tagespflege wiederum ist ein 
wichtiges Angebot zur Entlastung pflegender Angehöriger und damit zum Verbleib der Be-
troffenen in der eigenen Wohnung. 
 
Nach Erreichung dieses Ziels im Jahr 2002 folgte eine Phase schlechter Auslastungszeiten. 
Nachdem diese 2010/2011 überwunden war, stabilisierte sich die Versorgungssituation in 
der Tagespflege in Köln. Aktuell steht, mit Ausnahme des zentralen Stadtbe-
zirks 1/Innenstadt in jedem Stadtbezirk wenigstens eine Tagespflegeeinrichtung zur Verfü-
gung. Einzelne Stadtbezirke haben mittlerweile sogar mehrere Tagespflegeeinrichtungen, im 
Stadtbezirk 7/Porz stehen sogar 4 Angebote zur Verfügung. 
 
Zwischenzeitlich scheint der Bedarf an Tagespflegeangeboten nicht nur in Köln deutlich an-
zusteigen. Dies erklärt sich nach Einschätzung der Fachplanung für Senioren und behinderte 
Menschen insbesondere durch den erfolgreichen Ausbau der ambulanten Versorgung in 
Köln sowie der gesetzlichen Veränderungen, die den Betroffenen mehr finanzielle Mittel für 
die Nutzung der Tagespflege an die Hand geben. Aktuell erfolgt deshalb durch intensive 
Fachgespräche u.v.m. die Klärung der derzeitigen Versorgungssituation in der Tagespflege 
in Köln. Sofern sich der Eindruck bestätigen sollte, dass der Ausbau des Tagespflegeange-
botes in Köln sinnvoll erscheint, wird die Fachplanung für Senioren und behinderte Men-
schen dies im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit mit möglichen Projektinteressenten entspre-
chend konkretisieren und versuchen im Interesse und zum Wohle der Kölnerinnen und Köl-
ner voranzutreiben. 
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5.8 Kurzzeitpflege 

Abbildung 79 Solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen/- plätze in Köln am 01.04.2017 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 



Seite 124 

In Köln gibt es Stand 01.04.2017 6 solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen mit insgesamt 
87 Plätzen. Zusätzlich zu den solitären Kurzzeitpflegangeboten stehen 418 eingestreute 
Kurzzeitpflegeplätze in 76 vollstationären Pflegeeinrichtungen verteilt über das Kölner Stadt-
gebiet zur Verfügung. Nach Kenntnisstand der Fachplanung für Senioren und behinderte 
Menschen wurden die eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze in den letzten beiden Jahren je-
doch nur zu etwa einem Drittel auch für Kurzzeitpflegegäste genutzt. Es kann seitens der 
Fachplanung jedoch nicht beurteilt werden, welche Gründe dafür verantwortlich sind. Zum 
einem kann es an einer hohen Nachfrage nach Dauerpflegeplätzen liegen, zum anderen 
könnte auch eine mangelnde Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen dafür verantwortlich 
sein. 
 
Das Interesse von Trägern an neuen solitären Kurzzeitpflegeeinrichtungen ist sehr gering 
bzw. nicht vorhanden. Die letzte neue solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung ist im Januar 2011 in 
Betrieb gegangen und seither gab es keine neuen Anträge von Interessenten. Dies hat vor 
allem mit der nicht planbaren Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen und damit der nicht kal-
kulierbaren Finanzierung für den Träger zu tun. Zum einem, kommt es vor, dass reservierte 
Plätze dann doch nicht in Anspruch genommen werden, diese aber auf die Schnelle nicht 
anderweitig belegt werden können. Zum anderen gibt es Zeiten mit hoher Nachfrage (z.B. 
Urlaubszeiten), und Zeiten mit geringer Nachfrage, wo dann Plätze leer stehen. 
 
Dies hat dazu geführt, dass die Einrichtung der solitären Kurzzeitpflege mit 8 Plätzen im 
Stadtbezirk Rodenkirchen im Zuge der baulichen Anpassung der vollstationären Dauerpfle-
geeinrichtung an die gesetzlichen Vorgaben zum 01.04.2017 geschlossen wurde. Die ge-
wonnenen Flächen werden zur Ergänzung der notwendigen Flächen (insbesondere Schaf-
fung von Einzelzimmern) für die vollstationäre Dauerpflegeeinrichtung genutzt. 
 
Durch die Seniorenberaterinnen und Seniorenberater wird ein steigender Bedarf an Kurzeit-
pflegeplätzen in Köln angezeigt. 
 
In den letzten Jahren ist zwar die Anzahl der eingestreuten Kurzeitpflegeplätze enorm ge-
stiegen, aber bei immer weniger vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen stehen die einge-
streuten Kurzzeitpflegeplätze auch tatsächlich für Kurzzeitpflege im Sinne von Verhinde-
rungs- und/oder Urlaubspflege zur Verfügung. Faktisch sind sie oftmals mit Dauerpflegegäs-
ten belegt oder werden dazu genutzt, Pflegebedürftige nach einem Krankenhausaufenthalt 
bis zur Heimanerkennung durch den Kostenträger bereits in der vollstationären Dauerpflege-
einrichtung unterzubringen. 
 
Die Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen wird sich, wie schon bei der Ta-
gespflege, in Zukunft noch intensiver mit der Versorgungssituation in der Kurzzeitpflege be-
schäftigen. 
 
Die Kurzzeitpflege ist ein wichtiges Angebot zur Entlastung pflegender Angehöriger. Insbe-
sondere in Lebenssituationen, in denen die Pflegepersonen z.B. durch Krankheit verhindert 
sind. Speziell bei unvorhersehbaren Situationen ist die kurzfristige Versorgung der Pflegebe-
dürftigen durch die Kurzzeitpflege unabdingbar, um den dauerhaften Verbleib in der Häus-
lichkeit zu ermöglichen. 
 
Darüber hinaus ist die Kurzzeitpflege im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt von 
großer Bedeutung. Zum einen benötigen die Pflegebedürftigen im Anschluss an den Kran-
kenhausaufenthalt eine Betreuung mit besonderen pflegerischen-rehabilitativen Konzepten, 
zum anderen wird oftmals nach dem Krankenhausaufenthalt Zeit benötigt, um bei den Pfle-
gebedürftigen mögliche notwendige Umbaumaßnahmen in den Wohnungen durchzuführen. 
 
Ziel ist es sicher zu stellen, dass dieses wichtige Angebot zum Verbleib der Pflegebedürfti-
gen in ihrem gewohnten Wohnumfeld ausreichend zur Verfügung steht.  
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5.9 Vollstationäre Dauerpflege 

Vollstationäre Dauerpflege ist ein wichtiger Baustein in der Versorgung von pflegebedürftigen 
Menschen. Dieses Versorgungsangebot ist jedoch nachrangig im Sinne des gesetzlichen 
Grundsatzes „ambulant vor stationär“ zu sehen, der dem Wunsch der meisten Menschen 
Rechnung trägt, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu wohnen und im ver-
trauten Quartier alt zu werden. Es ist allerdings auch zukünftig weiterhin erforderlich, dass für 
Menschen, die nicht mehr zu Hause leben können oder wollen, vollstationäre Pflegeplätze 
wohnortnah zur Verfügung stehen. 
 
 
5.9.1 Ausgangslage 

Entwicklung der vollstationären Dauerpflegeplätze 1997 bis 2017 
 
Seit Einführung der Pflegeversicherung zum 01.07.1996 hat es in Köln zunächst einen steti-
gen Zuwachs an vollstationären Dauerpflegeplätzen gegeben. Mit Novellierung des PfG NW 
in 2003 erfolgte eine Änderung der Finanzierungsmodalitäten der Baukosten. Die bisher über 
zinsgünstige Landesdarlehen vorfinanzierten Baukosten von Pflegeeinrichtungen wurden auf 
eine Förderung über Investitionskosten umgestellt, das heißt die Baukosten müssen jetzt 
über Eigen- oder Kreditmarktmittel finanziert werden und werden später über die Investiti-
onskosten, die jede Bewohnerin/jeder Bewohner pro Tag zu zahlen hat, refinanziert. Zudem 
wurde die Pflegebedarfsplanung aufgegeben und die Umsetzung von Umbau- oder Neubau-
projekten dem freien Marktgeschehen überlassen. Die Öffnung für den freien Markt führte in 
Köln zu einer hohen Neubautätigkeit von vollstationären Pflegeeinrichtungen. 
 
Zum 21.04.2008 erfolgte eine Änderung in der Berechnung der Investitionskosten mit dem 
Ziel diese zu senken. Die Übergangsregelung für Anträge vor dem 01.07.2008 führte jedoch 
vorübergehend dazu, dass der vollstationäre freie Pflegemarkt noch einmal kräftigen Aufwind 
erhielt. Die letzten Projekte aus dieser Zeit wurden 2011/2012 fertig gestellt. Nach dem 
01.07.2008 gab es nur noch einige wenige Neubauvorhaben und diese meist nur für Pflege-
bedürftige mit besonderen Krankheitsbildern. 
 
Es liegen derzeit keine Anfragen von Interessenten für den Neubau von vollstationären Pfle-
geeinrichtungen vor. Das liegt unter anderem an der schlechteren Refinanzierung der Bau-
kosten über Investitionskosten für Neubauten, die in dem im Oktober 2014 in Kraft getrete-
nen APG NRW verankert ist.  
 
 
Abbildung 80 Entwicklung der vollstationären Dauerp flegeplätze 1997 bis 2017 

Bestand am Stichtag  Einrichtungen  Plätze 

31.03.1997 (Beginn der Pflegeplanung) 59 6.653 

01.01.2009 80 7.721 

01.01.2012 90 8.124 

01.01.2017 99 8.111 

Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
 
Der vergleichsweise hohe Anstieg der Einrichtungen von 2012 auf 2017 im Vergleich zum 
geringen Anstieg an Plätzen resultiert daraus, dass große Bestandseinrichtungen aufgelöst 
und durch mehrere Neubauten mit der gesetzlich vorgeschrieben maximalen Platzzahl 
von 80 ersetzt wurden. Einzelheiten zu den Inbetriebnahmen und Schließungen sind der 
Anlage 2 "Übersicht über die Angebotsstruktur für Seniorinnen und Senioren sowie Pflege-
bedürftige in Köln am 01.01.2018" zu entnehmen.  
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Gesetzlich geforderte bauliche Anpassung bis 31.07.2018 
 
Mit Inkrafttreten des APG NRW und des WTG zum 16.10.2014 und der jeweiligen Verord-
nungen APG DVO NRW und WTG DVO zum 02.11.2014 wurden, wie auch bereits mit der 
Novellierung des PfG NW, für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen bauliche Mindestan-
forderungen an die Wohnqualität vorgeschrieben. Bestandseinrichtungen müssen die bauli-
chen Vorgaben bis zum 31.07.2018 erfüllen. Umbau-/Modernisierungsmaßnahmen sind für 
bestehende Pflegeeinrichtungen neben der gesetzlichen Notwendigkeit auch unabdingbar, 
um am Markt bestehen zu können und konkurrenzfähig zu bleiben. 
 
Von den am 01.01.2017 in Köln vorhandenen 99 vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen 
erfüllen 56 Einrichtungen bereits jetzt die Vorgaben hinsichtlich der Wohnqualität für 2018 
und verfügen über die entsprechenden Bescheide. 31 Einrichtungen befinden sich im bauli-
chen Beratungs- und Abstimmungsverfahren, wobei 16 Einrichtungen fertig abgestimmt sind 
bzw. sich im Bauverfahren befinden. Für 12 Einrichtungen wurde bisher das baulichen Bera-
tungs- und Abstimmungsverfahren noch nicht aufgenommen bzw. die Feststellung der 
Wohnqualität nach WTG nicht beantragt. Im Zuge der Umbau-/Modernisierungsmaßnahmen 
kommt es Stand 01.01.2017 zu einem Abbau von 112 Plätzen. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen baulichen Vorgaben für Bestandseinrichtungen 
im alten PfG NW und dem heute geltenden APG NRW und WTG kann es zu einer unter-
schiedlichen Wohnqualität in den Pflegeinrichtungen kommen. Während nach dem PfG NW 
auch für Bestandseinrichtung alle baulichen Vorgaben zu erfüllen waren, sind nach dem 
APG NRW und WTG nunmehr nur bestimmte Vorgaben gesetzlich zwingend vorgeschrieben 
(80 % Einzelzimmerquote und Duschbäder für jedes Zimmer). Viele Träger entschließen sich 
dazu, auch nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben Maßnahmen umzusetzen (z. B. Bil-
dung von Wohngruppenstrukturen) um einen besseren Wohnstandard zu erreichen. 
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Abbildung 81 Vollstationäre Dauerpflegeeinrichtunge n/-plätze in Köln am 01.01.2017 

 
Quelle: Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren, Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen 
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5.9.2 Ziele und Maßnahmen 

Auch in Zukunft müssen ausreichend vollstationäre Pflegeplätze zur Verfügung stehen für 
Pflegebedürftige, die nicht mehr zu Hause versorgt werden können oder für die, die für sich 
entscheiden, in einer vollstationären Pflegeeinrichtung leben zu wollen. Die Angebote sollen 
wohnortnah vorhanden sein, damit die Menschen zumindest in ihrem vertrauten Umfeld ver-
bleiben können. 
 
Es ist genauer zu betrachten, ob durch die Platzzahlreduzierung bei den Um-
bau-/Modernisierungsmaßnahmen und die fehlende Neubautätigkeit mögliche Versorgungs-
engpässe in Köln entstehen. Die Auslastungszahlen, die halbjährlich von der Stadt Köln er-
hoben und ausgewertet werden, sind hierfür ein wichtige Bewertungsgrundlage (siehe Aus-
lastung der vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen in Köln, Seite 59). 
 
Inwieweit zusätzliche Plätze benötigt werden hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von 
der Bevölkerungsentwicklung (siehe Entwicklung der Kölner Bevölkerung insgesamt seit 
1996 mit den Daten der Einwohnerprognose bis 2040, Seite 13), dem Ausbau der ambulan-
ten Versorgungsangebote und dem Nachfrageverhalten der Pflegebedürftigen und ihrer An-
gehörigen. 
 
Diese und weitere Faktoren werden im Rahmen der Marktbeobachtung weiter betrachtet und 
ausgewertet. 
 
Die Umsetzung eventuell erforderlicher Maßnahmen und Projekte obliegt privaten Investoren 
und Trägern. Die Einflussmöglichkeiten auf das Entstehen von Neubauten sind für die Stadt 
Köln auf eine ausführliche Beratung und Informationen von Interessenten begrenzt. 
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